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Vorwort 
 

Individuelle Hilfeplanung stößt in der Behindertenhilfe auf große Nachfrage; Tagungen der DEUTSCHEN 

HEILPÄDAGOGISCHEN GESELLSCHAFT, wachsende Anfragen nach konkreten Konzepten und zunehmen-
de Publikationen in den letzten Jahren bestätigen dies. 

Der Nachfrage nach praxisorientierten Planungs- und Handlungsinstrumenten liegen verschiedene 
Interessen zugrunde:  

̇ Sozialhilfeträger, deren Selbstverständnis sich vom Kostenträger zum Sozialleistungsträger 
wandelt, suchen Steuerungsinstrumente für den - gesetzlich schon immer geforderten - Ge-
samtplan zur Eingliederungshilfe (§ 46 BSHG) in Richtung größerer Effizienz der zunehmend 
knapper werdenden Ressourcen. 

̇ Dienste und Einrichtungen der Behindertenhilfe, die sich im Markt sozialer Dienstleistungen 
behaupten müssen, suchen Steuerungsinstrumente für eine bessere Nutzerorientierung und 
die gesetzlich geforderte Qualitätssicherung (§ 93 BSHG). 

̇ Nutzer von Diensten der Behindertenhilfe, deren Angehörige und/oder Fürsprecher, deren 
Rechte in der neueren Gesetzgebung (z.B. SGB IX, Heimgesetz) zunehmend stärker berück-
sichtigt werden, bestehen auf größerer Transparenz und Selbstbestimmung im Aushandlungs-
prozess von Hilfebedarf und Hilfeangeboten. 

So dürfte die Attraktivität des Konzepts Individueller Hilfeplanung offenbar besonders darin liegen, 
dass es sich dabei im Sinne personorientierter, individuelle zugeschnittener „Hilfen nach Maß“ 
gewissermaßen um diejenige Schnittstelle handelt, in der die Nutzer, die Anbieter (Dienste, Einrich-
tungen) und die Sozialleistungsträger den Hilfebedarf sowie Art und Umfang von Hilfen aushandeln 
sollen. 

In der Praxis der Dienste und Einrichtungen haben sich bereits zahlreiche Ansätze Individueller 
Hilfeplanung entwickelt. Um zu einer Systematisierung und Bewertung verschiedener Ansätze 
beizutragen, hat die DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT ANDREA LÜBBE UND IRIS BECK vom 
Institut für Behindertenpädagogik der Universität Hamburg gebeten, eine Expertise zu erstellen unter 
dem Thema: Individuelle Hilfeplanung – Anforderungen an die Behindertenhilfe (innerhalb und 
außerhalb von Einrichtungen). In der hier nun vorliegenden Arbeit dokumentieren die beiden Autorin-
nen exemplarisch einzelne, vorwiegend in Hamburger Einrichtungen eingesetzte Verfahren und 
werten sie nach methodischen und inhaltlichen Kriterien aus. Ihre Empfehlungen zur Konzipierung 
und Umsetzung der Hilfeplanung in der Behindertenhilfe bieten ein Fülle konkreter Hinweise für die 
Handlungskonzepte in der Praxis. Inhaltlich maßgebend zur Einschätzung von Instrumenten sind: 
Nutzerorientierung, Lebens- und Wohnqualität, Eignung für behinderte Menschen mit hohem 
Hilfebedarf. 

Die dargestellten Beispiele Individueller Hilfeplanung zeigen, dass man sich in den betreffenden 
Einrichtungen sehr engagiert und kreativ dem Thema beschäftigt hat. Das ermutigt, sich dem 
Zukunftsmodell Individueller Hilfeplanung zu stellen, wobei einzelne Ansätze niemals nahtlos und 
umfassend in andere Einrichtungen übertragbar sind. Als besondere Herausforderung bleibt beste-
hen, mehr Nutzerbeteiligung zu erreichen; dafür sind vor allem bei geistig behinderten Menschen mit 
hohem Hilfebedarf kreative Ansätze gefragt. 

Die Ausführungen basieren auf vielen Fachgesprächen, die ANDREA LÜBBE mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Institutionen und Organisationen geführt hat. Für die Bereitschaft zur Mitwirkung, ohne 
die eine so differenzierte Darstellung der Konzepte vor Ort nicht möglich gewesen wäre, möchten wir 
an dieser Stelle allen Beteiligten danken. 

 

Köln, im März 2002 

       CHRISTIAN BRADL 

DEUTSCHE HEILPÄDAGOGISCHE GESELLSCHAFT 
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Einleitung  
 

Individuelle Hilfeplanung ist ein Thema, das in der Praxis vieler Einrichtungen der Behindertenhilfe zur 
Zeit einen großen Raum einnimmt: Fragebögen, Formulare, Checklisten und andere Materialien 
werden entworfen, Verfahren entwickelt, Mitarbeiter geschult, Teamgespräche zum Thema geführt, 
Planungskonferenzen abgehalten und Dokumentationen geschrieben.   

 

Viele Einrichtung haben ihr eigenes Instrument für die Hilfeplanung entwickelt und teilweise bereits in 
mehreren Versionen überarbeitet, wohingegen andere Einrichtungen Materialien aus verschiedenen 
Hilfeplanungskonzepte übernommen und für ihre Zwecke neu zusammengestellt haben. Auch von 
Seiten verschiedener Verbände wurden Entwürfe und Empfehlungen zum Thema herausgegeben. 
Insgesamt liegt also eine Fülle von Material zum Thema vor. Eine Übersicht über diese Fülle zu 
gewinnen, um dann – so das Ziel der Expertise - eine Systematisierung und Bewertung vorhandener 
Hilfeplanungskonzepte vorzunehmen und Empfehlungen zum Thema zu geben, ist jedoch mit einigen 
praktischen Problemen behaftet:  

̇ Recherchen auf den „offiziellen“ Wegen - in Bibliothekskatalogen, dem Buchhandel oder Fach-
zeitschriften - bringen nur wenig Ergebnisse, da die meisten Konzepte nur als „graue Literatur“, 
z.B. als selbstgedruckte Handbücher oder Kopien vorliegen. Die Urheberschaft ist häufig unge-
klärt, da Formulare in der Praxis vielfach kopiert und teilweise neu zusammengestellt werden.  

̇ Hilfeplanungskonzepte können meistens nur über den direkten Kontakt mit der jeweiligen 
Einrichtung bezogen werden (in Einzelfällen auch über das Internet). Die Kontaktaufnahme zu 
der für die Hilfeplanung zuständigen Person innerhalb einer Institution gestaltet sich häufig 
schwierig, da das Aufgabengebiet in unterschiedlichen Abteilungen angesiedelt sein kann - in 
der Leitungsebene, im Bereich Diagnostik/Beratung, Projektplanung o.ä.  

̇ Neben den Begriffen „Hilfe-“ und „Assistenzplanung“ sind in der Praxis noch diverse andere 
Bezeichnungen für Konzepte zu finden, z.B. „Persönliche Zukunftsplanung“, „Individuelle Per-
spektivplanung“ oder „Betreuungsplanung“. Durch diese vielfältigen Titel wird die Verständi-
gung über dieses Thema, aber auch die Recherche in Bibliotheken oder Datenbanken er-
schwert.  

Darüber hinaus werden ähnliche Begriffe für Konzepte aus anderen Fachdisziplinen verwen-
det, mit denen jeweils spezielle professionelle Zugangsweisen verbunden sind, z.B.:  

- „Förder-“ oder „Entwicklungsplanung“ im schulischen Bereich und im Arbeits-/ Beschäfti-
gungsbereich der Behindertenhilfe, 

- „Hilfeplanung“ in der Kinder- und Jugendhilfe,  

- „Integrierte Behandlungs- und Reha-Planung“ in der Sozialpsychiatrie (GROMANN 2001)  

- „Pflegeplanung“ in der Kranken- und Altenpflege.  

Hinter gleichen Titeln können sich überdies unterschiedliche Ansätze und Verständnisweisen 
verbergen, z.B. kann „Hilfe“ nur in Bezug auf die Übernahme von Tätigkeiten in konkreten All-
tagssituationen einer Wohngruppe gesehen werden, aber auch im Sinne vielfältiger Unterstüt-
zung bei der Entwicklung eines eigenen Lebensstils - unabhängig von einer Einrichtung.  

̇ Obwohl in den Einrichtungen grundsätzlich ein großes Interesse an der Thematik besteht, sind 
diese häufig nicht bereit, selbst Auskunft über ihr Konzept zu geben oder die eigenen Materia-
lien für andere zugänglich zu machen. Zum einen wird dies mit hohen Kosten für die Entwick-
lung der Instrumente begründet, zum anderen zeigt sich in Gesprächen aber auch eine gewis-
se Verunsicherung aufgrund der aktuellen Diskussionen um die Finanzierung im Bereich der 
Behindertenhilfe, in denen die Individuelle Hilfeplanung zukünftig eine wichtige Rolle für die Ab-
rechnung und Kontrolle der Leistungen spielen wird. Das Thema Hilfeplanung wird darum viel-
fach mit großer Vorsicht gegenüber Dritten behandelt.  
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Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich ein wirklich umfassender Überblick über die derzeiti-
gen Konzepte zur Hilfeplanung in der Behindertenhilfe kaum gewinnen lässt und somit auch nur eine 
Auswahl aus vorhandenen Konzepten als Grundlage für diese Expertise dienen kann. Bislang existiert 
weder eine zentrale Sammlung für Hilfeplanungskonzepte noch entsprechende Literatur, die vorhan-
dene Instrumente im Überblick aufführt und Kriterien zur Bewertung enthält.  

 

Ziel dieser Expertise ist es darum, eine Orientierung in der unübersichtlichen „Hilfeplanungsland-
schaft“ zu ermöglichen. Hierzu erfolgt im 1. Kapitel zunächst die Systematisierung einiger Konzepte in 
einer Synopse, anhand derer Inhalte und Vorgehensweisen bei der Hilfeplanung exemplarisch 
verglichen werden.  

Daran anschließend werden im 2. Kapitel Kriterien für eine Bewertung von Hilfeplankonzepten 
entwickelt und in Kapitel 3 erfolgt eine Darstellung konkreter Hilfeplankonzepte aus verschiedenen 
Einrichtungen. Abschließend werden im 4. Kapitel praktische Empfehlungen für die Konzipierung und 
Umsetzung der Hilfeplanung in Einrichtungen erarbeitet.  

 

 

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei allen Einrichtungen und Verbänden bedanken, die 
mich bei der Recherche unterstützt oder ihre Unterlagen zur Verfügung gestellt haben.  
Ganz besonders danke ich denjenigen, die sich Zeit genommen haben, mir ihre Praxis der Hilfe- oder 
Assistenzplanung in Gesprächen persönlich zu erläutern. 
 

 

Zur Wortwahl  

Um die Expertise übersichtlich und lesbar zu halten, wird durchgängig der Begriff „Individuelle 
Hilfeplanung“ benutzt. Hiermit sind verschiedenste Konzepte gemeint, die dazu dienen sollen, den 
Bedarf an Hilfen für einzelne Personen zu erheben und konkrete Maßnahmen zu ihrer Unterstützung 
zu planen. Da eine fundierte Auseinandersetzung mit dem Assistenzbegriff und dessen Umsetzung in 
die Praxis in der Expertise von ERIK WEBER (DHG 2002) geleistet wird, wird die Diskussion um die 
Begriffe „Hilfe“ und „Assistenz“ in diesem Rahmen nicht weiter ausgeführt.   

Menschen, welche die Dienste der Behindertenhilfe in Anspruch nehmen und somit Adressaten der 
Hilfeplanung sind, werden im folgenden überwiegend als „Nutzer“, mit Bezug auf Wohneinrichtungen 
der Behindertenhilfe auch als „Bewohner“ bezeichnet. Auf eine konsequente Nennung der weiblichen 
und männlichen Form wurde aus rein pragmatischen Gründen verzichtet, da diese die Lesbarkeit in 
einigen Teilen der Expertise erheblich beeinträchtigt hätte („... der/die Mitarbeiter/in, die für den/die 
jeweilige/ NutzerIn zuständig ist ...“).  

Für die Darstellung einzelner Hilfeplanungskonzepte in Kapitel 3 wurden jedoch die Sprachregelungen 
der einzelnen Einrichtungen übernommen („BeraterInnen“, „Betreute“ etc.), da diese häufig sehr eng 
mit den pädagogischen Leitlinien der Einrichtung und dem Anspruch des Konzepts verbunden sind.  
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1.  Systematisierung exemplarischer Hilfeplanungskonzepte  

 

Die Systematisierung vorhandener Hilfeplanungskonzepte dient dazu, Ordnung in die Fülle des 
vorliegenden Materials zu bringen, einen Überblick über die darin enthaltenen Aspekte zu gewinnen 
und damit eine Ausgangsbasis für die Diskussion zu legen.  
Dazu ist grundsätzlich ein theoretisches Raster nützlich, das zwischen  

̇ Inhalten der Hilfeplanung,  
̇ methodischen Fragen der Erhebung und Planung und  
̇ strukturellen Rahmenbedingungen, in denen die Planung umgesetzt wird,  

unterscheidet. Diese Dreiteilung der Analyse von Konzepten zieht sich durch die gesamte Expertise, 
da sie sich in der Auseinandersetzung mit den Materialien und auch für die Gespräche mit den 
Fachleuten der Einrichtungen bewährt hat.  
 
In diesem Kapitel werden zunächst die Inhalte und das methodische Vorgehen einiger Konzepte 
vergleichend betrachtet – auf der Basis der Arbeit von ANTJE KOEPP, die in einer Synopse fünf 
Hilfeplanungs-Instrumenten gegenübergestellt hat (DHG-Rundbrief August/2000, 12 ff).  
Ihrem Schema folgend werden die Inhalte von vier weiteren Konzepten in Tabellenform dargestellt, 
geordnet nach sogenannten Handlungs- bzw. Themenfeldern und ihren Unterpunkten. Diese Auswahl 
steht exemplarisch für eine Reihe ähnlicher Instrumente, deren Themen zuvor ebenfalls in die 
Synopse eingeordnet wurden, auf deren Darstellung jedoch in diesem Rahmen verzichtet wird, um die 
Übersicht zu erleichtern.  

̇ Die „Individuelle Hilfeplanung“ des Landesverbandes der Lebenshilfe Brandenburg e.V. ist ein 
Beispiel für ein Konzept, das Teile verschiedener bereits vorhandener Instrumente aufgreift – 
u.a. Fragen aus der Assistenzplanung der Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich Hamburg-
Stadt und aus LEWO (SCHWARTE/OBERSTE-UFER) – und durch eigene Themen ergänzt, die für 
die konkrete Arbeit wichtig sind.  

̇ Die „Individuelle Perspektivplanung“ entstand in der „Qualitätswerkstatt“ der Ev. Stiftung Als-
terdorf, Geschäftsbereich Alsterdorf, und ist damit ein Beispiel für die eigene Entwicklung eines 
Konzepts innerhalb einer Einrichtung. 

̇ Die „Dialogische Entwicklungsplanung“ (BENSCH/KLICPERA 2000) ist kein Instrument im enge-
ren Sinne, sondern beschreibt ein „Modell für die Arbeit von Behinderten PädagogInnen mit 
erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung“, das in Kapitel 3.5 noch näher erläutert 
wird.  

̇ „Individuelle Betreuungsplanung – Rahmenempfehlung für Wohneinrichtungen der Behinder-
tenhilfe“ steht als Beispiel für die Erarbeitung von Empfehlungen durch einen Fachverband 
(Fachverband Behindertenhilfe in den Diakonischen Werken Westfalen und Lippe).   

 
Anschließend an die Synopse werden einige Ergebnisse zusammenfassend dargestellt, indem auf 
Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Konzepten, Lücken und besondere Schwerpunkte 
hingewiesen wird.   
Für einen Vergleich des methodischen Vorgehens der oben aufgeführten und anderer Konzepte wird 
bewusst auf eine tabellarische Darstellung verzichtet, weil aus der stichpunktartigen Auflistung der 
Methoden nur wenig Informationen über die Gestaltung der Prozesse gewonnen werden kann. Da 
sich das Vorgehen in den meisten Konzepten stark ähnelt, werden die wesentlichen Elemente in 
einem zusammenfassenden Text erläutert (1.2).  
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 1.1  Systematisierung in Bezug auf die Inhalte der Konzepte  
 
Die inhaltliche Analyse von Hilfeplanungskonzepten wird durch die verschiedene Benennung und 
Zuordnung von inhaltlichen Themenfelder und den dazugehörigen Unterpunkten erschwert.  
Um die Orientierung zu erleichtern, sind darum in der folgenden Synopse (Tab. 1) eigene Überschrif-
ten in die erste Spalte eingefügt worden, die den Inhalt der Themenfelder umreißen. Aus Gründen der 
Übersicht und des Umfangs der Tabelle erfolgt jeweils nur eine Auswahl der einzelnen Unterpunkte.  
In der Synopse sind die Ähnlichkeiten in der Auswahl der Themenfelder für die Individuelle Hilfepla-
nung gut zu erkennen, auch wenn sie teilweise unterschiedlich bezeichnet werden.  
 

Ähnlichkeiten 

In der Regel werden folgende Themen bearbeitet:   
̇ Haushaltsführung, Selbstversorgung 
̇ Wohnen  
̇ Recht, Finanzen 
̇ Psychisches Wohl, psychiatrische Probleme  
̇ Körperliches Wohl, Körperpflege, Gesundheit 
̇ Soziale Beziehungen  
̇ Kommunikation 
̇ Orientierung und Mobilität im Haus/außerhalb des Hauses 
̇ Arbeit, Beschäftigung, Bildung  
̇ Freizeit, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 

Dieses Ergebnis gilt durchgängig für eine ganze Reihe weiterer Konzepte, die zur Analyse vorlagen. 
Die Auswahl dieser Inhalte ergibt sich zum einen aus der Praxis der Einrichtungen, zum anderen aber 
auch aus bereits bestehenden Auflistungen von Themenbereichen, die für Entwicklungs-/ Sozialbe-
richte an die Kostenträger und Behörden verfasst werden müssen, aus Empfehlungen von Dachver-
bänden oder der Übernahme der Themen von dem Konzept einer Einrichtung durch eine andere.  
 
Unterschiede 

Unterschiede in Bezug auf die Inhalte der Konzepte zeigen sich dagegen in der Zuordnung der 
Unterpunkte zu den Themenfeldern, wie in der Synopse an verschiedenen Stellen zu sehen ist, bei 
denen auf andere Unterpunkte verwiesen wird. Zum Beispiel umfasst der Bereich „Haushaltsführung 
und Selbstversorgung“ in einigen Instrumenten nicht nur das Einkaufen, die Zubereitung von 
Mahlzeiten, die Wäschepflege u.ä., sondern auch die Verwaltung von Geldern, die in anderen 
Konzepten unter dem Thema „Recht und Finanzen“ behandelt wird. Manche Konzepte betiteln diese 
beiden Themenfelder gemeinsam mit der Überschrift „Alltag“ oder „Alltagsbewältigung“ oder zählen 
darüber hinaus auch die Körperpflege und die zeitliche Orientierung dazu.  
Das Thema „Wohnen“ wird in manchen Konzepten als Unterpunkt des Themas „Haushaltsführung, 
Selbstversorgung“ verstanden, teilweise jedoch auch gesondert behandelt, indem z.B. nach zukünfti-
gen Perspektiven des Wohnens gefragt wird. Andererseits kann das Wohnen auch als Teilaspekt 
einer allgemeinen Frage nach persönlichen Wünschen oder Träumen behandelt werden, wenn diese 
in der Hilfeplanung gestellt wird.  
Teilweise werden zwei oder mehrere Themenfelder in eines zusammengefasst, z.B. „Psychisches 
Wohl, psychiatrische Probleme“ und „Soziale Beziehungen“. Interessanterweise wird das Thema 
„Psychisches Wohl, psychiatrische Probleme“ aber nur selten dem Thema „Gesundheit“ zugerechnet. 
Dieses wird inhaltlich überwiegend auf den somatischen Bereich begrenzt und in einigen Konzepten 
zusammen mit „Körperlichem Wohl und Körperpflege“ behandelt, wobei mitunter auch der Unterpunkt 
„Ernährung“ dazu gezählt wird. 
 



̈ TAB. 1: SYNOPSE VERSCHIEDENER HILFEPLANUNGSKONZEPTE   

 

“Individuelle Hilfeplanung” 
LV der Lebenshilfe Brandenburg e.V. 

“Individuelle Perspektivplanung”  
Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich Alsterdorf, 
Hamburg 

“Dialogische Entwicklungsplanung”  
BENSCH/KLICPERA 2000 

 “Individuelle Betreuungsplanung ...” 
Rahmenempfehlung des Fachverbandes  für  
Behindertenhilfe, Diakonie Westfalen und Lippe 

 

Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte 
“Wie ich mir 
meine 
alltägliche 
Lebensführung 
vorstelle” 
 
 

- Einkaufen 
- Zubereitung von Zwischen-/ 

Hauptmahlzeiten 
- Wäschepflege 
- Ordnung im eigenen 

Bereich 
- Umgang mit Geld 
- Bedienung und 

Handhabung elektrischer 
Geräte 

- Regeln von rechtlichen und 
finanz.  Angelegenheiten 

Haushaltsfüh-
rung/ 
Selbstverwaltung  
 

- Hauswirtschaft 
- Selbstverwaltung/ 
Selbstverantwortung 

- Geld, Umgang mit Ämtern  
 
 

Alltag, 
Haushalt, 
Finanzen, 
Recht 

“Schutz und 
Rechte”  
 

- Privatraum 
- Schutz vor Gewalt  
- Fürsprecher 

Bürgerrechte - Rechte 
- Durchsetzung von Ansprüchen 

Rechtliche und 
finanzielle 
Angelegenheiten  
 
 
Teils auch unter 
"Wohnen"  
 

- selbstständig in rechtlichen Fragen 
und Finanzen 

- Betreuer vorhanden 
- Überblick Geld 
- Zufriedenheit über derzeitige Situation 
- Kompetenzen erweitern 

Selbstsorge/ 
Versorgung 

- Hauswirtschaft 
- Geldverwaltung 
- Umgang mit Recht und 

Behörden 

Essen und 
Trinken 
 
 

- schmecken 
- Auswahl und Aufnahme von 
Nahrungsmitteln 

 
Körper- 
(selbst-)pflege 

- Waschen, Duschen   
- persönliche Hygiene 
 

Basisver-
sorgung  

“Wie ich mir die 
Erfüllung meiner 
Grundbedürfnis-
se vorstelle”  
 

- Ernährung  
- Körperpflege 
- persönliche Hygiene 
- Aufstehen/ zu Bett gehen 
- An-/Ausziehen (auch 

“motivationale Aspekte”) 

Mobilität in der 
Wohnung 

- Aufstehen, An-/Auskleiden 
- Lagerung, Bewegung 

Teilweise unter 
"Gesundheit" 
und "Wohnen"  

 Selbstsorge/ 
Versorgung 

- Gesundheit 
- Ernährung 
- Prophylaxen 
- Ernährung 
- Mobilität 
 

Soziale 
Beziehun-
gen 

“Wie ich meine 
sozialen 
Beziehungen 
leben möchte” 

- Meine Kontakte in der 
Wohnung/WG 

- mein Kontakt zu 
Angehörigen 

- Freundschaften, 
Partnerschaften, Sexualität 

- Arbeit, TaFö, Freizeit 
- verbale/ nonverbale 
- Kommunikation (Hilfsmittel, 

Beratung) 

Sozialer  
Lebensraum 

- Beziehungsfähigkeit 
- Kontakte/Beziehungen in der 
Wohnung und Nachbarschaft 

- Angehörige 
- Freiwillige Helfer 
- Fürsprecher 
- Bekanntschaften/ Freundschaf-
ten 

- Partnerschaft 

Soziales Umfeld/ 
soziale Kontakte/ 
Beziehungen  
(teils auch unter 
“Wohnen”)  

- Besuch öffentlicher Einrichtungen 
- Alltagskontakte 
- wichtige Personen, Vertraute, 

Interessenvertretung, unangenehme 
Kontakte 

- Adresse/Telefonnr. von Freunden 
vorhanden? 

- Zufriedenheit/Probleme in Bezug auf 
Kontakte 

- Unterstützung notwendig? Kontakte 
erweitern, Fragen zu Freundschaften 

Beziehung/ 
Kommunikation 
 

- untereinander, zu 
Mitarbeitern, zu Dritten,  

- Sexualität  
- Konflikte 
- Gruppenakzeptanz 
- Umgang mit Regeln) 
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“Individuelle Hilfeplanung” 
LV der Lebenshilfe Brandenburg e.V. 

“Individuelle Perspektivplanung”  
Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich Alsterdorf, 
Hamburg 

“Dialogische Entwicklungsplanung”  
BENSCH/KLICPERA 2000 

“Individuelle Betreuungsplanung ...” 
Rahmenempfehlung des Fachverbandes  für  
Behindertenhilfe, Diakonie Westfalen und Lippe 

 

Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte 
Unterpunkt von 
"Sozialer 
Lebensraum" 

- Elementare Kommunikation 
- Allgemeine Kommunikation 

Kommuni-
kation und 
Orientie-
rung 

“Wie ich in 
meiner 
Kommunikation, 
Beweglichkeit 
und Orientierung 
unterstützt 
werden möchte” 

- Zeitliche Orientierung 
- Räumliche Orientierung 
- Zurechtfinden im 

Straßenverkehr 
- Hilfsmittel (Rad, Rollstuhl, 

Gebärden, Blindenschrift 
...) 

-  Zusammenarbeit mit der 
Polizei 

“Mobilität und 
Orientierung" 

- Räumliche Orientierung 
Gemeinwesen 

- Zeitliche Orientierung 

  Unter “Beziehung/ 
Kommunikation” 
 

- nonverbale Kommunika-
tion 

“Wie ich mir 
meine 
Freizeitgestal-
tung vorstelle” 
 
 

- Teilnahme an Freizeitan-
geboten (auch Motivation, 
Begleitpersonal, Hilfsmittel) 

- Teilnahme am 
gesellschaftlichen und 
kulturellen Leben 

- Gestaltung freier Zeit (auch 
Motivation, persönliche 
Wünsche) 

- Gestaltung im unmittelba-
ren Nahbereich (s. “freie 
Zeit”) 

- Begegnung mit sozialen 
Gruppen   

Freizeit und 
Urlaub 
 
 

- Selbstbeschäftigung 
- Veranstaltungen/  Gemein-
schaften 

- Begegnung mit fremden 
Personen/ sozialen Gruppen 

 

Teilnahme 
am 
gemein-
samen 
Leben, 
Freizeit 

“Integration des 
Bewohners/ der 
Bewohnerin in 
das Gemeinwe-
sen” 

- Wohnumfeld 
- Teilnahme an Aktivitäten  

Unterpunkte von 
“Mobilität im 
Gemeinwesen” 

- Räumliche Orientierung im 
Gemeinwesen 

- Nutzung öff. Verkehrsmittel   

Freizeit - subjektive Bedeutung von Freizeit 
- Unternehmungen 
- Wochenenden  
- Urlaub 
- Freizeit zuhause 
- Freizeit außerhalb der Wohnung 
- alleine/gemeinsam 
- organisierte Aktionen 
- insgesamt: Zufriedenheit? 
- Unterstützung mehr/weniger/wie?  
- Neue Aktivitäten, Überblick über 
Möglichkeiten 

- konkrete Unternehmungen in nächsten 
Monaten 

Freizeit 
 
 
 
 
 
Teilhabe und 
Teilnahme an 
Umwelt, 
Gemeinschaft, 
Gesellschaft  
 

- Freizeitgestaltung, 
Urlaub, Hobby 

 
 
 
- Erschließen örtlicher 

Möglichkeiten 
- Natur 
- Medien 
- Interessen 
- Mobilität 
- Verkehrssicherheit 

Aus-/ 
Weiterbil-
dung 

  Bildung - Bildungsziele 
- Kontakte dort 
- Organisation 

Bildung - subjektive Bedeutung von Bildung 
- Lernen 
- Lernwünsche in verschiedenen 
Bereichen 

- Kurse/ einzeln, integrativ? 
- Überblick über Angebote vorhanden? 
- benötigte Materialien vorhanden? 

Unter “Schule/ 
Arbeit/ Beschäfti-
gung” 

- Förderung 
- Einsatz von Fähigkeiten 
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LV der Lebenshilfe Brandenburg e.V. 

“Individuelle Perspektivplanung”  
Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich Alsterdorf, 
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BENSCH/KLICPERA 2000 
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Behindertenhilfe, Diakonie Westfalen und Lippe 

 

Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte 
“Wie ich mein 
emotionales, 
psychisches 
Wohlbefinden 
einschätze”  
 
 

- Umgang mit mir selbst, 
Eigenverantwortlichkeit 

- Angst, Unruhe, Spannung 
- Erkennen eigener und 
fremder Grenzen 

- Selbst- und Fremdgefähr-
dung 

- Antriebsstörungen 
(Motivation, Herausfinden 
von Vorlieben)  

Bedürfnisorien-
tierung/ 
Individualisie-
rung 

- Privatsphäre, Unterstützung 
zur Selbstbestimmung  

 

Unter “Beziehung 
und Kommunikati-
on” 
 

- Konfliktfähigkeit 
- Beziehung zu sich selbst 

(psych. Symptomatiken, 
Selbstwertgefühl, 
Apathie) 

 

Selbstbestim-
mung 
 
 

- Unterstützung bei der 
Ausbildung eines 
individuellen Lebensstils, 
Zufriedenheit mit Betreuern  

Geistliches Leben - Sinn erleben,   
- Seelsorge 
- Umgang mit Krisen 
- Religiosität  
 

Psychi-
sches 
Wohlbe-
finden 

“Förderung von 
Kompetenz, 
Erweiterung des 
Rollenbildes, 
Entwicklungsori-
entierung” 

- Selbstständigkeit 
- Übernahme positiver Rollen 

Psychische 
Lebenssituation, 
Entwicklung 

- Umgang mit sich selbst und 
anderen (Lebenslust, 
Verantwortung  ...) 

- Bewältigung existenziell 
bedrohlicher Situationen 
(selbstverletzende Verhaltens-
weisen, psych. Erkrankung, 
Krisen, schwere gesundheitli-
che Probleme ...)  

Persönlichkeits-
entwicklung  

- eigene Vorlieben und Stärken, 
Kompetenzen (Selbstbild) 

- Unterscheidung von anderen Menschen 
- subjektive Sicherheit, Bedrohung, 
Verhaltensmöglichkeiten bei Bedrohung 

- Streit-Kompetenzen, Streit schlichten 
- Zufriedenheit mit Kompetenzen, 
besonders im Streitfall 

- Ziele für sich selbst (Entwicklung) 
- insg. Lebenszufriedenheit 
- Zukunftswünsche, Pläne, Gefühl zur 
Zukunft 

- Unterstützungsbedarf zur persönlichen 
Entwicklung 

- Schritte in Richtung "Lebensthemen"  
 

Unter “Freizeit” - Wünsche und 
Verwirklichung 
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“Individuelle Hilfeplanung” 
LV der Lebenshilfe Brandenburg e.V. 

“Individuelle Perspektivplanung”  
Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich Alsterdorf, 
Hamburg 

“Dialogische Entwicklungsplanung”  
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Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte Themenfelder Unterpunkte 

Gesund-
heit, 
körperli-
ches Wohl 

“Welche 
medizinische 
Unterstützung 
benötige ich” 

- Arzttermine 
- ärztliche und therapeuti-
sche Verordnungen 

- spezielle Pflege 
(Prophylaxen, Bedienung 
von Spezialgeräten) 

- Überwachung der 
Gesundheit (z.B. Diabetes, 
Vitalzeichen, Beobachtung, 
Hilfen/ Sicherheit geben 

- Gesunder Lebensstil 

Gesundheitsfür-
sorge  

- gesundheitsfördernder 
Lebensstil 

- Absprache, Wahrnehmen 
von Arztterminen 

- Ausführen ärztlich-
therapeutischer Verordnun-
gen 

- Beobachtung des 
Gesundheitszustandes 

- Behandlungspflege 

Gesundheit/ 
körperliches 
Wohlbefinden 

- Körperbewusstsein (Bedeutung)  
- Gesundheit (Bedeutung) 
- Gesundheitsförderndes / -schädliches 
Verhalten 

- Medikamente 
- Zufriedenheit/Änderungsbedarf 
(subjektiv!) 

- Förderung von Gesundheit und 
körperlichem Wohlbefinden 

- Fitness 
- Aussehen 
- Unterstützung notwendig/verfügbar 
- Angebote zur Gesundheitsförderung 
suchen/ annehmen 

- Krankheiten u.ä. erkennen und 
entsprechend handeln 

- Eigenkompetenz Medikamente  

Unter Selbstsorge/ 
Versorgung 

- Gesundheit 
- Prophylaxen 
- Eingriffe  
 

Arbeit/ 
Beschäfti-
gung  

“Wie ich mir 
meine Arbeit/ 
Beschäftigung 
vorstelle” 

- interne Tagesstruktur  
- Aufgaben übertragen/ 
erledigen  

- Entwicklung und 
Stabilisierung vorhandenen 
Potentials 

 

Beschäftigung, 
Tagesförderung, 
Arbeit 

- Arbeitsplatzsuche 
- Kontakte dort 
- Organisation 

Tagesstruktur/ 
Arbeit 

- aktuelle Arbeitssituation 
- Tätigkeiten 
- Kollegen 
- Wunsch nach Arbeit 
- andere Struktur 
- Zufriedenheit, Wünsche, Alternativen zur 
Arbeit 

- Unterstützungsbedarf 

Schule/ Arbeit/ 
Beschäftigung 

- Tagesstruktur 
- Beschäftigung als 

Sinnerleben 
- Identität, Einsatz von 

Fähigkeiten, Förde-
rung 

 

Wohnen 

Unter 
“Selbstbestim-
mung”  
 
 
Unter 
“Bedürfnisorien-
tierung/ 
Individualisierung” 

- Einzelzimmer, Schlüssel 
- Wahl der Mitbewohner  
- Besuch empfangen 

Wohnung - Wohnungs-/ Zimmersuche 
- Gestaltung der Wohnung 
- Organisation von Assistenz  
 

Wohnen  - subjektive Bedeutung von Wohnen 
- aktuelle Wohnsituation 
- Gestaltung 
- Mitsprache 
- Tätigkeiten 
- Kontakte 
- Lage der Wohnung, Infrastruktur 
- Organisation des Haushalts  
- vorhandene Kompetenzen 
- Verhalten im Notfall 
- Selbständigkeit 

Wohnen - Individuelle 
Wohnraumgestaltung,  

- Zuhause/ Heimat 
- Privatheit/ Intimsphäre 
- Wohnform 
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Das Thema „Kommunikation“ wird teilweise als ein Unterpunkt des Bereichs „Soziale Beziehungen“ 
gesehen oder inhaltlich mit dem Thema „Orientierung“ kombiniert. Hierbei werden zumeist Möglichkei-
ten der verbalen und nonverbalen Kommunikation erfragt und in einigen Konzepten auch explizit 
benötigte Hilfsmittel aufgeführt.  
Die Themenfelder, die sich nicht ganz direkt auf den Wohnbereich beziehen, werden in einigen 
Konzepten zusammen behandelt, wobei sich auch verschiedene Kombinationen von Themen und 
Unterpunkten finden lassen. Z.B. kann „(Weiter-)Bildung“ dem Thema „Arbeit, Ausbildung, Beschäfti-
gung“ oder aber „Freizeit, Teilnahme am gesellschaftlichen Leben“ zugeordnet werden.  
 
 
Thematische Lücken 
Im Vergleich verschiedener Konzepte untereinander, aber besonders bei der Betrachtung des 
alltäglichen Lebens eines konkreten Menschen, wird deutlich, welche Themen in Hilfeplanungskon-
zepten fehlen, wo also thematische Lücken sind:  
 
Manche Instrumente lassen Fragen nach Arbeit, Bildung und Beschäftigung ganz aus oder 
erfragen den Bedarf sehr nur grob. Aus der Analyse der vorliegenden Konzepte wird jedoch nicht 
immer deutlich, ob innerhalb der Einrichtung unabhängig vom Wohnbereich am Arbeitsplatz der 
Nutzer bzw. in einer Tagesstätte o.ä. eine Erhebung des Unterstützungsbedarfs in Bezug auf den 
Ausbau vorhandener Kompetenzen, eine befriedigende Tätigkeit, Kontakte am Arbeitsplatz, den 
Wunsch nach neuen Aufgaben, den Bedarf an Weiterbildung usw. durchgeführt wird. In diesem Fall 
würde sich eine detaillierte Befragung zu diesen Themen in der Hilfeplanung des Wohnbereichs 
erübrigen – andernfalls ist dieser Lebensbereich in vielen Konzepten deutlich unterrepräsentiert – im 
Verhältnis zu der Bedeutung, die ihm für die Alltagsgestaltung, Persönlichkeitsentwicklung und 
Zufriedenheit der Nutzer zukommt.  
 
Das Thema Wohnen wird nicht in allen Konzepten explizit aufgegriffen, was angesichts der Verant-
wortung des Wohnbereichs für die Durchführung der Hilfeplanung erstaunlich ist. Wenn das Thema 
behandelt wird, bezieht es sich eigentlich immer auf die Gestaltung der Räume und häufig auch auf 
die Mitsprache bei Entscheidungen im Wohnbereich. In einigen Konzepten geht es darüber hinaus um 
die Entwicklung neuer Wohnperspektiven und einen möglichen Bedarf an Veränderungen der 
aktuellen Wohnsituation. Die individuelle Zufriedenheit und das Wohlbefinden in der Wohnsituation 
werden nur selten erfragt. Ein Stichwort dazu ist „Zuhause/Heimat“, mit dem subjektive, emotionale 
Aspekte des Wohnens angesprochen werden, die für dieses Thema von großer Wichtigkeit sind. Das 
Zusammenleben mit anderen Menschen, das für Bewohner von Einrichtungen der Behindertenhilfe in 
aller Regel nicht auf Freiwilligkeit beruht, wird fast durchgängig im Themenfeld „soziale Beziehungen“ 
behandelt, wo dann häufig Probleme im Umgang mit den MitbewohnerInnen thematisiert werden. 
Persönliche (Veränderungs-)Wünsche der Nutzer zum Thema Wohnen, bzw. ein Bedarf an Unterstüt-
zung, um eigene Vorstellungen hierzu überhaupt entwickeln zu können, werden nur in wenigen 
Konzepten erfragt.   
 
Zwar ist in allen Hilfeplanungskonzepten das Thema „Interessenvertretung gegenüber Behörden, 
Ärzten u.ä.“ bzw. die Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuung enthalten. Besonders im Hinblick 
auf Menschen mit einem hohen Hilfebedarf, die ihre Belange zumeist nur schwer vertreten können, ist 
darüber hinaus aber auch zu fragen, wie die Interessenvertretung gegenüber den Mitarbeitern und 
Mitbewohnern des eigenen Wohnbereichs gewährleistet wird. Diese könnte als Teil des Themas 
„Kommunikation“ aufgefasst werden („Formulieren von Forderungen, Ausdruck von Wün-
schen/Unwillen ...“), aber auch ein Teilaspekt des Themenfelds „Rechte“ sein. Ein Bedarf an Fürspre-
chern, die die Interessen der jeweiligen Nutzer vertreten, kann nicht nur für den Prozess der Hilfepla-
nung, sondern auch für den Alltag in einer Wohneinrichtung vorliegen, da Menschen mit kommunikati-
ven Beeinträchtigungen stets in der Gefahr stehen, an Entscheidungen nicht beteiligt zu werden.  
Weitere Hinweise zu Themen, die in einer Individuellen Hilfeplanung enthalten sein sollten, aber in 
vielen Konzepten nicht zu finden sind, lassen sich aus den Leitzielen der Normalisierung von 
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Lebensbedingungen und der Verbesserung der Lebensqualität entwickeln und werden im folgenden 
Kapitel 2 exemplarisch bearbeitet.  
 
 
Spezielle Schwerpunkte 
Die tabellarische Darstellung der Inhalte bietet zwar einen ersten Überblick über die Ähnlichkeiten und 
Unterschiede verschiedener Konzepte, aber die speziellen Schwerpunkte und die jeweils zugrunde 
liegende „Philosophie“ der Konzepte, die für eine tiefergehende Systematisierung und besonders für 
die Bewertung wichtig sind, werden dadurch nicht deutlich. Hierzu bedarf es einer detaillierteren 
Darstellung einzelner Konzepte, wie sie in diesem Rahmen nur für einzelne Konzepte geleistet 
werden kann (Kapitel 3).  
 
Exemplarisch lässt sich anhand des Themas „psychisches Wohlbefinden“ verdeutlichen, welche 
unterschiedlichen inhaltliche Schwerpunkte und verschiedenen Perspektiven sich hinter der gleichen 
Überschrift verbergen können:  
Viele Konzepte beschränken sich bei dieser Thematik auf problematische Aspekte des psychischen 
Befindens - Ängste, Unruhe, Antriebsstörungen u.ä. - oder fassen darunter konkrete, meist als 
problematisch bewertete Verhaltensweisen wie Selbst- und Fremdgefährdung. Selbstverständlich 
werden damit wichtige Bereiche des Unterstützungsbedarfs abgefragt, da pädagogisches Handeln bei 
psychischen Problemen und herausfordernden Verhaltensweisen dringend notwendig ist. Die 
gesamte Thematik wird jedoch durch diesen Fokus stark eingeschränkt, da die vielfältigen Faktoren, 
die zu positivem emotionalen Erleben, psychischem Gleichgewicht und Wohlbefinden beitragen, nicht 
ausreichend beleuchtet werden. Durch diese Verengung des Themas besteht die Gefahr, sich an 
vorhandenen Problemen zu orientieren, statt die Ressourcen einer Person und ihren Bedarf an 
Unterstützung für eine positive Weiterentwicklung zu sehen.  
 
Ein Beispiel für einen weit gefächerten Zugang zu dem Thema ist bei der „Dialogischen Entwicklungs-
planung“ von BENSCH/KLICPERA (s. Kapitel 3.5) unter der Überschrift „Persönlichkeitsentwicklung“ zu 
finden. In diesem Konzept werden ausführliche Fragen zur Selbstreflexion über die eigene Stärken, 
Liebenswertes und Kompetenzen gestellt, wobei das persönliche Wohlbefinden und die Sorge um die 
eigene Sicherheit betont wird.  
Einzelne Aspekte dieser Thematik sind:  

̇ eigene Vorlieben und Stärken, Kompetenzen (Selbstbild) 
̇ Unterscheidung von anderen Menschen 
̇ subjektive Sicherheit, Gefühl von Bedrohung, Verhaltensmöglichkeiten bei Bedrohung 
̇ Streit-Kompetenzen, Streit schlichten 
̇ Zufriedenheit mit Kompetenzen 
̇ Ziele für sich selbst  
̇ Lebenszufriedenheit insgesamt  
̇ Zukunftswünsche, Pläne, Gefühl zur Zukunft 
̇ Unterstützungsbedarf zur persönlichen Entwicklung 
̇ Schritte in Richtung „Lebensthemen“. 

 
Ein anderes Beispiel für einen breites Spektrum an Aspekten zum Thema „psychisches Wohl“ bietet 
das Konzept von „Leben mit Behinderung“ (Hamburg), das in der Synopse von ANTJE KOEPP (DHG-
Rundbrief August/2000, 12 ff) dargestellt wurde:  
Die Thematik wird dort durch folgende Stichworten skizziert:  

̇ die eigenen Gefühle 
̇ die eigene Behinderung, 
̇ Sicherheit und Geborgenheit, 
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̇ Lebensanschauung und Religion 
̇ Sexualität und Lust 
̇ Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
̇ Mitbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe  
̇ Konfliktbewältigung  
̇ Belastungssituationen  

 
 

1.2  Vergleich der methodischen Vorgehensweise bei der Hilfeplanung  
 
Bei einer Betrachtung der Vorgehensweisen bei der Hilfeplanung geht es zusammenfassend um die 
Analyse von Hilfeplanprozessen, also u.a. um Fragen nach der Verantwortlichkeit für die Durchfüh-
rung der Planung, um Bemühungen, eine weitgehende Partizipation der BewohnerInnen umzusetzen, 
um methodische Fragen der Erhebung, um die Dokumentation der Ergebnisse und um die Gestaltung 
von Hilfeplanungsgesprächen. 
Genauere Angaben zum Vorgehen bei der Hilfeplanung wurden größtenteils in Gesprächen mit 
zuständigen Fachleuten der Einrichtungen erfragt, da sie zumeist nicht direkt aus den Unterlagen der 
Einrichtungen entnommen werden konnten.  
 

Phasen der Hilfeplanung 
Die schriftlichen Anweisungen zum Vorgehen bei der Hilfeplanung enthalten fast durchgängig die 
Beschreibung verschiedener Phasen. Diese sind zwar in einzelnen Konzepten unterschiedlich 
benannt, beschreiben aber in der Regel ein ähnliches Vorgehen:  
 
Wenn sich die Nutzer und diejenigen Professionellen, welche die Hilfeplanung durchführen, noch nicht 
kennen, wird in den meisten Konzepten zunächst eine Phase des Kennenlernens geplant. Diese 
wird unterschiedlich gestaltet: Entweder durch eine unstrukturierte Situation (Besuch des Mitarbeiters 
in der Wohngruppe o.ä.) oder es liegen bereits in der Anleitung methodische Hilfen zum ersten 
Kennenlernen vor (Hinweise für Gesprächsanfänge, Arbeitsblätter zum gemeinsamen Ausfüllen, 
Beobachtungsraster u.a.). 
 
Die zweite Phase dient der Erhebung des aktuellen Hilfebedarfs in Bezug auf verschiedene 
Lebensbereiche. Hierzu wird mehr oder weniger intensiv die aktuelle Lebenssituation des Nutzers 
beleuchtet, wobei die Perspektive, aus der heraus eine „Bestandsaufnahme“ der jetzigen Situation 
vorgenommen wird, je nach Konzept sehr verschieden ist: Als Ausgangspunkt dieser Phase werden in 
einigen Konzepten zunächst die Hilfeleistungen notiert, die der Nutzer bislang erhalten hat. Meistens 
liegen Checklisten mit typischen Alltagssituationen vor, zu denen gefragt wird, ob sie alleine oder nur 
mit Hilfe bewältigt werden können, z.B. selbständige Körperpflege, Haushaltsführung, zeitliche 
Orientierung.  
Die Erhebung des „Ist-Standes“ kann sich also sehr eng auf eine Beschreibung der Tätigkeiten 
beziehen, die in der jetzigen Wohnform verlangt werden.  
In anderen Konzepten werden jedoch Zugänge gewählt, die darauf abzielen, die persönliche 
Sichtweise der Nutzer zum Ausgangspunkt der Hilfeplanung zu machen. Die aktuelle Lebenssituation 
wird in diesem Fall z.B. vor dem Hintergrund der Biographie des Nutzers beleuchtet. Je nach 
„Philosophie“ des Hilfeplanungskonzepts, die stärker an institutionellen Anforderungen oder an den 
individuellen Bedürfnissen der Nutzer orientiert ist, wird die Erhebung der aktuellen Situation auf 
Fragen nach persönlichen Wünschen und Träumen, besonderen Vorlieben und Problemen erweitert 
oder bleibt auf konkrete Alltagssituationen beschränkt.  
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Diese Grundlegung ist auch für die Festlegung von Zielen wichtig, die zumeist nach der Erhebung 
der aktuellen Lebenssituation formuliert werden: Werden Ziele festgehalten, welche die Nutzer selbst 
für ihr eigenes Leben haben (z.B. „nächstes Jahr ins Ausland fahren“, „eine Freund finden“) oder 
werden Ziele formuliert, die sich aus der Sicht der Einrichtung vor dem Hintergrund der alltäglichen 
Routine ergeben? Hier wären z.B. Ziele zu nennen wie „selbstständig den Tisch decken“, „Geld alleine 
einteilen“ o.ä., wenn sie direkt aus den Tätigkeiten abgeleitet werden, die eine Person (noch) nicht 
alleine kann. Diese im Grunde defizitorientierte Denkweise scheint noch in einigen Instrumenten 
durch, die stark „förderorientiert“ sind - im Sinne einer eng verstandenen Förderung einzelner 
Fähigkeiten.  
Die Gestaltung der Erhebungsphase und ganz besonders die Formulierung von Zielen in unterschied-
lichen Lebensbereichen sind für den weiteren Verlauf – und die Ergebnisse - der Hilfeplanung 
grundlegend: In der dritten Phase wird der individuelle Hilfe-/Unterstützungsbedarf auf der Grundlage 
der Daten, die gesammelt wurden, formuliert, konkrete Maßnahmen festgelegt und ein Hilfeplan 
erstellt.  
Die Beteiligung der Nutzer in den einzelnen Phasen der Hilfeplanung wird in den analysierten 
Konzepten sehr unterschiedlich gehandhabt: Während manche ausdrücklich auf eine gemeinsame 
Erarbeitung der Bedarfsanalyse, der Ziele und Maßnahmen ausgerichtet sind, schreiben in anderen 
Konzepten die Mitarbeiter alleine oder im Team die Hilfepläne, ohne dass die Nutzer einbezogen 
werden. Die Festlegung der Ziele und Maßnahmen kann auch in Gesprächsrunden gemeinsam mit 
verschiedenen Personen, die an den Hilfen beteiligt sind, vorgenommen werden (Wohngruppen-
Mitarbeiter, Therapeuten, Angehörige usw.). Hierbei zeigen sich in den Konzepten sehr deutliche 
Unterschiede in Bezug auf die Rolle der Nutzer: Während in einigen Konzepten ihre Teilnahme an den 
Hilfeplanungsgesprächen gar nicht vorgesehen ist, werden sie in anderen Konzepten als Hauptperson 
gesehen, die zu den Runden einlädt, deren Ablauf – ggf. mit Assistenz – bestimmt und Personen ihres 
Vertrauens hinzu bitten kann, um sie bei der Wahrnehmung ihrer Interessen zu unterstützen.  
 
Die meisten Instrumente nennen anschließend die Phase der Durchführung bzw. Umsetzung von 
Hilfemaßnahmen, wobei die Verantwortung für die Durchführung der Maßnahmen unterschiedlich 
geregelt ist. Zumeist wird auch die Art der Dokumentation der Durchführung in den Konzepten 
beschrieben.  
 
Als letzte Phase der Hilfeplanung wird die Evaluation der geplanten und durchgeführten Maßnahmen 
genannt, die in unterschiedlicher Weise gestaltet werden kann: Teilweise findet eine weitere Ge-
sprächsrunde oder Konferenz mit allen Beteiligten statt oder es werden Fragebogen zur Erhebung der 
Zufriedenheit der Nutzer eingesetzt. In vielen Konzepten fehlen jedoch Hinweise zur konkreten 
Gestaltung der Evaluationsphase und es wird nur allgemein auf ihre Notwendigkeit hingewiesen. 
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2.  Kriterien für die Bewertung von Hilfeplanungskonzepten  
 

Aus einem Vergleich der Inhalte oder Vorgehensweisen verschiedener Hilfeplanungs-Konzepte 
untereinander, wie in Kapitel 1, lassen sich weder Wertungen noch weitere Empfehlungen für oder 
gegen ein Konzept ableiten. Hierzu sind externe Normen nötig. 

Da Individuelle Hilfeplanung von verschiedenen Parteien gefordert und unter sehr unterschiedlichen 
Perspektiven und Interessen diskutiert wird, kann auch für die Bewertung der vorliegenden Instrumen-
te kein einheitlicher Standpunkt gelten. Es gilt darum zunächst, grundsätzliche Positionen zu 
beschreiben, aus denen sich Maßstäbe und Bewertungskriterien entwickeln, nach denen die Qualität 
eines Konzeptes unter einer bestimmten Perspektive beurteilt wird.  

In dem Spannungsfeld verschiedener Interessen, in denen Hilfeplanungskonzepte angesiedelt sind, 
lassen sich zwei verschiedene Pole benennen, die nachfolgend skizziert werden:  

Auf der einen Seite pädagogische Konzepte, die die individuelle Entwicklung und die Alltagsgestaltung 
der einzelnen Nutzer in den Blick nehmen, und auf der anderen Seite Instrumente, die an den 
Erfordernissen der Verwaltung, der Gesetze oder der Betriebswirtschaft orientiert sind und darum eher 
als „formale“ Konzepte bezeichnet werden können.  

 

Pädagogische Konzepte  

Ziel dieser Konzepte ist die Erhebung des individuellen Unterstützungsbedarfs im Alltag, basierend 
auf persönlichen Wünschen und Zielen. Mit Hilfe des Instruments soll herausgefunden werden, in 
welchen Bereichen, in welchem Umfang und auf welche Weise eine Person Unterstützung erhalten 
sollte, um 

̇ persönliche Handlungsmöglichkeiten zu erhalten oder zu erweitern,  

̇ Kompetenzen auszubauen und Neues zu lernen,  

̇ neue Kontakte zu knüpfen oder bisherige Kontakte zu erhalten bzw. deren Qualität zu verbes-
sern,  

̇ neue Interessen zu entwickeln, bereits bestehende Interessen zu festigen oder auszubauen,  

̇ zufriedenstellende Lebensräume und einen individuell gestalteten Alltag zu erhalten oder zu 
verbessern und den eigenen Radius zu vergrößern, 

̇ materielle Dinge (Wohnung, Finanzen, Besitz ...) zu erhalten, zu pflegen oder zu verbessern, 

̇ Rechte durchzusetzen,   

̇ die eigene Gesundheit und das körperliche und seelische Wohlbefinden so weit wie möglich zu 
erhalten oder zu verbessern, u.a.  

Insgesamt stellt sich bei einer pädagogischen Sichtweise der Hilfeplanung also die Frage, wie die 
Lebensqualität eines Menschen objektiv und subjektiv gesehen verbessert werden kann und welche 
Hilfen nötig sind, um Selbstverwirklichung und soziale Integration voranzubringen und zu erhalten 
(BECK 1998a, BECK 2002, SEIFERT/FORNEFELD 2001).  

Der methodische Schwerpunkt pädagogischer Hilfeplanungskonzepte liegt bei der qualitativen 
Erfassung des Bedarfs, wobei der zeitliche Umfang der jeweiligen Hilfen auch quantitativ ermittelt 
wird. Instrumente mit eindeutig pädagogischem Ansatz sind als Hilfe für die direkte Interaktion mit den 
Nutzern konzipiert, sollen flexibel eingesetzt und auf die aktuelle Situation der einzelnen Person 
zugeschnitten werden. Die Planung und notwendige Unterstützung des konkreten Alltags, wie er sich 
für diese Person darstellt, stehen im Mittelpunkt, so dass subjektiven Einschätzungen und Wünschen 
eine große Bedeutung zugewiesen wird. Der Prozess der Hilfeplanung wird damit ebenso wichtig wie 
die Ergebnisse.  

Die Planung soll für die Mitarbeiter, die den Nutzer unterstützen, leitend sein; pädagogisch ausgerich-
tete Konzepte der Hilfeplanung sind also auf der direkten, quasi „untersten“ Hierarchieebene 
angesiedelt und auf eine enge Kooperation mit den Nutzern ausgerichtet.   
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„Formale“ Konzepte  

Mit dem Einsatz dieser Instrumente soll eine Grundlage für die Kalkulation, Planung und Abrechnung 
von Ansprüchen und Leistungen materieller und personeller Ressourcen geschaffen werden.  

Hilfebedarf wird zumeist vor dem Hintergrund bereits geleisteter oder real vorhandener Angebote 
ermittelt. Häufig werden dafür Listen mit Items zum Ankreuzen eingesetzt und die Ergebnisse in 
quantitativen Werten, Skalen, Zeitrastern, Punktwerten u.ä. angegeben. Damit bleibt wenig Spielraum 
für individuelle Eintragungen und Einschätzungen.  

Durch den Einsatz dieser Instrumente kann die Transparenz der Leistungen und Kosten einer 
Institution erhöht werden, z.B. kann ein Überblick über den Anteil der Bewohner mit einem hohen 
Pflegebedarf oder besonderen psychosozialen Problemen gewonnen werden. Bedarfe werden leichter 
vergleichbar, da sie auf einheitlichen Definitionen beruhen und grober gefasst werden.  

Für die direkte Arbeit mit den Nutzern, also die konkrete Gestaltung der Leistungen, geben diese 
Konzepte aber kaum Anhaltspunkte. Die Ergebnisse sind für die Leitungsebene und die Verwaltung 
einer Einrichtung wichtig, um Ansprüche gegenüber Kostenträgern, Behörden u.ä. geltend zu machen 
und Angebote langfristig zu sichern.  

 

Während manche Konzepte eindeutig der „pädagogischen Seite“ zuzuordnen sind, weil die Planung 
unabhängig von den Angeboten und Möglichkeiten der Institution vorgenommen wird (Exemplarisch: 
„Persönliche Zukunftsplanung: I want my dream!“, DOOSE 2000), sind andere deutlich durch die 
Interessen der Verwaltung und Betriebswirtschaft geprägt. Häufig lässt sich bereits an der Wahl der 
Sprache und der Gestaltung der Planungsmaterialien erkennen, welches Interesse mit der Hilfepla-
nung verfolgt wird – noch deutlicher wird die jeweilige Präferenz, wenn die Gestaltung des Planungs-
prozesses betrachtet wird: Geht es um den Einbezug der Nutzer in den Prozess der Planung, um 
Möglichkeiten ihres Mitwirkens und eine flexible Ausrichtung auf ihre Interessen oder steht das 
Produkt, also z.B. ein ausgefülltes Formular, im Vordergrund? Werden subjektive Wertungen, 
Meinungen, Wünsche und Träume erhoben oder objektiv messbare Fähigkeiten und Zeitbedarfe vor 
dem Hintergrund einer gegebenen Organisationsstruktur?  

Eine unklare Positionierung der Konzepte, also die Vermischung von pädagogischen und verwal-
tungstechnischen Intentionen ist m.E. problematisch, weil für die Beteiligten keine klaren Prioritäten 
gesetzt werden, nach denen Entscheidungen getroffen werden. Zudem wird von verwaltungstechni-
scher Seite in der Regel eine bestimmt Form verlangt, die von pädagogischer Seite her zumeist nicht 
erforderlich ist oder sogar kontraproduktiv sein kann.  

In Einrichtungen der Behindertenhilfe müssen letztlich sowohl pädagogische als auch ökonomische 
und verwaltungstechnische Fragen gründlich bearbeitet und instrumentell umgesetzt werden, damit 
zum einen deutlich wird, welcher Bedarf an Unterstützung vorliegt und zum anderen die materiellen 
und personellen Ressourcen bereitgestellt werden, um diesem Bedarf gerecht zu werden.  

Für diese Expertise sind jedoch pädagogische Kriterien für die Analyse und Bewertung von Hilfeplan-
konzepten maßgebend. Die DHG hat durch die Stichworte, die sie für die inhaltliche Analyse 
vorgegeben hat, bereits klare Positionen in diesem Sinne bezogen: Gefordert war die Analyse von 
Hilfeplanungskonzepten in Bezug auf  

̇ Nutzerorientierung,  

̇ Regionalisierung und  

̇ die Berücksichtigung der Interessen geistig behinderter Menschen mit einem hohen Hilfebe-
darf, die in Einrichtungen der Behindertenhilfe leben. 

Alle drei Stichworte haben sowohl Auswirkungen auf die Bewertung der Inhalte der Konzepte als auch 
auf methodische Fragen der Erhebung und Planung:  

 

Nutzerorientierung  

Nutzerorientierung steht als Schlagwort für die Wende von der institutionellen zur personalen 
Orientierung (THIMM 1994, THIMM u.a. 1997). Die Organisation von Dienstleistungen soll sich nach 
dem konkreten, individuellen Bedarf der Nutzer richten – nicht andersherum. In der Jugendhilfe gilt 
dieses Prinzip bereits seit der verbindlichen Einführung der Hilfeplanung: „Es wird nicht versucht, die 
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Kinder/Jugendlichen/jungen Erwachsenen und ihre Familien den Hilfen anzupassen, sondern die 
Hilfen passen sich dem im Beratungsprozess erarbeiteten Bedarf an“ (GALLHOFF 2000, 70). Dieses 
Prinzip führt in seiner konsequenten Umsetzung zu einer Flexibilisierung des Angebots und hat 
weitreichende Folgen für die Organisation von (stationären) Einrichtungen, in denen Strukturen, 
Routinen und Arbeitsabläufe bislang zu einem großen Teil vorgegeben sind.  

Die Orientierung an der individuellen Lebens- und Interessenlage der Nutzer zieht inhaltlich und 
methodisch eine offene, flexible Gestaltung der Planungsphase nach sich - sowohl in Bezug auf die 
Bedarfsanalyse als auch bei der Festlegung der Ziele und Maßnahmen.  

Für die Bewertung von Hilfeplanungskonzepten ergeben sich aus dem Prinzip der Nutzerorientierung 
verschiedene Fragen:  

̇ Steht die einzelne Person mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, Problemen etc. tatsächlich im 
Mittelpunkt oder werden Defizite oder angenommene Bedarfe aus der Sicht der Einrichtung er-
hoben?  

̇ Sind die zu verhandelnden Themen für die Nutzer persönlich relevant?  

̇ Kann das Vorgehen bei der Hilfeplanung auf individuelle Problemlagen und Interessen zuge-
schnitten werden; ist ein flexibler Umgang mit den Materialien möglich? Gibt es Möglichkeiten, 
individuelle Wertungen der Themen deutlich zu machen und ggf. Aspekte auszulassen?   

̇ Ist das Vorgehen auf größtmögliche Beteiligung angelegt? Werden die Nutzer dazu ermuntert, 
sich ihre eigene Meinung zu bilden, diese mitzuteilen und damit zunehmend mehr Einfluss auf 
die Gestaltung ihres Lebens zu nehmen? Bei dieser Frage ist – neben den Organisationsstruk-
turen bei der Erhebung und Planung auch die Sprache, die im Instrument und ggf. in den Ge-
sprächen zum Thema benutzt wird, ein wichtiges Bewertungskriterium: Ist sie für die Nutzer 
verständlich, knüpft sie an ihre sprachliche Möglichkeiten und Gewohnheiten an? Oder müssen 
erst mühsam „Übersetzungsdienste“ durch dritte Personen erfolgen?  

 

Regionalisierung 

Regionalisierung zielt auf den Ausbau und die Vernetzung von Hilfsangeboten in einer Region, um die 
z.Zt. bestehende Anbieterdominanz zu reduzieren, den Nutzern Wahlmöglichkeiten in Bezug auf 
verschiedene Dienstleistungen zu ermöglichen und die Maßnahmen an ihrem individuellen Alltag 
auszurichten. Angebote, die für alle Bürger der Region zugänglich sind, sollen auch von Menschen mit 
Behinderungen genutzt werden können. Um spezielle Bedürfnisse zu erfüllen und Unterstützungs-
maßnahmen zuverlässig verfügbar zu halten, muss zum einen eine Öffnung der Sondereinrichtungen 
erfolgen, die ihre Angebote möglichst integriert und „so normal wie möglich“ gestalten sollen, und zum 
anderen eine Öffnung der allgemeinen Institutionen für die Bedürfnisse behinderter Menschen. Hierzu 
ist eine enge Kooperation zwischen den Anbietern von Dienstleistungen, den Kostenträgern, 
regionalen Behörden, Privatleuten, Vereinen, Familien und  MitarbeiterInnen von Einrichtungen der 
Behindertenhilfe nötig.  

Seit Inkrafttreten des SGB IX ist auch der Sozialhilfeträger in den Kreis der Reha-Träger einbezogen, 
so dass sämtliche Vorschriften des SGB IX auch für Dienste und Einrichtungen gelten, die nach dem 
BSHG finanziert werden. Die Einrichtung sind damit verpflichtet, die regionale Kooperation mit 
anderen Anbietern zu suchen, um den Hilfebedarf umfassend abzudecken und ihre Leistungen zu 
koordinieren (SGB IX 4(4), § 9 (3), § 10).  

In Bezug auf die Planung von Unterstützungsmaßnahmen unter der Prämisse der Regionalisierung 
kann also gefragt werden:  

̇ Werden die Nutzer einer Einrichtung über regionale Angebote informiert oder wird ggf. nach 
dem Bedarf an Hilfen zur Information gefragt? Wird auf Wahlmöglichkeiten hingewiesen und 
ggf. dazu ermuntert, andere Angebote auszuprobieren?  

̇ Wird der Bedarf an Hilfen zur Mobilität und an Begleitung bei Freizeitaktivitäten konkret in 
Bezug auf die Angebote in der Region erhoben - oder wird ein solcher Bedarf nur auf die An-
gebote der Einrichtung selbst bezogen?  

̇ Werden bei der Hilfeplanung spezielle regionale Bedingungen berücksichtigt, die besondere 
Hilfen erfordern oder besondere Chancen bieten (z.B. mangelnde öffentliche Verkehrsmittel auf 
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dem Land, besonders positiver oder negativer Kontakt zu den Nachbarn in einem Wohnviertel, 
Freizeitangebote von Kirchen oder Vereinen, ehrenamtliches Engagement in der Region ...)?  

̇ Arbeiten die MitarbeiterInnen der Einrichtung auch an einer Vernetzung von Privatpersonen, 
Vereinen, Initiativen, kommunalen Angeboten etc. in der Gemeinde? Wird in diesem Sinne auf 
Öffentlichkeitsarbeit Wert gelegt? 

̇ Ist erkennbar, dass bei durch die Einrichtung nicht zu deckenden Bedarfen die regionale Ko-
operation mit anderen Anbietern gesucht wird?  

 

Geistig behinderte Menschen mit einem hohen Hilfebedarf  

Geistig behinderte Menschen mit einem hohen Hilfebedarf leben trotz vieler positiver Entwicklungen in 
der Behindertenhilfe noch immer überwiegend in großen Komplexeinrichtungen und haben häufig nur 
sehr geringe Wahlmöglichkeiten in Bezug auf die Gestaltung der nötigen Unterstützungsleistungen. 
Bei diesem Personenkreis ist darum eine detaillierte Analyse der aktuellen Lebensbedingungen als 
Basis für die weitere Hilfeplanung besonders dringend erforderlich. Zu fragen ist insbesondere nach  

̇ konkret vorhandenen Wahlmöglichkeiten im Alltag und dem Bedarf an Unterstützung, um die 
Auswahl zu signalisieren, ggf. auch an Hilfen, um zu lernen, Entscheidungen zu fällen, sowie 
nach dem  

̇ Bedarf an Interessenvertretung gegenüber den Mitarbeitern und Mitbewohnern der eigenen 
Wohngruppe sowie der Einrichtung insgesamt: Braucht die Person Fürsprecher, die auf die 
Einhaltung ihrer Rechte und die Vertretung ihrer Interessen achten (über den Einsatz von ge-
setzlichen Betreuern hinaus)?  

Aufgrund zusätzlicher Sinnesbeeinträchtigungen, körperlicher oder organischer Beeinträchtigungen, 
Verhaltensauffälligkeiten oder psychischer Erkrankungen nehmen Unterstützungsmaßnahmen oftmals 
viel Zeit in Anspruch, und die Art der Gestaltung dieser Maßnahmen hat wegen der hohen Abhängig-
keit dieses Personenkreises direkte Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Insofern kommt auch der 
Qualität der Hilfeleistungen eine hohe Bedeutung zu. Nicht immer sind Mitarbeiter in der Lage, 
spezielle Bedürfnisse in diesem Sinne zu erkennen und ihnen zu entsprechen. An die Hilfeplanung 
ergeben sich also die Fragen:   

̇ Wird ein spezieller, behinderungsbedingter Bedarf an Hilfen erfasst? Hierunter fallen z.B. die 
Versorgung mit und Unterstützung beim Einsatz von Hilfsmitteln aller Art, besondere Rahmen-
bedingungen bei psychischen Problemen oder spezielle Übungs-/Trainings-/ Therapiemaß-
nahmen wie z.B. Krankengymnastik, Mobilitätstraining für Blinde, Unterstützte Kommunikation, 
pflegerische Prophylaxen, Lagerung etc.  

̇ Ist eine tiefergehende Problemanalyse und Diagnostik durch entsprechende Experten nötig 
(Psychologen, Ärzte, Krankengymnasten, Lehrer ...), um den Bedarf an speziellen Hilfen fest-
zustellen und entsprechende Maßnahmen abzustimmen? Häufig zeigt sich bei der Durchfüh-
rung der Hilfeplanung bei diesem Personenkreis ein Unterstützungsbedarf auf Seiten der Mit-
arbeiterInnen - und zwar an Beratung und Fortbildung zu verschiedenen Themen (z.B. Epilep-
sie, Lagerung und Ernährung bei schweren motorischen Beeinträchtigungen, Umgang mit Ge-
walt ...) - um den konkreten Hilfebedarf der Nutzer zu erkennen und entsprechende Ziele und 
Maßnahmen zu planen.   

Besondere Probleme ergeben sich, wenn Nutzer ihre Wünsche, Interessen und Pläne nicht eindeutig 
durch sprachliche Mitteilungen ausdrücken können. Mitarbeiter sind dann bei der Hilfeplanung auf 
eine Vielzahl von – häufig indirekten - Methoden angewiesen (Beobachtung, nonverbale Kommunika-
tion und Interaktion, Fragen an Bezugspersonen, Aktenstudium, Angebot konkreter Alternativen u.a.). 
Für die Bewertung von Hilfeplanungskonzepten in Bezug auf Menschen mit Kommunikationsbeein-
trächtigungen ist darum wichtig, ob  

̇ im Hilfeplankonzept Methoden erläutert oder auf entsprechende Quellen verwiesen wird, die für 
die Kommunikation mit nicht-sprechenden Nutzern hilfreich sind. Werden zumindest beispiel-
haft Materialien angeboten wie z.B. Bildkarten, Beobachtungsraster u.ä.?  

̇ Werden Vorgehensweisen für eine stellvertretende Befragung vorgestellt und mögliche Prob-
leme erläutert - oder wird ggf. auf entsprechende Quellen verwiesen? 
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Verbesserung der Lebensqualität 

Weitere Kriterien zur Beurteilung von Hilfeplanungs-Instrumenten lassen sich im Rückgriff auf das 
weiter oben bereits kurz erwähnte Leitziel der Verbesserung der Lebensqualität der Nutzer ableiten. 
Die Inhalte einer Hilfeplanung müssen sich demnach daran messen lassen, ob sie wichtige Dimensio-
nen des Unterstützungsbedarfs in Bezug auf die Lebensqualität thematisieren (BECK 1999, BECK 
2001):  

̇ Soziale Beziehungen, Zugehörigkeit, Übernahme anerkannter sozialer Rollen 

̇ Subjektives Wohlbefinden z.B. Selbstwertgefühl, Zufriedenheit, psychische Sicherheit, Abwe-
senheit von Stresserfahrungen ... 

̇ Materielles Wohlbefinden (z.B. persönlicher Besitz, finanzielle Lage ...), objektive Lebensstan-
dards 

̇ Persönlichkeitsentwicklung, z.B. Wahrung und Förderung der biographischen Einmaligkeit und 
Individualität, Kompetenzerwerb, Bildung und Tätigkeit; Umwelterfahrung 

̇ Physisches Wohlbefinden (Gesundheit, Ernährung, Erholung, physische Sicherheit ...) 

̇ Selbstbestimmung, Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, persönliche Ziele und Wünsche, 
Verantwortung 

̇ Rechte: Persönlichkeits- und Grundrechte, soziale Sicherung 

̇ Teilhabe am öffentlichen und kulturellen Leben 

 

Für jede dieser Dimensionen können weitergehende Aspekte und Fragen formuliert werden, welche 
die jeweilige Thematik auffächern und dazu beitragen, die individuelle Situation der Nutzer besser zu 
beschreiben und Unterstützungsbedarf zu erkennen.  

Dazu einige Beispiele:  

̇ Der Qualität sozialer Beziehungen kommt eine Schlüsselrolle für die individuelle Lebensqua-
lität zu, sie ist für die Bewältigung von belastenden Lebenssituationen zentral. Hilfeplanung, de-
ren Ziel die Verbesserung der Lebensqualität der Nutzer ist, sollte darum besonderes Gewicht 
auf Unterstützungsbedarf beim Aufbau eines Freundeskreises, einer Liebesbeziehung, bei der 
Gestaltung nachbarschaftlicher und familiärer Kontakte u.ä. legen. Als hilfreich hat sich das 
Aufzeichnen des persönlichen Netzwerkes erwiesen. Gerade bei Menschen, die über lange 
Zeit in einer Einrichtung der Behindertenhilfe gelebt haben, wird angesichts extrem kleiner so-
zialer Netzwerke, die von professionellen Helfern dominiert werden, der Bedarf an Unterstüt-
zung in diesem Bereich sehr deutlich.  

Wenn soziale Kontakte bereits bestehen, kann ein Hilfebedarf auch darin liegen, den Umgang 
mit Kommunikationstechniken (Telefon, Post, E-Mails etc.) zu lernen und Freizeitaktivitäten zu 
planen, um Kontakte zu halten und interessant zu gestalten. 

Auch die Übernahme verschiedener sozialer Rollen und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer 
Gruppe sollten ein Thema der Hilfeplanung sein: Gibt es für Nutzer Möglichkeiten, anerkannte 
soziale Rollen zu übernehmen, z. B. hilfsbereiter Nachbar zu sein oder kompetente Kollegin? 
Oder wird die Person fast ausschließlich in negativer Weise wahrgenommen, z. B. als „Störer“? 

̇ Auch das emotionale, psychische Wohlbefinden sollte bei der Individuellen Hilfeplanung 
angemessen beleuchtet werden – nicht nur in Bezug auf problematische Aspekte, wie z.B. 
herausfordernde Verhaltensweisen, Krisen und psychiatrische Probleme, sondern viel umfas-
sender im Sinne der Faktoren, die das eigene Wohlbefinden fördern. Vielleicht besteht ein Un-
terstützungsbedarf darin, ein Gefühl persönlicher Sicherheit aufzubauen, hilfreiche Maßnah-
men bei Stress, Sorgen und Angst zu entwickeln, sich zu entlasten und entspannen. Unzufrie-
denheit und psychische Probleme der Nutzer können auch durch konkrete Lebensbedingungen 
(Mitbewohner, Zeitstrukturen, fehlendes oder unpassendes Angebot an Betätigung u.ä.) verur-
sacht sein, so dass ein Hilfebedarf darin liegen kann, diese störenden Faktoren zu beseitigen 
und damit die objektiven Lebensbedingungen für die Nutzer zu verbessern.  



̈ KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG VON HILFEPLANKONZEPTEN  ________________________________ 

____________________________________   ________________________________  25

̇ Wenn der in vielen pädagogischen Leitlinien zitierte Begriff der Selbstbestimmung für den 
Alltag der Nutzer leitend werden soll, ist in der Individuellen Hilfeplanung auch ein Unterstüt-
zungsbedarf beim Ausbau von Selbstbestimmung zu berücksichtigen. Konzepte müssen dann 
daraufhin befragt werden, ob sie z.B. Hilfebedarf beim Eintreten für die eigenen Rechte, Aus-
handeln von Regeln, bei der Auswahl von Hilfeleistungen und der Beurteilung ihrer Qualität er-
fassen. Da die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen, persönliche Ziele und Wünsche zu entwi-
ckeln und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen gelernt und in ihrer täglichen 
Umsetzung geübt werden muss, kann hier ein hoher Hilfebedarf bestehen. Insbesondere Men-
schen mit schweren Behinderungen, aber auch Nutzer, die lange Zeit unter fremdbestimmten 
Bedingungen leben mussten, brauchen vielfach zunächst Gelegenheit, Ermutigung und Übung 
darin, zwischen verschiedenen Möglichkeiten auszuwählen. Dazu müssen vorhandene Wahl- 
und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Alltag der Nutzer in der Ist-Analyse ausgelotet und ent-
sprechend dem Bedarf angepasst werden. 

 

Eine Bewertung von Hilfeplankonzepten unter der Perspektive der Lebensqualität nimmt also ganz 
besonders Unterstützungsbedarf im emotionalen, psychischen und sozialen Bereich in den Blick und 
beleuchtet damit die subjektiven, individuellen Faktoren der Lebensqualität. Andererseits dürfen 
objektive Faktoren, d.h. konkret gegebene Lebensbedingungen, nicht außer Acht gelassen werden. 
Dieser Aspekt soll exemplarisch in Bezug auf das Thema Wohnen erläutert werden. 

 

Wohnqualität  

„Wohnqualität“ bedeutet auch für Nutzer von Einrichtungen der Behindertenhilfe, dass zum einen 
allgemein übliche Standards eingehalten werden – mit Bezug auf das Normalisierungsprinzip soll das 
Wohnen „so normal wie möglich“ sein – und zum anderen besondere Bedürfnisse und Vorlieben 
berücksichtigt werden.  

Erwachsene mit geistiger Behinderung und zusätzlichen Beeinträchtigungen leben zu einem nicht 
geringen Teil noch immer in Verhältnissen, die weit unter dem bundesdeutschen Standard liegen 
(WACKER u.a. 1998), so dass hier bei einer individuellen Hilfeplanung zunächst eine Verbesserung der 
Wohnbedingungen anzustreben ist. Wenn noch nicht einmal Mindeststandards des Wohnens 
gegeben und den Nutzern keine Alternativen bekannt sind, kann die Frage nach der Zufriedenheit mit 
den eigenen Wohnbedingungen kaum beantwortet werden.  

Ein Unterstützungsbedarf in Bezug auf das Wohnen kann also auch darin liegen, Einblick in verschie-
dene Formen des Wohnens zu gewinnen, um sich ein Bild von den vorhandenen Möglichkeiten 
machen zu können, eigene Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf das Wohnen zu entwickeln und 
diese umzusetzen.  

"Wohnqualität" ergibt sich aus einer Vielzahl von Faktoren, deren individuelle Bedeutung mit den 
Nutzern gemeinsam erarbeitet werden sollte. Es gilt, die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse in 
Bezug auf verschiedene objektive Faktoren herauszufinden, z.B.  

̇ Lage der Wohnung: Ruhige, grüne Lage oder Blick auf eine belebte Straße? Benötigter Zu-
gang zu öffentlichen Verkehrsmitteln oder Parkplätzen, Nähe zu Geschäften und öffentlichen 
Einrichtungen, Weg zur Arbeit  

̇ Möglichkeiten zum Rückzug, zur Erholung und Entspannung, aber auch Gelegenheit zu Aktivi-
täten. Bietet die Wohnung Sicherheit? 

̇ Kontaktmöglichkeiten zu anderen Personen (Telefonanschluss, Briefkasten, Verkehrsanbin-
dung, Nachbarn, Freunde in der Nähe, aber vielleicht auch bewusst gewählter Abstand von 
bestimmten Personen, Auswahl der Mitbewohner ...)  

̇ Ausstattung der Wohnung, Bequemlichkeit, Wohnen dem eigenen Geschmack und Stil ent-
sprechend (Möbel, Gestaltung etc.), ggf. behinderungsgerechter Umbau und technische Aus-
stattung  

̇ „Klima“ innerhalb des Hauses und in der Umgebung, Einstellungen der Nachbarschaften der 
Wohneinrichtung (Akzeptanz/Duldung oder Distanzierung...), Stichwort: „lebbare Sozialraum-
bezüge“.  
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Bei dem Thema „Wohnen“ stellt sich die Frage der Nutzerorientierung sehr deutlich, da die Einrich-
tung, von der die Hilfeplanung durchgeführt wird, vielfach selbst Anbieter von Wohneinrichtungen ist. 
Sie ist nun aufgefordert, sich den Bedürfnissen und Wünschen der Nutzer anzupassen und nicht – wie 
bislang üblich – die Wohnbedingungen vorzugeben, in denen sich die Nutzer einrichten sollen. Ziel 
einer Hilfeplanung unter dieser Perspektive ist es, die Wohnform zu finden, die für die Nutzer optimal 
ist – ohne eine Beschränkung auf die Institution vorzunehmen, die das aktuelle Wohnangebot macht.  

 

Ein Vorgehen, das zum einen die objektiven Rahmenbedingungen und zum anderen die individuelle 
Zufriedenheit, die Wünsche und Vorlieben der Nutzer erfasst, ist nicht nur für das Thema „Wohnen“, 
sondern auch für alle andere Themenbereiche einer Hilfeplanung sinnvoll (Freizeit, soziale Beziehun-
gen, alltägliche Versorgung, Körperpflege usw.). Bislang wird dies jedoch nur in wenigen Konzepten 
umgesetzt.  

 

 

Zur Bewertung von IHP-Konzepten in Bezug auf methodische Fragen  
der Erhebung und Planung  

Um für die Nutzer eine sichere Interessenvertretung gegenüber der Einrichtung zu gewährleisten, ist 
die verbindliche Regelung der Verantwortlichkeiten ein wichtiges Bewertungskriterium für die 
Planung und der Durchführung der Hilfsmaßnahmen. Hierzu gehört auch der Einsatz von Fürspre-
chern/Interessenvertretern, wenn die Person nicht für sich selbst sprechen kann, um zu gewährleis-
ten, dass eine individuelle Hilfeplanung regelmäßig und im Interesse der Nutzer durchgeführt wird und 
dass die gemeinsam beschlossenen Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden.  

Von der Prämisse der Nutzerorientierung ausgehend ist eine möglichst institutions-unabhängige 
Hilfeplanung anzustreben. In der Praxis sind dazu verschiedene Organisationsmodelle entwickelt 
worden, z.B. relativ unabhängige Beratungsbüros, Qualitäts- oder Hilfeplanbeauftragte oder ein 
Zuständigkeitswechsel der MitarbeiterInnen zwischen den Wohngruppen. Es gibt aber auch Einrich-
tungen, in denen die direkten MitarbeiterInnen für die Hilfeplanung verantwortlich sind. Die Vor- und 
Nachteile bestehender Modelle externer oder interner MitarbeiterInnen sind bisher kaum untersucht 
und diskutiert worden; generell ist – in Anbetracht der abhängigen Position der Nutzer und der 
gegebenen Anbieterdominanz - zu fordern, dass den Nutzern Personen zur Seite gestellt werden, die 
sie möglichst unabhängig von der Institution, welche die Hilfen erbringt, beraten.  

Für die Bewertung von Hilfeplanungs-Konzepte ist dann die Frage zu stellen, wie die Rollen im 
Planungsprozess verteilt sind, wer welche Interessen vertritt, inwieweit die Positionen der einzelnen 
Beteiligten transparent sind, und ob eine kritische Auseinandersetzung mit der Abhängigkeit von der 
Institution erfolgt.  

Die Partizipation der Nutzer stellt ein entscheidendes Kriterium für die Bewertung von Hilfeplanungs-
Konzepten dar, da ohne sie die Forderung nach Nutzerorientierung nicht einzulösen ist. Konzepte, die 
gänzlich oder in weiten Teilen ohne die aktive Mitarbeit der Nutzer auskommen, sind aus pädagogi-
scher Sicht ungeeignet für die Planung von Unterstützungsmaßnahmen. Als Mindeststandard für die 
Durchführung einer Individuellen Hilfeplanung muss darum die Anwesenheit der Nutzer bei der 
Bedarfsanalyse und den Planungsgesprächen gelten. Darüber hinaus ist zu fragen, wie eine wirkliche 
inhaltliche Beteiligung gesichert werden kann, welche die Meinungen, Wünsche und Einschätzungen 
der Nutzer zur Geltung kommen lässt. Entstehende Spannungsfelder zwischen den Zielen der Nutzer, 
der Mitarbeiter und der Angehörigen oder zwischen dem gegebenen Finanzierungsrahmen und den 
Maßnahmen, die für den Nutzer optimal wären, sollten in einer fairen, offenen Auseinandersetzung 
geklärt und in den Materialien der Hilfeplanung auch dokumentiert werden. Eine Darstellung unter-
schiedlicher Zielperspektiven ist aber in vielen Konzepten nicht vorgesehen; zumeist werden nur die 
Ergebnisse der Planung festgehalten. Für die Beteiligung der Nutzer stellt die Dokumentation ihrer 
Perspektive jedoch eine wichtige Voraussetzung dar, so dass Hilfeplanungskonzepte durch die 
Gestaltung der Materialien dazu auffordern sollten, Meinungen und Wünsche der Nutzer in geeigneter 
Form festzuhalten.  

Auch für langfristige Ziele (z.B. Auszug aus der Wohngruppe, Aufbau von Freundschaften) sowie 
persönliche Wünsche und Träume („ein Haus und Kinder haben“, „einen guten Beruf haben“ o.ä.) 
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sollte Platz in den Planungsunterlagen sein, damit sie für zukünftige Planungen festgehalten werden, 
auch wenn sie z.Zt. vielleicht nicht umsetzbar erscheinen.  

 

Bislang sind Materialien zur Planung – bis auf wenige Ausnahmen – überwiegend an die Mitarbeiter 
gerichtet – günstiger sind jedoch Instrumente in einfacher Sprache, die möglichst auch ohne oder nur 
mit geringen schriftsprachlichen Kenntnissen verständlich sind. Ein Layout, das sich direkt an die 
Nutzer richtet und mit Hilfe von Piktogrammen, Bildern, Farben etc. zur Mitarbeit auffordert, ist für die 
Partizipation der Nutzer hilfreich. Zumindest sollten in Hilfeplanungskonzepten Hinweise auf geeignete 
Materialien, Fragestellungen, Vorgehensweisen etc. gegeben werden, die die aktive Mitarbeit der 
Nutzer fördern können (Z.B.: Wörterbuch für leichte Sprache, „Wir vertreten uns selbst!“ 2001). 

Eine „barrierefreie“ Sprache für die gegenseitige Verständigung in der Planungsphase stellt eine 
weitere wichtige Voraussetzung für die Beteiligung der Nutzer dar, d.h. dass für Personen, Abläufe, 
Unterlagen etc. Begriffe gefunden werden müssen, die für die Nutzer bedeutsam sind und möglichst 
wenig „Übersetzungsaufwand“ mit sich bringen.  

Die Materialien zur Hilfeplanung sollten in Bezug auf die Inhalte und den Umfang variabel einsetzbar 
sein, um flexibel auf die jeweilige Situation und die Fragestellungen der Nutzer eingehen zu können. 
Die Bemühungen vieler Einrichtungen, eine verbindliche Sammlung von Themen und Fragen für alle 
NutzerInnen zu entwickeln und teilweise sogar konkrete Maßnahmen für bestimmte Bedarfslagen 
vorzugeben, stehen der geforderten Flexibilität und Nutzerorientierung entgegen.  

Vor diesem Hintergrund sind auch Instrumente, die methodisch fast ausschließlich auf Kategorien 
zum Ankreuzen basieren oder Punktsummen für verschiedene Lebensbereiche errechnen, problema-
tisch, da sie die individuelle Sicht der Nutzer und die subjektive Bedeutung einzelner Lebensbereiche 
nicht ausreichend widerspiegeln. Günstiger als umfangreiche Handbücher, die eine Menge an 
Themen vorgeben, ist ein System mit unterschiedlichen Modulen, die nach Bedarf zusammengestellt 
werden können.  

In diesem Zusammenhang ist auch auf die Wichtigkeit einer verbindlichen Datenschutz-Regelung 
hinzuweisen, da die Individuelle Hilfeplanung eine ganze Reihe verschiedener Lebensbereiche und 
damit auch sehr private Aspekte berühren kann. Bereits in der Anleitung des Hilfeplanungskonzepts 
sollte geklärt werden, wer die Unterlagen verwahrt und wer sie einsehen darf, damit die Intimsphäre 
der Nutzer wirksam geschützt wird.  

 

Für die Bewertung von Hilfeplanungskonzepten ist auch die Frage nach konkreten Hinweisen auf 
Evaluationsmethoden zu stellen. Um zu überprüfen, ob das Angebot dem Bedarf der Nutzer 
entsprechend passend war oder ob Änderungen vorgenommen müssen, ist die fortlaufende Bewer-
tung der durchgeführten Maßnahmen notwendig. Ebenso sollte der Planungsprozesses selbst 
evaluiert werden. Diese Aspekte werden jedoch bislang nur in wenigen Konzepten behandelt. 
Angesichts der teilweise hoch gesteckten Ziele der individuellen Hilfeplanung erstaunt das Fehlen 
entsprechender Hinweise, denn die Rückmeldung durch die Nutzer müsste eigentlich ein selbstver-
ständlicher Bestandteil jeder Phase der Planung sein.  

Um die Qualität eines Hilfeplanungskonzeptes zu bewerten, sind über die Prozessqualität hinaus auch 
Aspekte der Ergebnisqualität zu betrachten: Welche Effekte hat die gemeinsame, intensive Planung 
der Unterstützungsmaßnahmen auf den Alltag der Nutzer? Welche Ergebnisse bringt die Planung für 
ihre Lebensqualität?  

Diese Fragen können durch die Analyse der Hilfeplanungskonzepte alleine nicht beantwortet werden, 
da sie auf die Rahmenbedingungen, die für die Umsetzung der Planung notwendig sind, zielen. 
Teilweise ist in Konzepten bereits verankert, wer für die Umsetzung der Maßnahmen und die 
Durchsetzung von Ansprüchen verantwortlich ist und wie eine Evaluation gestaltet sein soll – hier sind 
Verfahren der individuellen Hilfeplanung Teil der allgemeinen Qualitätsentwicklung und -sicherung der 
Einrichtung. Dies ist jedoch nicht durchgängig der Fall: Hilfeplanungs-Instrumente können auch als 
eine Aufgabe unter vielen anderen verstanden werden, die quasi „zusätzlich“ zu anderen Verfahren 
eingesetzt werden muss und auf die konzeptionelle Arbeit keinen Einfluss hat.  

Die konkrete Verankerung innerhalb des Qualitätsmanagements einer Einrichtung lässt sich aus den 
Unterlagen zur Hilfeplanung nicht immer erkennen, ist aber ein wichtiges Merkmal zur Bewertung der 
Konzepte. Idealerweise folgt auf die Erhebung des Hilfebedarfs die Umsetzung von Maßnahmen, die 
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fortlaufend überprüft und ggf. verändert werden. Die Organisation der Dienstleistungen richtet sich 
dann flexibel und individuell nach dem aktuellen Bedarf; Hilfeplanung ist demnach die Grundlage für 
die Gestaltung von Hilfeprozessen und ein selbstverständlicher Teil der täglichen Arbeit. 

 

Zusammengefasst stellen sich also in Bezug auf die Rahmenbedingungen von Hilfeplanungskonzep-
ten folgende Fragen:  

̇ Sind die Hilfeplankonzepte in das Qualitätsmanagement der Einrichtung eingebettet? 

̇ Sind die Ergebnisse der individuellen Hilfeplanung entscheidend für die Gestaltung der Ange-
bote, für Art und Umfang der Leistung? Ergeben sich also verbindliche Rückwirkungen auf die 
Angebote der Einrichtung im Sinne von individuell abgestimmten Hilfeleistungen je nach Bedarf 
der Nutzer, die sich in der Planung gezeigt haben?  

̇ Zur Kontrolle und Evaluation der Hilfeplanung: Wer sorgt für die Durchsetzung von Ansprü-
chen? Wer ist für die Umsetzung verantwortlich, d.h. auch: Wer ergreift die Initiative, wenn Be-
sprochenes nicht oder nur in Teilen umgesetzt wird? Diese Frage wird besonders bei Men-
schen, die nicht für sich selbst sprechen können, enorm wichtig – hier werden ggf. anwaltliche 
Funktionen Außenstehender notwendig.  

 

Zusammenfassend kann für die Bewertung von Hilfeplanungskonzepten auf den in der Fachliteratur 
und -praxis häufig zitierten „Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe“ (z.B. BUNDESVERBAND EV. 
BEHINDERTENHILFE 2001, THEUNISSEN 1997) hingewiesen werden. 

Aus den damit verbundenen Stichworten  

̇ Lebensqualität 

̇ Nutzerorientierung, Mitbestimmung 

̇ Wende von der institutionellen zur personalen Orientierung 

̇ Integration, Regionalisierung, Community Care 

̇ Normalisierungsprinzip 

̇ Assistenz und Begleitung statt Betreuung 

̇ Selbstbestimmung, Empowerment -  

lassen sich eine ganze Reihe von Bewertungskriterien für den Inhalt, die Methodik und die Rahmen-
bedingungen der Hilfeplanung ableiten – einige davon konnten in diesem Kapitel beispielhaft 
aufgeführt werden.  

Eine an Defiziten orientierte „Förderplanung“ im klassischen Sinne, bei der aus fehlenden Kompeten-
zen der Nutzer in verschiedenen Gebieten quasi automatisch ein Förder-/Hilfebedarf abgeleitet wird, 
widerspricht diesen Grundgedanken und ist darum aus pädagogischer Sicht abzulehnen. 

 

Ebenso wenig können Konzepte, welche die Alltagsroutinen innerhalb einer Institution zum Maßstab 
eines Hilfebedarfs nehmen, unter diesen Prämissen positiv bewertet werden. Wenn der derzeitige 
Alltag eines Menschen mit hohem Hilfebedarf von Routineversorgung und einem Mangel an Selbstbe-
stimmung gekennzeichnet ist, ist eine Orientierung an eben diesem Alltag kontraproduktiv. Aus dem 
Perspektivenwechsel von der institutionellen zur personalen Orientierung ergibt sich vielmehr die 
Frage, welche Hilfemaßnahmen und welche Rahmenbedingungen ein Mensch benötigt, um seinen 
Alltag entsprechend den eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten zu können.  
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3.   Darstellung und Auswertung von Konzepten  

der Hilfe-/ Assistenzplanung 

 

3.1   Zur Auswahl der dargestellten Konzepte 
 

Für eine detailliertere Darstellung wurden vier Konzepte ausgewählt, die sich explizit auf den 
Grundsatz der Nutzerorientierung beziehen. Sie verfolgen also nicht das Ziel, Hilfebedarf in formaler 
Form abzubilden, sondern wollen als eindeutig pädagogische Instrumente dazu beitragen, individuell 
zugeschnittene Unterstützungsmaßnahmen gemeinsam zu planen. Die ausgewählten Konzepte sind 
auf eine größtmögliche Beteiligung der Nutzer in diesem Prozess ausgerichtet und setzen dazu 
unterschiedliche Methoden ein. 
Die Entscheidung für diese Konzepte stellt bereits ein Ergebnis der Bewertung verschiedener 
Hilfeplanungs-Verfahren dar, deren Inhalte und Vorgehensweisen miteinander verglichen wurden. Die 
konsequente Umsetzung der häufig in Handbüchern und Materialien formulierten Leitlinien der 
Selbstbestimmung, Ganzheitlichkeit, personalen Orientierung u.ä. ist in vielen Konzepten der 
Hilfeplanung noch nicht gelungen – es zeigen sich vielmehr Tendenzen, dass Einrichtungen vor dem 
Hintergrund wachsender finanzieller Probleme und Anforderungen von Seiten der Behörden, 
Gesetzgeber und Kostenträger bemüht sind, ein Hilfeplanungskonzept einzusetzen, das den formalen 
Ansprüchen genügt und möglichst wenig zusätzlichen Aufwand und Kosten verursacht.   
 
In einigen Einrichtungen werden derzeit kombinierte Konzepte eingesetzt, die formale Hilfebedarfska-
tegorien - z.B. aus dem HMB-Verfahren (METZLER 2001: „Hilfe für Menschen mit Behinderung“) - zur 
Grundlage nehmen, diese aber im einzelnen auf den konkreten Bedarf an Unterstützung hin abklopfen 
und individuelle Ziele formulieren. Diese Verfahren stellen den Versuch dar, pädagogische und 
formale Aspekte der Hilfeplanung miteinander zu verknüpfen. Inwieweit die besonderen Bedürfnisse 
und Wünsche der Nutzer in diesen Verfahren tatsächlich berücksichtigt werden, hängt im einzelnen 
von dem Grad der Partizipation der Nutzer im Planungsprozess, der Einstellung der Beteiligten und 
der Flexibilität des Vorgehens ab und kann in diesem Rahmen nicht eindeutig bewertet werden.  
 
Den in Kapitel 2 entwickelten Bewertungskriterien entsprechen zur Zeit nur wenige Hilfeplanungskon-
zepte, manche zumindest in Teilen. Die Auswahl der hier dargestellten Konzepte bedeutet jedoch 
nicht, dass es nicht noch andere Modelle aus Einrichtungen oder Verbänden gäbe, die positiv zu 
bewerten sind. Wie in der Einleitung erläutert, konnte aus pragmatischen Gründen nur eine begrenzte 
Anzahl von Instrumenten analysiert werden; eine größer angelegte Untersuchung hätte sicherlich 
noch andere gelungene Konzepte eingeschlossen.  
 
Zunächst wird die Assistenzplanung der Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich Hamburg-
Stadt, ausführlicher dargestellt und darauffolgend das Konzept der „Persönlichen Hilfe- und Zukunfts-
planung“ des Geschäftsbereichs HamburgUmland beim gleichen Träger. Beide Instrumente sind vom 
Inhalt her sehr ähnlich, weil sie eine gemeinsame Grundlage haben, aus der sie dann einzeln 
weiterentwickelt wurden. Die Vorgehensweise bei der Planung unterscheidet sich jedoch stark in 
Bezug auf die Rolle der MitarbeiterInnen, die für die Durchführung verantwortlich sind. Die jeweiligen 
Vor- und Nachteile dieses methodischen Vorgehens können anhand der beiden Beispiele exempla-
risch erörtert werden.  
Die anschließend dargestellte Hilfeplanung des Rauhen Hauses in Hamburg ist eingebunden in ein 
umfassendes Konzept von Case-/ Caremanagement, das in diesem Rahmen nicht ausführlich 
beschrieben werden kann. Der Umfang und die Auswahl der Inhalte des dort eingesetzten „Assess-
ments“ (Einschätzung) zu Beginn der Planung und auch das durchgängig nutzerorientierte Vorgehen 
sollen jedoch zumindest in Auszügen an dieser Stelle dargestellt werden.  
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Die „Dialogische Entwicklungsplanung“ von BENSCH/KLICPERA bietet zwar kein ausgearbeitetes 
Handbuch oder entsprechende Formulare, soll aber hier Erwähnung finden, weil sie sich sehr 
stringent auf das Lebensqualitäts-Konzept bezieht, das im vorherigen Kapitel als wichtige Bewer-
tungsgrundlage für Hilfeplanungskonzepten erläutert wurde.  
 
Dass für die Darstellung drei Konzepte aus dem Hamburger Raum gewählt wurden, ist neben den 
inhaltlichen Gründen auch auf den hohen Kosten- und Zeitaufwand zurückzuführen, der durch 
Besuche in weiter entfernt liegenden Einrichtungen entstanden wäre. 
Um die Übersicht zu erleichtern, werden alle Konzepte nach folgendem Raster dargestellt:  

̇ Grundlagen des Konzepts 
̇ Inhalte der Hilfeplanung 
̇ Methodisches Vorgehen bei der Erhebung und Planung   
̇ Rahmenbedingungen, in denen die Planung umgesetzt wird. 

Die Darstellung der Konzepte ist eng auf die schriftlichen Unterlagen der jeweiligen Einrichtung bzw. 
auf den vorliegenden Text bezogen. Genauere Informationen zum methodischen Vorgehen stammen 
darüber hinaus überwiegend aus Gesprächen mit VertreterInnen der jeweiligen Einrichtung. Da einige 
Einrichtungen in der Zwischenzeit bereits eine Überarbeitung ihrer Konzepte vorgenommen haben 
oder diese unmittelbar bevorsteht, muss der Stand der schriftlichen oder mündlichen Informationen 
unbedingt beachtet werden.  
 

 

3.2 Assistenzplanung in der Ev. Stiftung Alsterdorf,  

Geschäftsbereich HamburgStadt 
 

Quellen:  

̇ Handbuch zur Assistenzplanung (HamburgStadt, 3. Auflage 1999)  
̇ „Ein schöner Geburtstag – 5 Jahre systemische Assistenzplanung in HamburgStadt“ in der 

Zeitung der Ev. Stiftung Alsterdorf „Umbruch“ 3/01: 5  
̇ BRITTA SIEMSSEN: „Persönliche Hilfe- und Zukunftsplanung – zwei Jahre Handbuch-Erfahrung“ 

im Tagungsbericht Bonn 1999 der DHG „Individuelle Hilfeplanung“: 52-56  
̇ BRITTA SIEMSSEN: „Assistenzplanung“ im Tagungsbericht Mainz 2000 der DHG „Hilfe nach 

Maß?!“: 67-69 
̇ DUNJA WÖRTHMANN: „Persönliche Assistenz“ im Tagungsbericht Mainz 2000 der DHG „Hilfe 

nach Maß?!“: 66 
̇ Informationen über den Geschäftsbereich HamburgStadt im Internet: www.hamburgstadt.de 
̇ Informationsbroschüre von HamburgStadt: „Hansestattlich“  
̇ Gespräch mit BRITTA SIEMSSEN, Leitung der Beratungsbüros von HamburgStadt, am 28.9.01  
̇ Gespräch mit DUNJA WÖRTHMANN, Beratungsbüro Nord, am 1.11.01  

 

 

Grundlagen des Konzepts 
 
Die Assistenzplanung in HamburgStadt ist „an den Grundprinzipien und Leitlinien der Normalisierung 
von Lebensbedingungen, der Integration, der Individualisierung von Unterstützungsleistung und der 
Selbstbestimmung“ ausgerichtet und „fördert den Emanzipationsprozess behinderter Menschen“ 
(Handbuch, 2). 
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Die NutzerInnen sind in jeder Phase der Planung so aktiv wie möglich beteiligt und sowohl in 
inhaltlicher als auch in methodischer Hinsicht Maßstab für das Vorgehen, das sich flexibel nach der 
aktuellen, individuellen Situation der NutzerInnen richten soll. Die Assistenzplanung zeichnet sich 
darum durch vielfältige, individuell zugeschnittene Zugangsmöglichkeiten und den Einsatz kreativer 
Verfahren aus und ist nicht auf eine einmalige Analyse oder Planung beschränkt. Vielmehr soll in 
einem „kontinuierlichen und begleitenden Aushandlungsprozess“ (Handbuch, 5) der Bedarf an 
Unterstützung für den Alltag der NutzerInnen ermittelt und die jeweilige gewünschte Form der 
Unterstützungsleistungen geplant werden.  
Grundlage für die Assistenzplanung ist eine positive Grundhaltung gegenüber den NutzerInnen, die 
durch Akzeptanz und Respekt geprägt ist. Hinzu kommt die Betonung der sozialen Netzwerke der 
NutzerInnen: Zum einen die Betrachtung des näheren Umfelds, der persönlichen Beziehungen der 
NutzerInnen, und zum anderen die möglichen Unterstützungs-Ressourcen im Stadtteil und durch 
professionelle Dienste.  
 
 
 

Inhalte der Assistenzplanung 
 
Um einschätzen zu können, welche Art und welchen Umfang an Assistenz eine NutzerIn benötigt, 
wird zunächst eine ausführliche Bedarfsanalyse – stets gemeinsam mit der NutzerIn – erstellt. Sie 
umfasst zwei Aspekte:  

̇ Die Auseinandersetzung mit der eigenen aktuellen Lebenssituation und zukünftigen Perspekti-
ven sowie  

̇ die Einschätzung und Ermittlung von Unterstützungsleistungen.  
Für die Bearbeitung der einzelnen Themen dieser Aspekte sind im Handbuch Arbeitsblätter vorgese-
hen, zu denen jeweils methodische Hinweise für die Bearbeitung des Themas gegeben werden (die 
Nummern in den Klammern bezeichnen die jeweiligen Arbeitsblätter). 
 
Themen für die Auseinandersetzung mit der eigenen aktuellen Lebenssituation und zukünftigen 
Perspektiven sind  

̇ die Sammlung der persönlichen Vorlieben in unterschiedlichsten Bereichen, z.B. bestimmte 
Personen, Lieblingsbeschäftigungen u.a. (A1) 

̇ Wünsche und Träume für die Zukunft (A2) 
̇ der Umgang mit den NutzerInnen in „besonderen Lebenssituationen“ (z.B. bei fremdverletzen-

dem Verhalten); es werden gemeinsam Regelungen festgelegt, die für die NutzerIn in diesen 
Situationen wünschenswert sind (aktives Eingreifen, Gespräche o.ä.) (A3) 

̇ die Biografie der NutzerInnen (A4) 
̇ Beziehungen zu anderen Menschen (z.B. als Soziogramm dargestellt) (A 5) 

Da die NutzerInnen Maßstab für das Vorgehen sind, können die Zugänge zu diesen Themenfeldern 
sehr unterschiedlich sein, manche werden vielleicht gar nicht bearbeitet und andere dagegen sehr 
ausführlich. Der Einsatz der Arbeitsblätter ist nicht vorgeschrieben, sondern es können auch gänzlich 
andere methodische Zugänge und Methoden genutzt werden, wenn diese für die NutzerIn sinnvoller 
erscheint (s. Abschnitt zum methodischen Vorgehen).  
 
Als Hilfsmittel für die (Selbst-) Einschätzung und Ermittlung von Unterstützungsleistungen 
können die „Checklisten“ dienen, in denen jeweils ein Thema mit mehreren Unterpunkten behandelt 
wird. Diese Listen dienen als Gesprächsleitfaden oder können von der NutzerIn selbst, ggf. mit 
Assistenz, ausgefüllt werden. Ob sie vollständig, nur in Teilen oder gar nicht eingesetzt werden, hängt 
von dem individuellen Vorgehen ab.  
Um den Umfang der benötigten Assistenz zu beschreiben, stehen für jedes Item folgende Kategorien 
zum Ankreuzen zur Verfügung:  
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̇ „Mache ich alleine“ 
̇ „Kann ich mit Beratung“ 
̇ „Kann ich mit Anleitung“ 
̇ „Kann ich mit Unterstützung“ 
̇ Stellvertretende Ausführung 

Ein zusätzliches Kreuz kann gesetzt werden, wenn die NutzerIn die Ausführung lernen möchte und 
eine weitere Ankreuzmöglichkeit ist „Ist mir nicht wichtig“. Wenn die Checklisten eingesetzt werden, ist 
das gemeinsame Gespräch über die Themen und die Antworten, welche die NutzerInnen gewählt 
haben, entscheidend. Keinesfalls sollen die Items von den BeraterInnen oder AssistentInnen alleine 
angekreuzt werden; sie sind nicht als „auszufüllendes Formular“, sondern als methodisches Hilfsmittel 
zu verstehen. NutzerInnen, die dazu in der Lage sind, füllen erfahrungsgemäß die Checklisten gerne 
selbst aus, wobei sich die Formulierung der Themenbereiche und Ankreuzmöglichkeiten in der „Ich-
Form“ als hilfreich erweist.  
 

Zu den einzelnen Themenbereichen sind eine unterschiedliche Anzahl von Unterpunkten aufgeführt, 
die auch individuell ergänzt oder verändert werden können (Die Themenbereiche sind hier vollständig 
aufgeführt, die Unterpunkte jedoch nur in Auszügen):   
 

Wie ich wohnen möchte (A 6) 
̇ Auswahl, Gestaltungs- und Mitsprachemöglichkeiten im Wohnbereich, Betreuungsbedarf (Ruf-

/Nachtbereitschaft, Nachtwache), Art der Wohnform 
 

Wie ich mir die Erfüllung meiner Grundbedürfnisse vorstelle (A 7)  
̇ Essen und Trinken (auch Auswahl der Speisen, Benutzung von Besteck/Geschirr) 
̇ Körperpflege  
̇ Mobilität in der Wohnung (Bewegung, auch Orientierung und An-/Ausziehen, Kleidungswahl) 
̇ Toilettenbenutzung 

 
Wie ich mir meine Haushaltsführung vorstelle (A 8)  
̇ Einkauf (Planung, Auswahl, Kleinigkeiten/Lebensmittel, größere Anschaffungen, Kleidung) 
̇ Kochen/Mahlzeiten vorbereiten (inkl. Vorbereitung, Aufräumen, versch. Gerichte) 
̇ Wäsche waschen 
̇ Raumpflege/-gestaltung in verschiedenen Wohnbereichen 
̇ Geld und privates Eigentum verwalten (auch Kontoführung und Umgang mit Geld allgemein) 
̇ Selbstverantwortung/Verwaltung (Zeitempfinden, Termine planen und einhalten, Vereinbarun-

gen treffen und einhalten) 

 
Wie ich meine sozialen Beziehungen leben möchte (A 9)  
̇ Kontakte (Freundschaften schließen und pflegen, Vereine u.ä., Erkennen eigener/fremder 

Grenzen)  
̇ Kontakte in der Wohnung, mit Nachbarn 
̇ Kontakte zu Angehörigen (auch Ablösung vom Elternhaus) 
̇ Freundschaften, Partnerschaften (Suche nach Partnern, Sexualität, Verhütung, Aufklärung, 

Kinderwunsch, Geschlechterrolle finden) 
̇ Kontakte bei der Arbeit/Tagesförderung (auch Umgang mit Konflikten) 
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Wie ich in meiner Beweglichkeit und Orientierung unterstützt werden möchte (Mobilität) (A 10)  
̇ Orientierung (in verschiedenen Bereichen, Lernen neuer Wege,) 
̇ Mobilität (ggf. Benutzung von Hilfsmitteln, ÖPNV) 

 
Wie ich mir meine Freizeitgestaltung vorstelle (A 11) 
̇ Eigenbeschäftigung (Erholung, Entspannung, Hobby, Tiere) 
̇ Teilnahme an Angeboten und Veranstaltungen (Information, Anmeldung, Teilnahme an Veran-

staltungen in verschiedenen Bereichen 
̇ Urlaub, Ausflüge (Planung und Ausführung) 
̇ Öffentlich-politischer Bereich (Parteien, Initiativen, Bürgervereine) 

 
Wie ich mir meine Arbeit/Beschäftigung vorstelle (A 12)  
̇ Arbeitssuche, -wechsel, Formalitäten einhalten, Kontakt am Arbeitsplatz, Konflikte, Planung der 

Rente, langfristige Perspektiven entwickeln 

 
Welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ich mir wünsche (A 13)  
̇ Information, Anmeldung, verschiedene Bereiche (lesen, Kochen, PC u.a.), Schule, Ausbildung, 

Bildungsurlaub  

 
Wie ich wahrnehme, mich verständige und kommuniziere (A 14)  
̇ Elementare Verständigung, Wahrnehmung (Sprechen, Verstehen, Mimik, Sinne) 
̇ Allgemeine Verständigung (Gespräche führen, Gedächtnis, Informationsaufnahme, Verständ-

nis von Sachverhalten) 

 
Wie ich mein psychisches Wohlbefinden einschätze (A 15)  
̇ Umgang mit mir selbst (Wohlbefinden, Eigenwahrnehmung, Entscheidungen treffen, Mut 

haben, Verantwortung für sich selbst übernehmen, Umgang mit Behinderung und Krisen 
̇ Bewältigung psychiatrischer Symptomatik (selbst-/fremdverletzendes Verhalten, Sucht, Krisen) 

 
Welche medizinische Unterstützung ich benötige (A 16)  
̇ Maßnahmen der Behandlungspflege (Vorsorge, Arztbesuche, Hilfsmittel benutzen) 
̇ Ausführen ärztlicher oder therapeutischer Verordnungen (Umgang mit Medikamenten, Einhal-

ten von Terminen) 
̇ Gesundheitsfördernder Lebensstil/Maßnahmen (körperliche Grenzen erkennen, Ernährung, 

Untersuchungen) 
 
Bei allen Themenbereichen ist jeweils Platz für eigene Kommentare, Überlegungen und Ziele 
vorgesehen.  
Das Handbuch zur Assistenzplanung gibt also eine breite Auswahl von Themen vor, die bearbeitet 
werden können. Diese umfassen sowohl sehr persönliche, grundsätzliche Fragen zur Person (z.B. 
Vorlieben und Beziehungen) als auch konkrete praktische Bereiche des Alltagslebens (Körperpflege, 
Einkaufen u.ä.). Welche Aspekte intensiv bearbeitet werden, wird – so die Grundidee – individuell auf 
die besondere Lebenssituation der NutzerInnen abgestimmt.  
 
 



̈ DARSTELLUNG UND AUSWERTUNG VON HILFEPLANKONZEPTEN  _______________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 34

 

Methodisches Vorgehen bei der Erhebung und Planung   
 
Das Handbuch „soll die Kommunikation zwischen der NutzerIn, der BeraterIn und der persönlichen 
AssistentIn unterstützen“ (Handbuch, 15), wird also als methodisches Hilfsmittel für die Interaktion 
verstanden. Der aktuellen Situation der NutzerIn und dem Anlass der Planung entsprechend (z.B. 
erste Planung bei Neuaufnahme, akute Krise) soll ein flexibler Umgang mit den Arbeitsblättern 
und/oder Checklisten erfolgen. Möglicherweise wird nur eine Auswahl aus den Materialien benutzt 
oder neue, individuell zugeschnittene Zugänge gesucht.  
Auf den Ausbau von Methodenkompetenz der BeraterInnen wird von Seiten der Leitung großen Wert 
gelegt, um eine Vielfalt an Möglichkeiten anbieten zu können, z.B. Gespräche, Fotos, dreamcards 
(DOOSE 2000), biographische Zugänge, Skizzen, Mindmaps u.a.. Diese kreativen Methoden können, 
wenn dies sinnvoll erscheint, ganz unabhängig von den Checklisten und Arbeitsblättern des Hand-
buchs eingesetzt werden, die dann nur als Orientierungshilfe dienen.  
 
Die Funktion der BeraterInnen 

Kernelement des Verständnisses der Assistenzplanung, wie sie in HamburgStadt eingeführt wurde, ist 
die besondere Rolle der BeraterInnen. Das Konzept soll im folgenden etwas ausführlicher darge-
stellt werden, da es für das methodische Vorgehen bei der Assistenzplanung zentral ist:   
Für jede NutzerIn ist eine BeraterIn verbindlich für die gesamte Assistenzplanung zuständig. Die 
BeraterInnen sind Angestellte der Ev. Stiftung Alsterdorf, arbeiten aber nicht direkt im Wohnbereich, 
sondern sind regionalen Beratungsbüros mit einer eigenen Fachleitung zugeordnet. Die BeraterInnen 
sollen die Interessen der NutzerInnen parteilich vertreten. Diese können sich mit Fragen, bei Konflik-
ten im Wohn- oder Arbeitsbereich oder sonstigen Anliegen an sie wenden. Die Rolle der BeraterInnen 
als AnsprechpartnerInnen außerhalb des eigenen Wohnbereichs wird von vielen NutzerInnen 
ausdrücklich positiv bewertet und deren Beratungsangebot auch über die Assistenzplanungen hinaus 
in Anspruch genommen.  
Die NutzerInnen können mit Erst-, Zweit- und Drittstimme eine BeraterIn wählen, sind dabei jedoch – 
um übermäßige Fahrzeiten zu vermeiden - auf das jeweils zuständige regionale Beratungsbüro 
angewiesen (bis auf seltene Einzelfälle, die besondere Konstellationen erfordern). 
Für die Durchführung der gemeinsam geplanten Leistungen und Assistenzen sowie deren Dokumen-
tation ist jeweils eine MitarbeiterIn zuständig, die von den NutzerInnen ebenfalls gewählt wird: die 
„persönliche AssistentIn“. Im Bereich HamburgStadt gibt es nur noch eine Wohngruppe im „klassi-
schen“ Sinne; die NutzerInnen wohnen in ihrer eigenen Wohnung oder in Apartments und erhalten 
entsprechend ihrem Bedarf Unterstützung von den AssistentInnen.  
Wenn Konflikte zwischen BeraterInnen und persönlichen AssistentInnen, Angehörigen oder gesetzli-
chen BetreuerInnen in Bezug auf die Interessen der NutzerInnen entstehen, wird die nächste 
Leitungsebene bzw. die Fachleitung der BeraterInnen eingeschaltet. Die BeraterInnen sind gegenüber 
den persönlichen AssistentInnen des Wohnbereichs nicht weisungsbefugt. 
Von den BeraterInnen werden solide Kenntnisse über die verschiedenen Freizeit-, Beratungs- und 
Serviceangebote des jeweiligen Stadtteils erwartet, damit diese - im Rahmen der Regionalisierung - 
auch von den NutzerInnen von HamburgStadt in Anspruch genommen werden können. Gegebenen-
falls arbeiten die BeraterInnen mit den örtlichen Anbietern gemeinsam daran, diese Angebote so zu 
verändern, dass sie für die NutzerInnen zugänglich werden.  
Da für die Belange vieler NutzerInnen spezielles Fachwissen erforderlich ist (z.B. Suchtprobleme, 
Unterstützte Kommunikation, herausforderndes Verhalten) entwickeln die BeraterInnen inhaltliche 
Schwerpunkte, sammeln Materialien, besuchen Fortbildungen und beraten NutzerInnen und ihre 
KollegInnen in den Beratungsbüros entsprechend ihrem Fachgebiet. Ebenso informieren sie sich über 
die regionalen Angebote (z.B. Beratungsstellen) zu diesem Thema und streben Kooperationen mit 
Vereinen, Bildungsträgern etc. an. Eine Beratung der MitarbeiterInnen im Wohnbereich zu Themen, 
die für einzelne NutzerInnen wichtig sind, erfolgt bewusst nicht, um die Privatsphäre der NutzerInnen 
zu schützen.   
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Die BeraterInnen nehmen regelmäßig an Fortbildungen, Fachtagungen u.ä. teil, werden durch die 
Fachleitung beraten und können kollegiale Beratung und ggf. Supervision in Anspruch nehmen. Von 
den BeraterInnen wird somit zum einen ein hohes fachliches Niveau und zum anderen ein gutes 
Reflexionsvermögen der eigenen Rolle erwartet.  
 

Phasen der Assistenzplanung 

Das Vorgehen bei der Assistenzplanung – und analog dazu die Gliederung der Dokumentation im 
Handbuch – ist in Phasen eingeteilt:  

̇ Einschätzungsphase (Bedarfsanalyse) (Handbuch Teil A) 
̇ Planungsphase (Zielentwicklung) (Teil B)  
̇ Umsetzungsphase (Teil C)  
̇ Bewertung und Kontrolle  

 

Für die Bedarfsanalyse der Einschätzungsphase (Handbuch Teil A) wurde bereits auf die Notwen-
digkeit verwiesen, die Zugänge spezifisch auf die NutzerInnen abzustimmen. Dieser Ansatz erfordert 
von den BeraterInnen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Flexibilität.  
Eine besondere Situation entsteht, wenn die NutzerInnen nicht für sich selbst sprechen können. Dann 
muss die BeraterIn versuchen, FürsprecherInnen zu finden, die über die Person Auskunft geben 
können. Diese sollen nicht nur überlegen, welcher Unterstützungsbedarf im Alltag besteht, sondern 
sich darüber hinaus auch in die Person hineinversetzen, so dass sie z.B. „stellvertretend nach 
Träumen und Wünschen gefragt werden" können (A2). Wenn solche Fremdeinschätzungen benutzt 
werden, müssen sie aber als solche in der Dokumentation gekennzeichnet werden (Handbuch, 15).  
Der methodische Umgang mit den Checklisten wird, wie erwähnt, sehr flexibel gehandhabt. Im 
Gespräch mit den NutzerInnen über ihren Bedarf an Unterstützung können bereits konkrete Ziele oder 
Handlungsschritte zu den Unterpunkten festgehalten werden, z.B. wenn die NutzerInnen äußern, 
etwas Neues lernen zu wollen.  
 
Die Planungsphase (Zielentwicklung) (Teil B) dient der Gewichtung und Planung von Zielen und 
Teilschritten. Je genauer und konkreter die Ziele formuliert werden, desto klarer leiten sich Unterstüt-
zungsmaßnahmen daraus ab. Darum werden die BeraterInnen in intensiven Fortbildungen und 
fortlaufender Beratung in der Ausformulierung der Ziele geschult.  
Ziele können für jeden Lebensbereich formuliert werden, ggf. auch mit verschiedenen Teilzielen. Die 
BeraterInnen überlegen dann gemeinsam mit den NutzerInnen, welche Ziele Priorität haben (B 3). 
Wenn bereits mit Hilfe der Checklisten einige kurz-, lang- und mittelfristigen Ziele erarbeitet wurden, 
können Mindmap-Methoden, Skizzen, Metaplan-Karten o.ä. eingesetzt werden, um diese zu Zielpake-
ten zusammen zu fassen.  
Wenn ein allgemeinerer Zugang der Einschätzung gewählt wurde, können evt. die Fragen 

̇ „Was kann ich?“  
̇ „Wobei benötige ich Unterstützung?“  
̇ „Was möchte ich lernen?“ 

hilfreich sein, um den Unterstützungsbedarf in verschiedenen Bereichen thematisch zu ordnen und 
übersichtlich darzustellen.  
In manchen Situationen kann es auch sinnvoll sein, die Ziele, die in der Vergangenheit bereits erreicht 
wurden, zusammen zu tragen (B2), um dadurch eine Basis für die weitere Planung zu bekommen.  
In einer Besprechung, die je nach Bedarf und Anlass als „Gesprächsrunde“ (kleiner, flexibler Kreis um 
die NutzerInnen) oder „Leistungsplanungskonferenz“ (Treffen mit allen Personen, die am Unterstüt-
zungsprozess beteiligt sind) organisiert wird (B 4) werden die gemeinsam erarbeiteten Handlungs-
schritte, die Art der Unterstützungsmaßnahmen, der Zeitrahmen und die jeweiligen Anbieter in einem 
Handlungsplan (B 5) festgelegt. Dieser enthält dann den „Inhalt und Umfang der Leistungen, die die 
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NutzerIn erhalten soll“ und wird offiziell verabschiedet (Handbuch, S. 3). Der Handlungsplan stellt eine 
„verbindliche Vereinbarung zwischen den persönlichen AssistentInnen und den NutzerInnen“ dar.  
Zur Vorbereitung der Besprechung wird mit dem/der NutzerIn gemeinsam festgelegt, wer in die 
Gesprächsrunde eingeladen wird, was zu klären ist, welche Unterstützung dabei nötig ist u.ä. Die 
TeilnehmerInnen erhalten zur Vorbereitung eine „umfassende Einschätzung des Unterstützungsbe-
darfs“ (Handbuch, S. 9). Die Sitzung wird mit Moderation und Protokoll durchgeführt, wobei die 
NutzerIn stets im Mittelpunkt steht und nach Möglichkeit eine aktive Rolle übernehmen soll. Diese 
Besprechungen werden von vielen NutzerInnen sehr positiv bewertet, weil sie – ggf. mit Unterstützung 
der BeraterInnen – Ablauf und Inhalt selbst bestimmen können und ihre Belange in einer konzentrier-
ten Arbeitsatmosphäre behandelt werden. Viele NutzerInnen legen dabei auf den Begriff „-konferenz“ 
besonderen Wert, weil er für sie die Wichtigkeit und den offiziellen Charakter der Assistenzplanung 
zum Ausdruck bringt. 
Wenn der Handlungsplan verabschiedet ist, wird ein Termin für die nächste Konferenz festgelegt, auf 
der die Umsetzung der geplanten Maßnahmen evaluiert wird. Bei Bedarf kann in der Zwischenzeit die 
kleinere „Gesprächsrunde“ zusammengerufen werden, um Änderungen im Vorgehen, aktuelle 
Ereignisse oder neue Wünsche der NutzerInnen zu besprechen.  
Die Handlungspläne sind nur für die AssistentInnen, die die Assistenzen erbringen sollen, einzusehen. 
Die Dokumentation aus der Einschätzphase bleibt jedoch im Besitz der NutzerInnen selbst - es sei 
denn, dass sie diese lieber von den BeraterInnen oder persönlichen AssistentInnen aufbewahren 
lassen möchten. 
Für die Durchführung der Assistenzplanung, Beratung und Evaluation ist den BeraterInnen kein fester 
Rahmen vorgegeben (in Zeit-Einheiten o.ä.), intern ergaben sich durch die Erfahrung jedoch grobe 
Richtwerte. Die erste Assistenzplanung ist am umfangreichsten und aufwändigsten, weil die Berate-
rInnen die NutzerInnen in der Regel ganz neu kennen lernen. Nur in wenigen Fällen liegt eine gute 
Dokumentation der Biografie, der bisherigen Unterstützungsmaßnahmen, besonderer Lebenslagen 
u.ä. vor, so dass die Sammlung von Informationen zu Beginn viel Zeit benötigt. Nachfolgende 
Planungen lassen sich auf der Grundlage der ersten und mit dem besserem Kennenlernen der 
NutzerInnen deutlich schneller und einfacher gestalten. Bei NutzerInnen, die sich selbst nicht oder nur 
begrenzt sprachlich äußern können, muss ein größerer Zeitaufwand für Beobachtungen, Gespräche 
mit unterschiedlichen FürsprecherInnen und AssistentInnen, ggf. mit ÄrztInnen und TherapeutInnen 
sowie insgesamt ein höherer Zeitbedarf für Kooperation zwischen den verschiedenen Personen sowie 
für die Beteiligung der NutzerInnen berücksichtigt werden.  
 

Umsetzungsphase (Teil C): Ursprünglich waren die BeraterInnen nicht nur für die Bedarfserhebung 
in der Einschätzungsphase und die Formulierung der Ziele, sondern auch für die erste Formulierung 
der Handlungsschritte zuständig. Die persönlichen AssistentInnen übernahmen dann die Umsetzung 
der Handlungsschritte in konkrete Maßnahmen unter Berücksichtigung der tatsächlich vorhandenen 
personellen und sachlichen Bedingungen.  

Es zeigte sich jedoch, dass durch diese breit angelegte Aufgabe der BeraterInnen auf die Formulie-
rung der Ziele zu wenig Gewicht gelegt wurde und die Formulierung der Handlungsschritte darum 
unschärfer wurde. Zur Zeit werden darum zum einen die BeraterInnen in der Ausformulierung der 
Ziele weitergebildet und zum anderen haben die Hausleitungen der Wohnhäuser – zunächst als 
Projekt in Erprobung - die Formulierung der Handlungsschritte übernommen. Zuvor war es die 
Aufgabe der persönlichen AssistentInnen, die entsprechenden Ressourcen für die Umsetzung der 
geplanten Schritte von der Hausleitung zu fordern. Da die Hausleitungen nun selbst intensiv mit der 
Formulierung der Handlungsschritte auf der Grundlage der Zielplanung befasst sind, wird die 
Verbindung zwischen der Planung und der konkreten Umsetzung der Maßnahmen noch enger, der 
Zusammenhang zwischen notwendigen, personenbezogenen Ressourcen und der Bereitstellung 
entsprechender Rahmenbedingungen wird deutlich, und die AssistentInnen können durch die 
Hausleitungen auch inhaltlich besser begleitet werden. Diese Vorgehensweise hat sich in der 
Auswertung der Projektphase als günstig erwiesen, so dass sie zukünftig beibehalten wird.  
Die persönlichen AssistentInnen koordinieren die konkreten Unterstützungsmaßnahmen vor Ort, und 
übernehmen je nach Bedarf selbst die Umsetzung, zudem dokumentieren sie die erbrachten 
Leistungen.  
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Die Umsetzungsdokumentation (C1) enthält Nachweise über die Leistungen, die die NutzerIn erhalten 
hat, mit Beobachtungen im Rahmen der Umsetzung und Kommentaren, die in der nächsten Konfe-
renz besprochen werden sollen. Eine eventuelle Veränderung der Ziele und Handlungsschritte soll 
dort protokolliert, datiert und begründet werden, ebenso der Ausfall oder die Veränderung von 
Maßnahmen sowie die Begründung dazu.  
 
Die Bewertung und Kontrolle der erbrachten Leistungen erfolgt zum vereinbarten Zeitpunkt im 
Rahmen der Gesprächsrunden bzw. Leistungsplanungskonferenzen durch Gespräche und anhand 
der Verlaufsdokumentation. Auch hier ist die Beteiligung der NutzerInnen selbstverständlich – ihre 
Meinung ist für die Bewertung der Unterstützungsmaßnahmen entscheidend.  
 

 

Zur Gestaltung des Handbuchs  
 
Das Handbuch zur Assistenzplanung ist für den internen Gebrauch in HamburgStadt konzipiert. Es ist 
recht umfangreich und bietet viele verschiedene methodische Anregungen; der Umfang der Checklis-
ten ist jedoch im Vergleich zum einführenden Text und den freien Materialien hoch.  
Da das Handbuch inzwischen häufig von anderen Einrichtungen angefordert wird, in denen es nicht 
immer entsprechende Schulungen zum Einsatz des Instruments gibt, besteht die Gefahr, dass es mit 
den Checklisten als „Formularsammlung“ verstanden wird. Dies würde dem nutzerorientierten 
Vorgehen gänzlich entgegenstehen.  
Für 2002 ist darum eine neue Version des Handbuches geplant, die stärker auf die Praxis der 
BeraterInnen bezogen ist, verschiedene Methoden für die Einschätzphase genauer erläutert und 
anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Checklisten werden in der neuen Version nur als Anhang 
beigelegt, um zu verdeutlichen, dass sie ein mögliches Hilfsmittel im Sinne einer flexiblen, kreativen 
und nutzerorientierten Planung sein können.  
Auch an einer Handbuch-Version für NutzerInnen in einfacher Sprache wird zur Zeit gearbeitet. Eine 
gemeinsame Version für NutzerInnen und BeraterInnen ist jedoch zur Zeit noch nicht beabsichtigt, da 
didaktische Hinweise und methodische Erläuterungen für die BeraterInnen im Handbuch weiterhin 
enthalten sein sollen.   
 
 

Zur Umsetzung der Planung und zu den organisatorischen Rahmenbedingungen  
 
Das Konzept der persönlichen Assistenzplanung, wie es in HamburgStadt entwickelt wurde, lebt zu 
großen Teilen vom Engagement und Können der BeraterInnen, deren Profil deutlich von der Alltags-
begleitung im Wohnbereich abgehoben ist. Um die NutzerInnen so weit wie möglich aktiv in den 
Planungsprozess einzubeziehen, ist ein breites Repertoire an Fachwissen, Moderations- und 
Gesprächskompetenzen, Einfühlungsvermögen, Konfliktfähigkeit und Kreativität nötig, die einen relativ 
hohen Aufwand für die Fortbildung und Beratung der BeraterInnen bedingen.  
Probleme bei der Durchführung und Umsetzung der Ergebnisse der Assistenzplanung ergeben sich 
aufgrund der Strukturen, in denen die Behindertenhilfe in Alsterdorf organisiert ist. Trotz verschiedener 
Reformen und diverser fortschrittlicher Projekte trifft die Umsetzung des Assistenzmodells vielfach auf 
traditionelle Strukturen einer Großeinrichtung mit allen dazugehörigen Problemen, die einer flexiblen 
Nutzerorientierung, Regionalisierung und Individualisierung der Angebote entgegenstehen. Die 
Verknüpfung der Assistenzplanung mit der Personalbemessung und den Dienstplänen, die sich nach 
den Bedarfen der NutzerInnen richten, gelingt noch nicht zufriedenstellend, es wurden aber verschie-
dene Modelle zur Berechnung entwickelt.  
Das grundsätzliche Umdenken von der „Arbeit in der Wohngruppe“ (institutionelle Sichtweise) zu 
„individueller persönlicher Assistenz“ bedeutet in der konkreten Umsetzung eine tiefgreifende 
Veränderung der Arbeitsstrukturen, Abläufe und Einstellungen aller Beteiligten. Von den MitarbeiterIn-
nen wird durch die Rolle der „persönlichen AssistentIn“ erwartet, dass sie sich intensiv an der 
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Planungsphase für die einzelne NutzerIn beteiligen und dann die Organisation und Dokumentation der 
Angebote verantwortlich übernehmen. Dies beinhaltet, die NutzerInnen dabei zu unterstützen, ihr 
Leben selbstbestimmter zu gestalten und eigene Interessen gegenüber anderen zu vertreten. Damit 
sind für die AssistentInnen u.U. Konflikte innerhalb des Teams oder in Bezug auf andere beteiligte 
Personen verbunden. Die Anforderungen in Bezug auf die Motivation und Grundhaltung, aber auch im 
Hinblick auf fachliche Kompetenzen, organisatorische Fähigkeiten und die Dokumentation sind also 
seit der Einführung der Assistenzplanung gestiegen. Aber auch für die Leitungsebene stellen sich 
vielfältige neue Aufgaben, indem die Planung und der Einsatz von (materiellen und personellen) 
Ressourcen zunehmend individueller auf den Bedarf der einzelnen NutzerInnen ausgerichtet wird und 
daraufhin Abläufe flexibler und transparenter gestaltet werden. Für die Einrichtung ist Personalent-
wicklung auf den verschiedenen Ebenen somit ein wichtiges Thema, um den Prozess der Verände-
rung weiter voranzubringen. 
 
Die NutzerInnen werden nach den Planungskonferenzen zu ihrer Zufriedenheit befragt und diese 
Ergebnisse auch in die weitere Gestaltung der Arbeit aufgenommen. Zum großen Teil wird die 
Assistenzplanung nach ca. 5 Jahren Praxis von den NutzerInnen positiv bewertet. Diese Einschätzung 
lässt sich auch an der steigenden Anzahl von Beschwerden von Seiten der NutzerInnen über die 
Umsetzung der Handlungspläne festmachen: Indem sie ihre Rechte zunehmend erkennen, Ansprüche 
formulieren und die Einhaltung der geplanten Leistungen einfordern, wird deutlich, dass die Emanzi-
pation der NutzerInnen als wichtiges Ziel der Assistenzplanung bereits in Teilen realisiert wird. 
Die Assistenzplanung verfolgt im Kern ein Einrichtungs-unabhängiges, individuelles Vorgehen und 
ebensolche Lösungen in der Umsetzung und zielt letztendlich auf eine zunehmend ambulante Form 
der Assistenz und eine Regionalisierung der Dienste. Wie weit die konsequente Weiterentwicklung der 
bereits eingeschlagenen Richtung geht, ist u.a. von den Zielen der Leitung der Stiftung für die Zukunft 
der gesamten Einrichtung abhängig, aber auch von verschiedenen Rahmenbedingungen außerhalb 
der Einrichtung.  
 

 

3.3 „Persönliche Hilfe- und Zukunftsplanung“  

Ev. Stiftung Alsterdorf, Geschäftsbereich HamburgUmland 
 

Quellen:  
̇ Handbuch HamburgUmland: „Meine persönliche Hilfe- und Zukunftsplanung“ (Version 2001)  
̇ Broschüre zur Erläuterung der Individuellen Hilfeplanung in leicht zu verstehender Sprache (M. 

OLLECH): „Individuelle Hilfeplanung – Was ist denn das?“ Ev. Stiftung Alsterdorf, HamburgUm-
land 1999 

̇ MICHAEL OLLECH: Einflussmöglichkeiten von Nutzern auf die Hilfeplanung. Ein Beispiel aus der 
Praxis des Bereiches HamburgUmland der Ev. Stiftung Alsterdorf“ im Tagungsbericht Bonn 
1999 der DHG „Individuelle Hilfeplanung“: 87-88 

̇ Informationen über Alsterdorf, Geschäftsbereich HamburgUmland, im Internet: 
www.alsterdorf.de 

̇ Informationsbroschüre: „HamburgUmland. Vielfältiges Leben für Menschen mit Behinderung“ 
̇ Gespräche mit dem Bewohnerbeauftragten von Hamburg Umland, MICHAEL OLLECH, am 

21.9.01 und 21.01.02 
 
 
Grundlagen des Konzepts 
 
Die „persönliche Hilfe- und Zukunftsplanung“ aus HamburgUmland ist auf der Grundlage des ersten 
Handbuchs zur individuellen Hilfeplanung vom Geschäftsbereich HamburgStadt weiterentwickelt 
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worden. Grundsätze und Ziele der Hilfeplanung stimmen darum überein: Die KlientInnen stehen im 
Mittelpunkt der Planung und sollen weitestgehend den Ablauf und die Inhalte bestimmen. Ziel der 
Planung ist, den persönlichen Bedarf an Unterstützung zu ermitteln, den die KlientInnen für die 
Gestaltung ihres Alltagslebens und für die Umsetzung ihrer eigenen Ziele benötigen und einen 
konkreten Handlungsplan gemeinsam zu erstellen. Die Angebote der Einrichtung sollen sich dann 
nach den Ergebnissen der Hilfeplanung richten - im Sinne eines grundsätzlichen Wandels von der 
institutionellen zur personalen Orientierung.  
In HamburgUmland wird jedoch im Unterschied zu HamburgStadt statt „Assistenz-“ der Begriff 
„Hilfeplanung“ benutzt, da dieser zum einen von den KlientInnen besser verstanden wird, und zum 
anderen „Assistenz“ im ursprünglichen Sinne Regiekompetenz voraussetzt, die von vielen KlientInnen 
in HamburgUmland nicht erwartet werden kann.  
 
 
Inhalte der Hilfeplanung 
 
Die inhaltlichen Themen der Hilfeplanung sind mit dem Handbuch von Hamburg Stadt fast identisch. 
Abweichungen gibt es im ersten Teil der Einschätzungsphase, in dem zu den freien Arbeitsblättern 
noch ein weiteres Blatt eingefügt wurde, auf dem Beobachtungen zu dem/der KlientIn festgehalten 
werden können. Außerdem wird neben persönlichen Vorlieben auch ausdrücklich nach den Abnei-
gungen gegen Dinge oder Personen gefragt.  
Der Inhalt der Checklisten entspricht dem von HamburgStadt, wobei lediglich das Thema „Wie ich 
wohnen möchte“ fehlt, da dieses unter den allgemeinen Wünschen im ersten Teil mit bearbeitet wird.  
Die Formulierungen der einzelnen Unterpunkte unterscheiden sich teilweise von HamburgStadt und 
die Ankreuzmöglichkeiten sind anders benannt:  

̇ „Kann ich alleine“  
̇ „Trifft für mich nicht zu“ 
̇ „Hierbei möchte ich keine Unterstützung haben“ 
̇ „Ich brauche Beratung/Anleitung“ 
̇ „Ich brauche umfassende Hilfestellung“  
̇ „Das möchte ich lernen“  

Für jeden Lebensbereich können in den Listen Ziele festgehalten und weitere Anmerkungen und 
Notizen gemacht werden. Wie in HamburgStadt ist auch hier das Gespräch mit dem Klienten/der 
Klientin und innerhalb des Teams am wichtigsten und die Listen sollen dafür eine methodische Hilfe 
sein.  
Im Unterschied zu HamburgStadt gibt es für KlientInnen mit einem hohen Hilfebedarf augrund von 
schweren, mehrfachen Behinderungen zusätzlich Checklisten, um spezifischen Unterstützungsbedarf 
u.a. im Bereich Motorik und Wahrnehmung erfassen zu können. Der Bewohnerbeauftragte und auch 
einzelne MitarbeiterInnen waren der Ansicht, dass dieser mit den vorhandenen Materialien nicht 
ausreichend ermittelt werden konnte, so dass der Bewohnerbeauftragte in Zusammenarbeit mit dem 
Fachdienst des Tagesförderbereichs zusätzliche Bögen entwickelte, die sich auf vier Bereiche 
beziehen, die jeweils in Unterpunkte aufgegliedert sind:  
Wahrnehmung 

̇ Vestibulärer und vibratorischer Bereich 
̇ Tast- und Berührungsempfinden 
̇ Sehen 
̇ Hören 
̇ Schmecken und Riechen 

Bewegung 
̇ Haltung und Körperspannung 
̇ Reflexe 
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̇ Fortbewegung und motorische Koordination 
Kommunikation 

̇ Körpersprache und Ausdrucksfähigkeit 
̇ Verbale Kommunikation 

Psychischer Bereich 
̇ Kognition 
̇ Emotionaler und sozialer Bereich 

 
Zu diesen Themen werden jeweils folgende Fragen gestellt:  

̇ Welche Fähigkeiten und Vorlieben sind vorhanden? 
̇ Welche Angebote gibt es? 
̇ Welche Bearbeitungsthemen/Problemfelder sind vorhanden? 
̇ Themen/Ziele für die Zukunft.  

Weitere zusätzliche Bögen für die Bereiche „Pflege“ und „Gesundheit“ werden zur Zeit entwickelt, da 
sich in der Arbeit mit diesem Personenkreis zeigt, dass diese Themen entscheidend zum Wohlbefin-
den und zur Zufriedenheit beitragen.  
 
 
Methodisches Vorgehen bei der Erhebung und Planung   
 
Seit 1999 ist die Hilfeplanung für alle Bewohner Hamburg Umlands verbindlich und soll mindestens 
einmal im Jahr für jede Person durchgeführt werden. Angestrebt wird ein häufigerer Einsatz, aber z.Zt. 
ist die Einführung noch nicht für alle KlientInnen abgeschlossen. Nach der ersten Hilfeplanung können 
bei einer veränderten Lebens-/Wohnsituation, besonderen Ereignissen u.ä. nur relevante Teilbereiche 
bearbeitet werden.  
Wie im Geschäftsbereich HamburgStadt soll das Vorgehen der Hilfeplanung individuell auf die 
einzelnen KlientInnen zugeschnitten werden und das Handbuch als methodische Hilfe dienen. Im 
Unterschied zu HamburgStadt führt im Bereich Hamburg Umland jedoch ein/e MitarbeiterIn der 
Wohngruppe, in der der/die KlientIn lebt, die Hilfeplanung selbst durch. Die KlientInnen können diese 
Person wählen, die dann ihr/e „persönliche/r UnterstützungsagentIn“ für die Durchführung der 
Hilfeplanung ist. In der Regel ist ein/e MitarbeiterIn für die Hilfeplanung von 2 - 3 KlientInnen einer 
Wohngruppe zuständig.  
In HamburgUmland gibt es demnach keine externen BeraterInnen. Gründe für diese Organisations-
form liegen zum einen in der Finanzierung, da vermieden werden sollte, dass Ressourcen aus den 
Budgets der Wohngruppen für externe BeraterInnen abgezogen werden. Zum anderen wurde in der 
intensiven Beteiligung der MitarbeiterInnen an der Individuellen Hilfeplanung die Chance gesehen, die 
fachliche Qualifizierung zu verbessern und das Instrument auf einer breiten Basis zu verankern.  
Die Haus- bzw. Gruppenleitungen sind dafür verantwortlich, dass für alle KlientInnen eine Hilfepla-
nung durchgeführt wird, und in den jährlichen Zielvereinbarungen mit der Geschäftsführung ist der 
Stand der durchgeführten Planungen ein wichtiges Thema. Der Bewohnerbeauftragte erhält alle 
fertiggestellten Hilfepläne und gibt ggf. inhaltliche Rückmeldungen an die Beteiligten.  
Der Bewohnerbeauftragte führt auch die Schulungen und individuellen Beratungen zur Hilfeplanung 
für die MitarbeiterInnen durch. Im Geschäftsbereich HamburgUmland sollte erreicht werden, dass alle 
MitarbeiterInnen des Wohnbereichs in die Lage versetzt werden, eine Hilfeplanung durchzuführen und 
somit als „persönlicher UnterstützungsagentInnen“ zu arbeiten. Inhalte der Schulungen sind zum 
einen Theorie zur Hilfeplanung und pädagogischen Grundsätzen sowie gesetzliche Grundlagen, zum 
anderen praktische Übungen mit dem Handbuch und anderen Materialien. Dazu erhalten die 
MitarbeiterInnen begleitend schriftliche Unterlagen. Der kreative Umgang mit verschiedenen Metho-
den und vielfältige Zugänge, um mit den NutzerInnen in Kontakt zu kommen, werden als sehr wichtig 
angesehen und in den Schulungen auch intensiv behandelt.  
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Zwei Jahre nach der Einführung der Hilfeplanung zeigt sich jedoch, dass trotz verschiedener 
Unterstützungsangebote durch den Bewohnerbeauftragten nicht alle MitarbeiterInnen in der Lage 
sind, eine Hilfeplanung durchzuführen. Gründe dafür können im mangelnden Fachwissen (berufs-
fremde Ausbildungen), in einem problematischen Grundverständnis der eigenen Arbeit, aber auch in 
sprachlichen bzw. schriftsprachlichen Schwierigkeiten liegen.  
 
Zur Zeit werden darum unterschiedliche organisatorische Modelle praktisch erprobt, z.B. dass jeweils 
zwei MitarbeiterInnen pro Wohngruppe für die Hilfeplanung verantwortlich sind.  
Für jedes Wohnhaus, das zum Geschäftsbereich HamburgUmland gehört, ist ein/e MitarbeiterIn als 
„Mittelsperson“ für den Austausch zwischen dem Bewohnerbeauftragten und dem Wohnhaus 
zuständig. Sie leitet z.B. praktische Probleme oder Vorschläge in Bezug auf die Hilfeplanung an den 
Bewohnerbeauftragten weiter. Die Mittelspersonen treffen sich mit dem Bewohnerbeauftragten 
regelmäßig in einer Arbeitsgruppe zur Individuellen Hilfeplanung.  
Der Ablauf einer Hilfeplanung ist mit dem Vorgehen von HamburgStadt weitgehend vergleichbar, 
jedoch sind durch die „interne“ Zuständigkeiten für die Hilfeplanung die MitarbeiterInnen der Wohn-
gruppen stärker einbezogen. Es findet keine personelle Trennung zwischen der Einschätzungs- und 
Planungsphase und der anschließenden Beschreibung der konkreten Handlungsschritte statt. Die 
„persönlichen Unterstützungsagenten“ sind für den gesamten Planungsprozess verantwortlich und 
sollen die Ergebnisse der Hilfeplanung dann gemeinsam mit dem Team und ggf. anderen Mitarbeite-
rInnen umsetzen.   
Für KlientInnen mit schweren und mehrfachen Behinderungen beantworten zunächst zwei Mitarbeite-
rInnen der Wohngruppe unabhängig voneinander die offenen Fragen aus der Einschätzphase 
(„Wünsche für die Zukunft“, Vorlieben usw.) stellvertretend für ihn/sie. Anschließend werden die 
zusätzlichen Bögen zur Wahrnehmung, Motorik etc. bearbeitet, um spezifischen Hilfebedarf in diesen 
Bereichen zu ermitteln. Für dieses eher diagnostische Vorgehen wird ggf. die Hilfe von Krankengym-
nastInnen, PsychologInnen und anderen Fachleuten in Anspruch genommen, und auch die Mitarbeite-
rInnen der Tagesförderung werden nach ihren Eindrücken gefragt. Als weitere Hilfe sind im Handbuch 
Anleitungsblätter enthalten, die Anhaltspunkte für die Einschätzung in den verschiedenen Bereiche 
geben.  
Anschließend werden aus den Checklisten nur die Bereiche bearbeitet, die für den/die KlientIn 
tatsächlich relevant sind (z.B. soziale Beziehungen, Gesundheit ...), da sich gezeigt hat, dass bei 
einem durchgängigen Einsatz der Checklisten für diesen Personenkreis häufig „stellvertretende 
Übernahme“ zutrifft und daraus nicht genügend Informationen über den individuellen Bedarf an 
Unterstützung gewonnen werden kann.  
 
Das weitere Vorgehen ist für alle KlientInnen gleich: Die Ergebnisse der Einschätzphase werden im 
gesamten Wohngruppen-Team besprochen, Eindrücke ggf. korrigiert oder um neue Aspekte erweitert. 
Für die Hilfeplanungs-Konferenz werden diese Einschätzungen und die Ziele, die sich daraus ableiten, 
schriftlich festgehalten, dort den Angehörigen, gesetzlichen BetreuerInnen oder MitarbeiterInnen der 
Tagesförderung vorgestellt und gemeinsam mit dem persönlichen Unterstützungsagent verabschie-
det. Die KlientInnen sind dabei grundsätzlich anwesend und arbeiten so aktiv wie möglich an der 
Erarbeitung des Hilfeplans mit, wobei ihnen bei Bedarf von den persönlichen UnterstützungsagentIn-
nen assistiert wird. Anhand einer Broschüre in leicht verständlicher Sprache („Individuelle Hilfeplanung 
– Was ist denn das?“), die von dem Bewohnerbeauftragten erstellt wurde, kann der Sinn und der 
Ablauf der Hilfeplanung für KlientInnen erläutert werden. In der Dokumentation zur Hilfeplanung wird 
auf jedem Blatt vermerkt, ob das Thema gemeinsam mit oder ohne die betroffene Person erarbeitet 
wurde oder ob sie „teilgenommen, aber nicht mitgewirkt“ hat.   
 
Um die Dokumentation der Hilfeplanung zu erleichtern, wurde ein Formular entworfen, das am 
Computer ausgefüllt, aber auch ausgedruckt und handschriftlich bearbeitet werden kann. Für die 
Zukunft werden diese Möglichkeiten wahrscheinlich noch ausgebaut, so dass sich auch das Problem 
des Datenschutzes stellt. Nach Meinung des Bewohnerbeauftragten müssen besonders die Unterla-
gen der Einschätzungsphase vor dem Zugriff Dritter geschützt werden, da hier sehr private Bereiche 
berührt sind. Es ist zu überlegen, ob nur die „Checklisten“ maschinell gespeichert werden sollten. 
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Bislang wird die gesamte Dokumentation der Hilfe- und Zukunftsplanung verschlossen in der 
jeweiligen Wohngruppe aufbewahrt, kann aber auch von den NutzerInnen selbst verwaltet werden. 
Damit unterschiedliche Sichtweisen auf die KlientInnen im Arbeits- und Wohnbereich erhalten bleiben, 
wird bewusst keine gemeinsame Hilfeplanung beider Bereiche durchgeführt. Wenn dies sinnvoll 
erscheint, werden für die Hilfeplanungs-Konferenz im Wohnbereich MitarbeiterInnen aus dem Arbeits-/ 
Förderbereich eingeladen. Im Arbeitsbereich werden gesonderte „persönliche Entwicklungsziele“ 
erarbeitet.  
 

 

Zur Umsetzung der Planung und zu den organisatorischen Rahmenbedingungen 
 
Die Vorteile der „internen“ Zuständigkeit für die Hilfeplanung sieht der Bewohnerbeauftragte in dem 
engen Bezug der Planung zur Arbeit der MitarbeiterInnen in den Gruppen: Durch die intensive 
Beschäftigung mit einer/m Klient/in werden Grundeinstellungen und Stärken der MitarbeiterInnen, 
aber auch Defizite in der Arbeit deutlich, die dann in Teamgesprächen, Hilfeplanungskonferenzen 
oder zusammen mit dem Bewohnerbeauftragten thematisiert werden. Besonders im Umgang mit den 
zusätzlichen Bögen zur Einschätzung des Hilfebedarfs in Bezug auf Motorik, Wahrnehmung etc. zeigt 
sich spezifischer Fortbildungs-/ Beratungsbedarf auf Seiten der MitarbeiterInnen, dem dann direkt 
entsprochen werden kann.  
In HamburgUmland wird den MitarbeiterInnen in der Hilfeplan-Schulung vermittelt, dass in der 
Planungsphase zunächst von optimalen, wünschenswerten Rahmenbedingungen und Ressourcen 
ausgegangen werden soll. Erst in der Hilfeplanungs-Konferenz wird festgelegt, mit welchen real 
vorhandenen Ressourcen tatsächlich gearbeitet werden kann. Inwieweit es den MitarbeiterInnen 
gelingt, von den konkret gegebenen Rahmenbedingungen in den Wohngruppen – die sie durch ihren 
eigenen Arbeitsalltag kennen - abzusehen, um bei der Planung von Zielen und Maßnahmen die 
Interessen und Wünsche der KlientInnen in den Mittelpunkt zu stellen, ist nicht klar zu beantworten.  
 
Auch in HamburgUmland ist die Umsetzung der geplanten Handlungsschritte von den jeweiligen 
Rahmenbedingungen stark beeinflusst, so dass der Individualisierung der Hilfemaßnahmen durch die 
gegebenen Ressourcen Grenzen gesetzt sind. Für viele Freizeitaktivitäten ist z.B. aufgrund des 
unzureichend ausgebauten öffentlichen Personennahverkehrs ein hoher Personal- und Zeiteinsatz für 
Transporte und Begleitung nötig, so dass Unternehmungen im Umkreis der Einrichtung meistens mit 
mehreren Personen gemeinsam organisiert werden. Zwar wird auch in HamburgUmland – wie im 
Stadtbereich - versucht, Freizeit- oder Unterstützungs-Angebote in der Region für die KlientInnen zu 
erschließen und Netzwerke aufzubauen; dieses Vorhaben gestaltet sich jedoch auch hier schwierig 
und ist nur langfristig zu lösen. Dafür gibt es jedoch in HamburgUmland für die KlientInnen eine ganze 
Reihe von integrierten Arbeitsplätzen im landwirtschaftlichen Bereich, so dass die Prinzipien der 
Regionalisierung und Normalisierung in Bezug auf den Arbeitsbereich bereits in Teilen umgesetzt 
werden.  
 
Der Bewohnerbeauftragte nimmt für die Hilfeplanung in HamburgUmland eine wichtige Rolle ein, da er 
sowohl für die Planungs- als auch für die Umsetzungsphase gegenüber allen Beteiligten eine 
nutzerorientierte Perspektive vertritt. Er hält Kontakt zu den Hausleitungen über den Fortgang der 
Planungen, führt die Schulungen der MitarbeiterInnen durch und dient als Beschwerdestelle für die 
KlientInnen, wenn sie geplante Leistungen nicht erhalten oder mit der Form der Leistung nicht 
zufrieden sind. Als Ansprechpartner steht er für Fragen, Anregungen, Wünsche und Probleme der 
KlientInnen zur Verfügung und unterstützt sie bei Konflikten mit MitarbeiterInnen, bei persönlichen 
Vorhaben oder sonstigen Anliegen.  
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3.4   Hilfeplanung im Rauhen Haus, Abteilung Behindertenhilfe, Hamburg  
 

Quellen:  
̇ Auszug aus dem internen Handbuch zu Methoden und Prozessen der Behindertenhilfe (Case-

Management-Ordner) aus dem Regionalbüro Mitte, Stand September 2001 
̇ Informationen zum Rauhen Haus, zur Abteilung Behindertenhilfe und zur Qualitätssicherung im 

Internet: www.rauheshaus.de 
̇ Jahresbericht des Vorstehers für den Verwaltungsrat: „Die Arbeit des Rauhen Hauses 2000“   
̇ Gespräch mit DETLEF BOIE, Leiter des Wohnhauses Schönburg (Wohnhaus mit 10 Bewohne-

rInnen mit geistiger Behinderung und herausfordernden Verhaltensweisen) der Behindertenhil-
fe des Rauhen Hauses, am 8.11.2001 

̇ Anonymisierter Hilfeplan eines Klienten aus dem stationären Wohnbereich, Stand April 2001 
(von D. BOIE) 

 
 
Grundlagen des Konzepts 

 
Die Hilfeplanung des Rauhen Hauses ist Teil eines umfassenden Case-Management-Konzepts 
(WENDT 1995), das eine personelle Trennung zwischen der Alltagsbegleitung der Klienten („Care“) 
durch MitarbeiterInnen des Wohnbereichs und der Begleitung des Hilfeprozesses („Case“) durch 
„Beistände“ vornimmt  
Grundgedanke dieser Organisationsform und damit auch Grundlage für die Hilfeplanung ist eine klare 
Subjektorientierung, die auf Empowerment und das Assistenzmodell ausgerichtet ist. Der Selbstbe-
stimmung der Nutzer und ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz soll damit Rechnung getragen 
werden (Jahresbericht, 10).  
„Eckpfeiler der Qualitätssicherung in der Behindertenhilfe des Rauhen Hauses“ (Handbuch, 1) ist das 
Assessment, d.h. die fortlaufende Einschätzung des Bedarfs an Unterstützung in Bezug auf die 
aktuelle Lebenssituation der KlientInnen. Der Begriff wurde in Abgrenzung zum „medizinisch-
psychiatrisch geprägten Begriff 'Diagnose'“ gewählt.  
 
 
Inhalte der Hilfeplanung 
 
Der Inhalt des Assessments (Handbuch, 38) ist sehr umfangreich und umfasst nicht nur aktuelle und 
alltägliche Aspekte, sondern auch die Lebensgeschichte der KlientInnen, ihre Zukunftsperspektiven, 
sowie Entwicklungen im direkten Umfeld und die bisherige Form der Betreuung.  
 
Die Inhalte in Stichworten:   

̇ Soziales Netzwerk (formell und informell) - Analyse, Bedeutung und Ausmaß des Netzwerkes 
̇ „Selbstinterpretation des Betroffenen“ – die eigene Lage, die eigenen Bedürfnisse und „das 

eigene Dasein“ in der Interpretation der Person  
̇ Bedürfnisse, Vorlieben , Probleme, Besonderheiten und Eigenarten (z.B. auch bestimmtes 

Verhalten in bestimmten Situationen) 
̇ „Lebenshaltung“ – z.B. Kontaktfreudigkeit, Offenheit, Bequemlichkeit, Zurückgezogenheit etc. 
̇ „Alltägliche Situationen“ – Essen, Schlafen, Tagesrhythmus, Hobbys, Wochenplan, Zimmer 

u.ä., verbunden mit der Frage nach dem jeweiligen Hilfebedarf 
̇ Kommunikation – (Körper-)Sprache, Gefühläußerungen 
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̇ Mobilität – Aufsichtsbedarf, Verkehrssicherheit, „beliebte und bekannte Ausflugsziele“, Ver-
kehrsmittel 

̇ „Ängste/ Was schafft Sicherheit?“ - Ursachen und Anlässe für Ängste und Möglichkeiten des 
Umgangs damit 

̇ „Selbsthilfepotentiale – Fähigkeiten, Fertigkeiten“   
̇ Sozialverhalten 
̇ Psychischer und körperlicher Gesundheitszustand, Medikamente 
̇ Finanzen – Fähigkeit, Geld zu verwalten 
̇ „Momentane Lebenssituation“ – Arbeit, Schule, Familie etc., und die Zufriedenheit damit 
̇ „Verhalten des Betreuers/Umgang mit dem Betreuten (Zugangsmöglichkeiten, Nähe/Distanz, 

Ansprache/Art der Ansprache, Motivation, Formulierung von Aufforderungen. Was muss spe-
ziell beachtet werden?)“ 

̇ „Bedürfnisse der Menschen, die mit dem Betroffenen zusammenleben oder ihn begleiten“ – in 
Übereinstimmung oder im Widerspruch mit dem Betreuten selbst 

̇ „Kultureller, religiöser und familiärer Hintergrund“ 
̇ „Rehistorisierung der Lebensgeschichte“ in Stichpunkten mit wichtigen Ereignissen 
̇ „Erfahrungen mit professioneller Betreuung in der Vergangenheit und Erfahrungen mit Mitmen-

schen in der Vergangenheit“ 
̇ „Besondere Lebensrisiken“ – Krankheit, äußere Umstände, bestimmte Verhaltensweisen  
̇ „Zukunftsperspektiven/Einschätzungen“, ggf. auf aktuelle Ereignisse bezogen 
̇ Sonstiges – z.B. das Wichtigste oder Dinge, die übrig sind.  

 
Da der Themenkatalog so viele Aspekte umfasst, kann zunächst auch ein „Minimal-Assessment“ 
durchgeführt werden, das folgende Themen umfassen soll:  

̇ Art, Schwere, Ursache und Auswirkungen der Behinderung 
̇ die Vorgeschichte  
̇ die aktuellen Lebenssituation,  
̇ der Lebensstil,  
̇ Kompetenzen und Ressourcen  
̇ Bedürfnisse, Wünsche und Perspektiven (Handbuch, 46). 

 
Für die Unterstützung von Kindern in Familien liegen darüber hinaus noch spezielle Assessment-
Fragen vor. 
 
 
Methodisches Vorgehen bei der Erhebung und Planung   
 
Für die Durchführung des Assessments, die Erstellung des Hilfeplans und die Evaluation ist die 
„Case“-Seite, also ein Beistand - in der Regel SozialpädagogInnen - verantwortlich. Die Umsetzung 
der Maßnahmen erfolgt dann im „Care“-Bereich, wobei die jeweiligen MitarbeiterInnen, die persönlich 
für die KlientInnen zuständig sind, als „Keyworker“ bezeichnet werden.  
 
Das Assessment wird je nach Hilfebedarf und aktueller Situation der KlientInnen flexibel eingesetzt. 
„Bei Personen mit eingeschränktem Hilfebedarf reduziert sich das Assessment auf das Notwendigste“ 
(Handbuch, 37), d.h. dass nur die Informationen erhoben werden, die für die Begleitung tatsächlich 
relevant sind. Dagegen ist z.B. bei Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen ein umfassen-
des Assessment „unabdingbar, um durch die Aufarbeitung der Lebensgeschichte und die Sammlung 
von relevanten Informationen ein möglichst umfangreiches Bild des behinderten Menschen zu 
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erhalten. Dadurch wird eine lebensnahe, auf die Bedürfnisse des einzelnen Menschen gezielte 
Hilfeplanung umsetzbar“ (Handbuch, 35).  
Generell sollte mit den Fragen begonnen werden, die für den jeweiligen Betreuungsauftrag relevant 
sind; z.B. bei KlientInnen, die alleine wohnen und PBW in Anspruch nehmen, mit Hilfen im Umgang 
mit Ämtern, Haushaltsführung oder Freizeitgestaltung. Bei einem Menschen mit hohem Hilfebedarf in 
einer Wohngruppe kann vielleicht zunächst der Kontakt zu den MitbewohnerInnen oder der Bedarf an 
Hilfen zur Orientierung im Haus wichtig sein.  
Die Inhalte des Assessments sollen nach Möglichkeit gemeinsam mit den Klienten erarbeitet werden, 
angestrebt wird ein hohes Maß an Beteiligung der jeweiligen Person. Ist dies nicht oder nur einge-
schränkt möglich, werden ggf. Angehörige oder andere vertraute Personen stellvertretend befragt. 
Dabei soll in der Dokumentation stets gekennzeichnet werden, von wem die jeweiligen Einschätzun-
gen stammen.  
Zugang zu den erhobenen Assessment-Daten haben nur die jeweiligen KlientInnen und der zuständi-
ge Beistand - weitere Personen nur sehr eingeschränkt, da z.T. sehr persönliche Themen behandelt 
werden, die vor dem Zugriff anderer ausdrücklich zu schützen sind.  
Für die Absprache und Festlegung von Zielen und Hilfen gibt es im Rauhen Haus zwei Organisations-
formen: Zum einen die „Reha-Konferenz“ mit Beteiligung der Sozialbehörde, die im Zusammenhang 
mit der Gesamthilfeplanung nach §46 BSHG steht. Sie hat eher formellen, offiziellen Charakter.  
Dagegen ist die „Betreuungskonferenz“ ohne Kostenträger ein informelles, internes Forum, in dem die 
Hilfepläne erstellt werden (Handbuch, 52). Grundsätzlich sind die KlientInnen an der Betreuungskon-
ferenz beteiligt. Es kommt nur sehr selten vor, dass sich jemand durch die Situation der Gesprächs-
runde überfordert fühlt oder nur zeitweise anwesend ist. Zumeist bewerten sie diese Gespräche 
positiv, weil sie erfahren, dass ihnen mit Respekt begegnet wird und alle Beteiligten bemüht sind, 
Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Gerade Menschen mit einem hohen Hilfebedarf 
erfahren häufig zum ersten Mal, dass sie – im positiven Sinne – im Mittelpunkt stehen und nehmen 
diese Situation sehr ernst.  
Wenn eine Stellvertretung nötig ist, weil KlientInnen ihre Anliegen nicht ausreichend vertreten können, 
wird diese zumeist von gesetzlichen BetreuerInnen wahrgenommen, aber auch von Angehörigen, 
MitarbeiterInnen und Beistand, ggf. der Leitung. Die Konferenz wird von dem Beistand vorbereitet und 
moderiert. Je nach Bedarf sind noch weitere Vertrauenspersonen der KlientInnen, MitarbeiterInnen 
von anderen Diensten, der Arbeitsstelle u.a. anwesend. 
 
Im Hilfeplan (Handbuch, 62) werden  

̇ Ziele KlientInnen mit Zeitvorgabe festgelegt (wobei auch eine „dauernde Leistung“ möglich ist) 
̇ „Leistungsbereiche und Inhalte“, die in der Leistungsvereinbarung des Rauhen Hauses aufge-

führt sind, und  
̇ Aufgaben für die MitarbeiterInnen.   

Ein Hilfeplan besteht aus drei Teilen:  
̇ Der erste Teil bezieht sich auf individuelle Themen der KlientInnen, die sich aus der Bearbei-

tung des Assessments ergeben haben – z.B. der Umgang mit der Familie, Ärger mit den Mit-
bewohnerInnen, Planung einer Reise etc. Zu jedem Thema werden konkrete Ziele formuliert 
und genau gekennzeichnet, wessen Ziele es sind, also die KlientInnen, der MitarbeiterInnen, 
der Angehörigen, der Werkstatt etc. Zu ihnen werden jeweils eine Zeitvorgabe festgelegt, die 
Aufgaben verteilt und Zuständigkeiten festgehalten.  

̇ Im zweiten Teil werden laufende Hilfen aufgeführt, die nach der Systematik des HMB-
Verfahrens geordnet sind und sehr konkrete Unterstützungsmaßnahmen im Alltag beschrei-
ben. Auch hierfür werden Zeitvorgaben, Aufgaben und Zuständigkeiten geklärt, z.B.: „Das Ca-
re-Team erinnert und motiviert X täglich, die Küche sauber zu hinterlassen“.  

̇ Im letzten Teil werden Hilfen aufgeführt, die zusätzlich noch benötigt und geleistet werden (z.B. 
Nachtbereitschaft im Krankheitsfall) oder solche, die durch den Umfang der Bewilligung z.Zt. 
nicht geleistet werden können, aber notwendig sind oder zukünftig gewährt werden sollen.  
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Der Hilfeplan wird einmal jährlich in der Betreuungskonferenz neu erstellt. Die Evaluation der 
geleisteten Hilfen erfolgt dann jeweils direkt anhand des Hilfeplans, indem die entstandenen Schwie-
rigkeiten und notwendigen Veränderungen zu jedem Thema zusammenfassend beurteilt werden.  
Darüber hinaus wird z.B. im Haus Schönburg für alle KlientInnen täglich individuell dokumentiert, 
welche Aktivitäten unternommen wurden und wie das Wohlbefinden (im allgemeinen und speziell in 
Bezug auf Gesundheit) eingeschätzt wird. Krisensituationen werden darüber hinaus anhand eines 
Bogens dokumentiert, auf dem die vorherige Situation, die Krise selbst und die nachfolgende Situation 
beschrieben werden. Am Ende jedes Monats werden diese Tages-Dokumentationen von dem 
Keyworker zusammengefasst und ausgewertet.  
Diese Monatsauswertungen fasst der Beistand dann einmal jährlich zu einem Bericht zusammen, der 
die Grundlage für die nächste Betreuungskonferenz darstellt.  
 
 

 
Zur Umsetzung der Planung und zu den organisatorischen Rahmenbedingungen 
 
Die individuelle Hilfeplanung ist schon seit längerer Zeit ein fester Bestandteil der Arbeit der Behinder-
tenhilfe des Rauhen Hauses und selbstverständliche Grundlage für die Gestaltung der Hilfen. Durch 
die klar geregelten Zuständigkeiten des Case- und Care-Bereichs und die damit verbundenen 
Anforderungen an die berufliche Qualifikation der MitarbeiterInnen ergibt sich ein hohes fachliches 
Niveau, das die inhaltliche Arbeit entscheidend prägt. Auf der methodischen Ebene ist für die 
MitarbeiterInnen durch eindeutig festgelegte Verfahrensweisen in Bezug auf die tägliche Dokumenta-
tion und die Dokumentation der Hilfeplanung sowie die konsequente Nutzung von Computern eine 
hohe Handlungssicherheit gegeben.  
Da das Assessment sehr umfangreich und damit zeitaufwändig ist, wird es nicht immer komplett 
durchgeführt, bzw. erst nach und nach vervollständigt. Dabei wird die Aufarbeitung und Dokumentati-
on der persönlichen Lebensgeschichte als sehr wichtig erachtet, da viele KlientInnen in der Vergan-
genheit in Institutionen lebten, die lediglich „Krankenakten“ o.ä. führten.   
 
Zur Zeit wird aktiv am Aufbau von Heimbeiräten und Selbstvertretungsgruppen gearbeitet; Betreute 
mit einem hohen Hilfebedarf bekommen dazu Unterstützung durch externe Assistenten. Im Sinne der 
pädagogischen Leitgedanken der Selbstbestimmung und des Empowerments werden die KlientInnen 
auch darin unterstützt, selbst Freizeitangebote für andere zu gestalten, statt diese nur in Anspruch zu 
nehmen.  
Ein wichtiges Ziel der Arbeit ist die Vernetzung von Hilfen in der Region und die Kooperation mit 
externen Anbietern. Dieses gestaltet sich jedoch besonders für Menschen mit einem hohen Hilfebe-
darf schwierig. 
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3.5 „Dialogische Entwicklungsplanung“  

(CAMILLA BENSCH, CHRISTIAN KLICPERA) 
 

Quelle:  

̇ BENSCH, CAMILLA/KLICPERA, CHRISTIAN: Dialogische Entwicklungsplanung. Ein Modell für die 
Arbeit von BehindertenpädagogInnen mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung. 
Heidelberg 2000 

 

 

Grundlagen des Konzepts 
 
BENSCH/KLICPERA grenzen ihr Konzept deutlich von einer „defizitorientierten Förderplanung“ (S. 28) 
ab, die darauf abzielt, bestimmte Fertigkeiten einer Person zu trainieren, ohne jedoch ihre Lebenssitu-
ation, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu berücksichtigen. „Selbstbestimmung der Menschen mit 
Behinderung sowie eine Orientierung am Lebensstil der betreffenden Personen stellen die Grundlage 
für eine dialogische Entwicklungsplanung dar“ (S. 21). Daraus folgt die maximale Einbeziehung der 
Person in den Planungsprozess und die Festlegung der Ziele durch sie selbst. „Maßgeblich für die 
Auswahl der Ziele sind nicht die fehlenden Fertigkeiten, sondern die Bedürfnisse und Interessen der 
Menschen mit Behinderung bzw. deren individueller Lebensstil“ (21). BENSCH/KLICPERA berufen sich 
auf die Selbstbestimmt-Leben- und Empowerment-Bewegung.   
„Dialogische Entwicklungsplanung“ ist auf der Grundlage des Lebensqualitätskonzepts entwickelt 
worden und greift Konzeptionen und methodische Vorschläge aus dem angloamerikanischen Raum 
auf.  
 
 

Inhalte der Hilfeplanung 
 
Zur Einschätzung der aktuellen Lebenssituation der KlientIn sollen seine/ihre Bedürfnisse in verschie-
denen Lebensbereichen erfasst werden. In einem Interview werden die Sichtweise der Person von 
ihrer Situation, ihre Wünsche nach Veränderung und ihre Ziele erhoben, und zwar in Bezug auf die 
Bereiche  

̇ Wohnen 
̇ Freizeit 
̇ Bildung 
̇ Tagesstruktur, Arbeit 
̇ Soziales Umfeld, Soziale Kontakte, Beziehungen 
̇ Rechtliche und finanzielle Angelegenheiten 
̇ Gesundheit, körperliches Wohlbefinden 
̇ Persönlichkeitsentwicklung (S. 34 ff) 

 
Fragen an die KlientIn zu diesen Bereichen umfassen immer drei Schritte: 

̇ Einschätzung der Person selbst zu ihrer aktuellen Lage: Welche Bedeutung hat dieser Le-
bensbereich? Welche Kompetenzen liegen in diesem Bereich bereits vor? Welche Aktivitäten 
sind bekannt bzw. werden ausgeführt, was tun andere für die Person? 

̇ Zufriedenheit der Person und angestrebte Veränderungen: Welche Erfahrungen hat die Person 
in diesem Bereich gemacht, wie bewertet sie diese? Was soll sich verändern, wo sollen Aktivi-
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täten verstärkt, ausgebaut werden, wo besteht Unzufriedenheit? Besteht Bedarf an zusätzli-
chen Informationen, um die Situation bewerten oder verändern zu können?  

̇ Kompetenzen, Veränderung des Betreuungsangebotes, mehr oder weniger Unterstützung: 
Welche Unterstützung wird benötigt, um Kompetenzen in diesem Lebensbereich auszubauen, 
um zufriedener zu sein? Wer soll sie in welcher Form erbringen? Ist das bestehende Maß an 
Unterstützung zu gering oder zu hoch?  

 
BENSCH/KLICPERA geben zu den einzelnen Bereichen detailliertere Fragen vor, die in diesem Rahmen 
nicht wiedergegeben werden können. Es wird jedoch deutlich, dass durch die Art der Fragen die 
individuellen Erfahrungen, die Lebensgeschichte und die persönliche Sichtweise der KlientInnen in 
den Mittelpunkt der Betrachtung rücken. Sie sind auf eine Veränderung bzw. Verbesserung der 
jetzigen Situation gerichtet und gehen über die Abfrage von Kompetenzen und den Unterstützungsbe-
darf im Alltag hinaus, wie es bei anderen Konzepten häufig der Fall ist.  
Bei der Bewertung der bisher erhaltenen Unterstützung ist nicht nur wichtig, ob der Umfang ausrei-
chend bzw. zu gering war, sondern auch, ob zu viel Hilfen gegeben wurden und dem Nutzer zu wenig 
zugetraut wurde. Der emanzipatorische Anspruch des Konzepts wird durch diese Art der Fragestel-
lung deutlich: Ziel ist die Festlegung des Umfangs von Hilfsmaßnahmen durch die Person selbst und 
für die Zukunft eine möglichst weitgehende Unabhängigkeit von Hilfen.  
 
 
Methodisches Vorgehen bei der Erhebung und Planung   
 
In der Regel ist der/die jeweilige „BezugsbetreuerIn“ der Klienten aus dem Team der Wohngruppe für 
die Durchführung der Planung verantwortlich. Die Erhebung der aktuellen Lebenssituation der 
KlientInnen geschieht in Form von Interviews und darüber hinaus ggf. durch Gespräche mit anderen 
Personen aus dem Umfeld der KlientInnen.  
Eine möglichst weitgehende Partizipation der KlientInnen an der Planung ist für dieses Konzept 
entscheidend.  
Einige Methoden zu einer „Annäherung an die Bedürfnisse und zum Kennenlernen der Vorlieben der 
KlientInnen“ haben die Autoren von RACINO/WALKER (In: RACINO u.a.: Housing, Support and Commu-
nity, Baltimore 1993) übernommen: Besser zuhören, gezielte Fragen stellen, gemeinsame Aktivitäten, 
neue Erfahrungen bieten, Kommunikationsmöglichkeiten durch Hilfsmittel erweitern, eine Beziehung 
aufbauen und Raum für offene Gespräche anbieten. Bei allen Methoden ist darauf zu achten, dass sie 
im Alltag nicht nur einmal, sondern kontinuierlich wiederkehrend eingesetzt werden, damit kein 
verzerrtes Bild entsteht.  
BENSCH/KLICPERA weisen darauf hin, dass Personen, die unter fremdbestimmten Bedingungen leben 
mussten oder sprachlich eingeschränkt sind, für die aktive Teilnahme an der Planung zunächst 
(wieder) lernen müssen, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern (S. 40). Je weniger oder unklarer sich 
ein/e KlientIn selbst äußern kann, desto mehr ist es Aufgabe der MitarbeiterInnen, gezielte Beobach-
tungen zu Vorlieben, Interessen, Kontakten usw. durchzuführen und in unterschiedlichen Bereichen 
jeweils verschiedene Möglichkeiten zur Wahl anzubieten. 
Die Zielplanung erfolgt in einer Planungsbesprechung, in der/die KlientIn als „Hauptperson in 
Erscheinung tritt, die selbständig über ihre Anliegen entscheidet“ (S. 44) – auch darüber, wer an 
dieser Besprechung teilnimmt und in welcher Form sie durchgeführt wird. Ergebnis der Planungsbe-
sprechung ist ein schriftlicher Entwicklungsplan. Er enthält die Ziele, die für den/die KlientIn am 
wichtigsten sind und die Planung der notwendigen Schritte, um diese Ziele zu erreichen. Die wichtigs-
te Frage zur Auswahl der Ziele lautet: „Was wird die Lebensqualität der Person verbessern?“ „Es 
muss dabei keine bestimmte Reihenfolge (x muss beherrscht werden um y zu erlernen) noch eine 
Gewichtung der Ziele (Wäsche waschen ist wichtiger als selbständig ein Kino besuchen zu können) 
beachtet werden. Es ist auch nicht in jedem Fall wichtig, neue Fertigkeiten zu erlernen, genauso gut 
kann auch ein Ziel sein, eine Aktivität zu erhalten oder ihre Ausführung zu verbessern“ (S. 45). 
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Im Entwicklungsplan wird festgehalten, welche Person bestimmte Aufgaben übernimmt, die Art und 
zeitliche Dauer der Maßnahmen und der Termin für die nächste Erhebung der aktuellen Lebenssitua-
tion und Zielplanung.  
 
BENSCH/KLICPERA haben bislang kein Handbuch, Checklisten o.ä. vorgelegt, das direkt in Einrichtun-
gen eingesetzt werden könnte. Ihr detaillierter Fragenkatalog lässt sich jedoch gut als Leitfaden für 
Gespräche mit KlientInnen verwenden. Darüber hinaus bieten sie eine Kopiervorlage für die Zielpla-
nung an (S. 48/49) und geben eine Fülle von methodischen, sehr praxisnahen Anregungen für die 
Planung sowie Hinweise zu entsprechender Literatur.  
Der enge Bezug zum Lebensqualitäts-Konzept wird konsequent umgesetzt, indem nicht nur objektive 
Standards und Fakten aus dem Alltag, sondern auch die subjektive Zufriedenheit damit abfragt wird. 
Die - auch von anderen Konzepten angestrebte - Subjektorientierung wird in diesem Konzept sehr 
ernst genommen, indem zu jedem Lebensbereich die persönliche Bedeutung erfragt wird. Es soll im 
Gespräch deutlich werden, welche Dinge, Aktivitäten und Personen für die KlientInnen wichtig sind 
und welche Erfahrungen sie in diesem Bereich gemacht hat. Diese Herangehensweise versucht sich 
der subjektiv erlebten Alltagswirklichkeit eines Menschen zu nähern und legt Wert darauf, den 
individuellen Lebensstil der Person zu berücksichtigen, bzw. die Person zu ermutigen, einen eigenen 
Stil zu entwickeln.  
Für Personen, die sich kaum oder gar nicht verständlich äußern können, ist eine Einschätzung der 
Wichtigkeit einzelner Lebensbereiche sicherlich nicht ohne Probleme stellvertretend zu leisten – es 
ergeben sich alle bekannten Probleme der stellvertretenden Beantwortung. Aber die Frage nach der 
Relevanz eines Lebensbereiches bietet auch die Chance, einen anderen Blickwinkel auf den Alltag 
der KlientIn und die bislang geleisteten Unterstützungsmaßnahmen zu gewinnen.  
Auch methodisch wird die Orientierung an den KlientInnen konsequent durchgehalten, indem z.B. für 
die Entscheidung, welche Ziele Priorität haben, die Frage nach der Verbesserung der Lebensqualität 
der KlientInnen entscheidend ist.  

 
 
 

3.6  Hinweise auf weitere Konzepte  
 
Im folgenden soll in Kurzform auf weitere Konzepte hingewiesen werden, die beispielhaft die große 
Bandbreite der Herangehensweisen an das Thema Hilfeplanung und die Vielzahl der damit verbunde-
nen Aspekte verdeutlichen können:   
 
Während in den oben vorgestellten Konzepten die Thematik der Nutzerorientierung und -beteiligung 
sowie die Betrachtung explizit pädagogischer Fragestellungen in Bezug auf Inhalte und Methodik der 
Erhebung zentral sind, soll mit der kurzen Skizze von „Hilfe nach Maß“ (MITEINANDER GMBH, BERLIN) 
exemplarisch auf Konzepte hingewiesen werden, deren Aufbau stark auf die formalen Anforderungen 
von Seiten der Kostenträger gerichtet ist.  
 
Methodisch-technische Aspekte der Hilfeplanung sollen mit der Darstellung der EDV-gestützten 
Dokumentation von Hilfeprozessen in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel beleuchtet 
werden.   
 
Schließlich wird mit dem Konzeptentwurf zur „Rehistorisierenden Qualitätsentwicklung“ 
(BURKHARDT/SCHULZ 1999) ein theoriegeleiteter Ansatz zur Analyse des Kompetenzniveaus der 
Nutzer umrissen, der sich mit diagnostischen Fragestellungen bei der Erhebung des Hilfebedarfs - 
besonders bei Menschen mit schwersten Behinderungen – beschäftigt.  
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3.6.1 „Hilfe nach Maß“ (Miteinander GmbH, H. KRÖGER u.a.) 
 

Quellen:  

̇ Modell zur Feststellung des individuellen Hilfebedarfs von Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Hilfe- und Betreuungsplanung, Fortschreibung, Dokumentation, Ergebnisprüfung, Grup-
pen vergleichbaren Hilfebedarfs (H.M.B.) Hg.: Miteinander GmbH, Sozialarbeit und Qualitäts-
entwicklung, H. KRÖGER und andere. 4. Aufl. 12/2000 

̇ KRÖGER, H.: Hilfe nach Maß. Ein Modell zur Feststellung des individuellen Betreuungsbedarfs 
und zur Hilfe- und Betreuungsplanung. Im Tagungsbericht Mainz 2000 der DHG: „Hilfe nach 
Maß?!“, S. 83-88 

 
 
„Hilfe nach Maß“ folgt konzeptionell dem HMB-Verfahren (METZLER 2001: „Hilfe für Menschen mit 
Behinderung“), indem es dessen Themenbereiche übernimmt, soll aber über die Feststellung des 
individuellen Hilfebedarfs und die Ermittlung von Gruppen vergleichbaren Hilfebedarfs hinaus auch als 
Instrument für die Planung und Dokumentation konkreter individueller Hilfemaßnahmen eingesetzt 
werden. Im Rahmen des Qualitätsmanagements von Einrichtungen der Behindertenhilfe und in Bezug 
auf die Forderungen der Sozialgesetzgebung (§ 93 BSHG) nach Transparenz und Qualität von 
Leistungen soll „Hilfe nach Maß“ auch dazu dienen, das Profil einer Einrichtung zu beschreiben, 
Entwicklungsberichte zu verfassen, die Hilfeleistungen der Einrichtung weiter zu entwickeln und deren 
Ergebnisse zu überprüfen.  
 
Vor der Erhebung des individuellen Hilfebedarfs soll als erster Arbeitsschritt eine konkrete Beschrei-
bung des Leistungsangebots der Einrichtung erfolgen, die den Einrichtungstyp festlegt und Angaben 
zur Zielgruppe, sowie zu Art, Ziel, Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung macht. Prinzipiell ist „Hilfe 
nach Maß“ für den Einsatz in unterschiedlichen Leistungstypen (Wohnheim, ambulante Betreuung) 
konzipiert und soll jeweils auf die speziellen Angebote der Einrichtung angepasst werden.  
 
Anschließend an die Beschreibung des Leistungsangebots sollen die „globalen Ziele“ der Einrichtung 
(S. 9) und entsprechende Maßnahmen und Methoden der Hilfen in Bezug auf die einzelnen Themen-
bereiche beschrieben werden. Z.B. könnte als globales Ziel für den Bereich „Emotionale und 
psychische Entwicklung“ formuliert werden: „Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen 
auch mit Mitteln der Prävention. Kooperation mit Fachdiensten. Entwicklung eines Krisenverständnis-
ses der Mitarbeiter durch Fortbildung“ (S. 15).  
 
Der 3. Arbeitsschritt besteht in der Bearbeitung der Formulare zur Feststellung des individuellen 
Hilfebedarfs, in denen alle 34 Items der sieben Hilfebereiche des HMB-Verfahrens aufgeführt sind. 
Darüber hinaus wurde noch ein Bereich zum Thema Arbeit/Tagesstruktur mit sechs weiteren Items 
angegliedert. 
Die Hilfebereiche, die auch als „Betreuungsbereiche“ bezeichnet werden, sind:  

̇ Alltägliche Lebensführung 
̇ Individuelle Basisversorgung 
̇ Gestalten sozialer Beziehungen 
̇ Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
̇ Kommunikation und Orientierung 
̇ Emotionale und psychische Entwicklung 
̇ Gesundheitsförderung 

Für jeden Betreuungsbereich sind in Tabellenform „Alltagshandlungen“ (S. 18) aufgeführt, die diesen 
Bereich beschreiben und für die ein Hilfebedarf abgefragt wird (ebenfalls aus dem HMB-Verfahren 
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übernommen) - z. B. zu „Alltäglicher Lebensführung“: Einkaufen, Zubereitung von Mahlzeiten, 
Wäschepflege u.a.  
Das zusätzliche Item „Leistungsangebot zur internen Tagesstruktur“ umfasst die Bereiche: 

̇ Körperbewusstsein, Körperfunktion, körperliche Rehabilitation 
̇ Aufgaben alltäglicher Lebensführung und Basisversorgung 
̇ Kreativität, Phantasie, Talent 
̇ Handwerkliche Fähigkeiten 
̇ Kognitive Fähigkeiten, Gedächtnisleistungen 
̇ Eignung und Leistung in Arbeitsbereichen. 

Diese Auflistungen werden als Ausgangspunkt für die Beschreibung der „tatsächlichen, notwendigen 
Hilfeleistung“ (S. 18) genommen, indem die vorhandenen Kompetenzen des Betoffenen im Team 
gemeinsam – entlang der Systematik der Formulare - beschrieben werden. Der jeweilige Bezugsbe-
treuer übernimmt dabei die Leitung), ggf. werden auch Angehörige, gesetzliche Betreuer oder 
Fachdienste einbezogen.  
 
Als nächster Schritt werden aktuelle Ziele definiert, die von den vorhandenen Kompetenzen und den 
tatsächlichen Hilfeleistungen abgeleitet werden sollen. Diese sollen messbar sein und „so viel Erfolg 
versprechen, dass sich der Versuch, sie zu erreichen, lohnt“ (S.18); das heißt auch, dass eine 
Beschränkung – besonders für die erste Anwendung des Instruments – auf wenige Ziele empfohlen 
wird, damit die Umsetzung der Maßnahmen, die hierzu geplant werden, geleistet werden kann.  
Die Herausgeber weisen explizit darauf hin, dass das Instrument im Rahmen der Qualitätsentwicklung 
entsprechend den aktuellen Anforderungen stets weiterentwickelt werden soll (S. 45).    
 
„Hilfe nach Maß“ ist ein Beispiel für ein Hilfeplanungsinstrument, das eng an den Anforderungen der 
Kostenträger orientiert ist und die Einführung der Hilfeplanung mit der Optimierung von Organisati-
onsprozessen innerhalb der Einrichtung verbinden will. Die Einrichtung beschreibt ihre Leistungen und 
Ziele als Teil der Qualitätsentwicklung und macht diese gegenüber dem Kostenträger transparent - in 
Bezug auf Leistungen für einzelne Bewohner und die Einrichtung insgesamt. Im Gegensatz zu 
Einrichtungen, die zusätzlich zur Durchführung des HMB-Verfahrens eine individuelle Hilfeplanung 
vornehmen, die als explizit pädagogischer Prozess verstanden wird, wurde das HMB-Verfahren bei 
„Hilfe nach Maß“ zur Grundlage der Hilfeplanung.  
Im Handbuch wird für die Hilfeplanung eine Vorgehensweise beschrieben, die eng an der vorgegebe-
nen Struktur des Instruments bleibt und davon ausgeht, dass sich aus den aktuellen Kompetenzen der 
Nutzer in verschiedenen Bereichen sowie aus dem bislang erhaltenen Hilfeangebot Ziele für die 
weitere Gestaltung der Hilfen ableiten lassen.  
 
Auf die Wichtigkeit der Beteiligung der BewohnerInnen und die Berücksichtigung ihrer Wünsche und 
Ziele wird zwar hingewiesen (Handbuch S. 18, KRÖGER 2000, 87); das Instrument selbst bietet hierzu 
jedoch keine offenen Fragen, Arbeitshilfen, Materialien etc. an. Inwieweit die Beteiligung der Nutzer in 
der Anwendungspraxis von „Hilfe nach Maß“ umgesetzt wird, ob über den Rahmen des Instruments 
hinaus individuelle Ziele festgehalten werden, und welcher Grad an Verbindlichkeit ihren Wünschen 
und Interessen zukommt, kann anhand der vorliegenden Unterlagen nicht abgeschätzt werden.  
 
Für den Planungsverlauf kommt den jeweiligen Bezugsbetreuern eine wichtige Rolle zu, da sie die 
Leitung der Hilfeplanung im Team anhand der vorgegebenen Systematik übernehmen. Da die 
Hilfeplanung nicht von Personen außerhalb der Einrichtung bzw. der Wohngruppe begleitet wird und 
die Auswahl der Ziele und Maßnahmen vor dem Hintergrund der konkret gegebenen Rahmenbedin-
gungen und Ressourcen der Einrichtung erfolgt, ist in dem gesamten Konzept der „Hilfe nach Maß“ 
ein sehr enger Bezug zu der jeweiligen Institution und ihren Rahmenbedingungen gegeben.   
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3.6.2  EDV-gestützte Dokumentation von Hilfeprozessen  

in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel 
 

Quellen:  
̇ Auswahl verschiedener Materialien zum Dokumentationssystem DOSYS (von ANETTE SEIDEL, 

Abteilung Projekte, Bethel) 
̇ Gespräch mit ANETTE SEIDEL am 18.10.01  

 
 
Die Individuelle Betreuungsplanung und entsprechende Dokumentationsraster sind in den v. Bo-
delschwinghschen Anstalten Bethel für die Behindertenhilfe seit Jahren vorgegeben und werden als 
selbstverständlicher Teil der Arbeit umgesetzt. Mindestens einmal im Jahr werden auf dieser 
Grundlage mit jede/m BewohnerIn Entwicklungsgespräche geführt. Für die Betreuungsplanung und 
die Dokumentation ist in erster Linie der/die jeweilige BezugsmitarbeiterIn verantwortlich.  
 
Im Sommer 2001 wurde in den v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel ein EDV-gestütztes Doku-
mentationssystem („DOSYS“) für alle BSHG-finanzierten Hilfefelder eingeführt. Im Kern ist dieses 
System einheitlich für alle Arbeitsfelder aufgebaut - die spezifischen Anforderungen der unterschiedli-
chen Hilfefelder finden jedoch ihren Niederschlag. Nicht alle AnwenderInnen arbeiten mit allen 
Eingabemasken des Systems und einzelne Elemente werden hilfefeldspezifisch variiert.  
Die individuelle Betreuungsplanung wird nun als ein Teil dieses umfassenden Softwaresystems 
dokumentiert. Alle MitarbeiterInnen, die für eine/n BewohnerIn zuständig sind, greifen auf ein und 
dieselbe Akte zu: die pädagogischen und pflegerischen MitarbeiterInnen, die Verwaltung, die 
therapeutischen und ärztlichen Dienste, die MitarbeiterInnen in den Werkstätten etc. und es werden 
sowohl Verwaltungsdaten als auch persönliche Daten gespeichert. Darum war es wichtig, die 
Zugriffsrechte auf die Akte (aufgeteilt in Lese- und Schreibberechtigungen) detailliert zu regeln.  
 
Die Entwicklung des Systems und die Planung der Einführung wurde von einer Projektgruppe 
durchgeführt, in der MitarbeiterInnen aus allen Arbeitsbereichen und verschiedenen Hierarchieebenen 
vertreten waren. Die KlientInnen bzw. die gesetzlichen BetreuerInnen und die Heimbeiräte wurden 
über die Einführung des Dokumentationssystems informiert und gebeten, eine aktualisierte Daten-
schutzerklärung zu unterschreiben. 
Motive für die Einführung des EDV-gestützten Dokumentationssystems waren  

̇ der Wunsch, die Dokumentation effizienter zu gestalten, um Zeit und Ressourcen zu sparen, 
indem zum Beispiel doppelte (oder häufigere) Schreibarbeit vermieden und Informationswege 
verkürzt werden. Dabei ist es das erklärte Ziel der Leitung, eingesparte Zeit in die direkte pä-
dagogisch-therapeutische Arbeit mit den KlientInnen zu investieren.  

̇ Die Einrichtungen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Leistungen transparent und nachprüfbar zu 
machen - auch dies spricht für ein EDV-gestütztes System. 

̇ Kostenträger sind den Einrichtungen in der EDV-gestützten Verwaltung von personenbezoge-
nen Daten voraus, was sich in der Auseinandersetzung um Bedarfe und Leistungen für die Ein-
richtung ungünstig auswirken kann, so dass dieser „Rückstand“ aufgeholt werden sollte.  

 
Während der Einführungsphase des Systems war selbstverständlich mit einem erhöhten Zeit- und 
Arbeitsaufwand zu rechnen, da vielfältige technische Probleme zu lösen waren und das Personal im 
Umgang mit dem System geschult werden musste. Hierzu wurden im Vorfeld alle zukünftigen 
AnwenderInnen um eine Einschätzung ihrer Computerkenntnisse gebeten, wobei ein sehr unter-
schiedlicher Schulungsbedarf deutlich wurde.  
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Für die Planung und Dokumentation der täglichen Arbeit sind drei „Kernformulare“ zentral: Verlauf, 
Biografie und Planung. In diesen Kernformularen werden alle Einträge mit sogenannten Kennzahlen 
versehen, die sich auf verschiedene Themenbereiche beziehen. Diese Kennzahlen wurden auf der 
Grundlage des HMB-Verfahrens, der bisherigen Kategorien der Betreuungsplanung und der Integrier-
ten Behandlungs- und Reha-Planung (GROMANN 2001) ausgewählt und umfassen die Themenberei-
che: 

1. Psyche 
2. Körper 
3. Wohnen 
4. Mobilität 
5. Selbstsorge 
6. Soziales 
7. Freizeit 
8. Arbeit 
9. Geld 
10. Medizin 

Diese Lebensbereiche werden für die einzelnen Hilfefelder (Behindertenhilfe, Psychiatrie, Werkstätten 
usw.) z. T. noch mit weiteren Unterpunkten nach spezifischen Inhalten aufgeschlüsselt.  
Die Kernformulare umfassen im einzelnen:  

̇ Verlauf: Tägliche Dokumentation zu jeder/m KlientIn.  
̇ Biografie: Durch fortlaufende Einträge in die Biografie der KlientInnen, die durch eine „Durch-

schreibefunktion“ aus der täglichen Verlaufs-Dokumentation erleichtert wird, kann eine kontinu-
ierliche Fortschreibung wichtiger biografischer Daten erfolgen. Dabei kann dieses Formular – 
durch entsprechende Kürzel - nach vier Bereichen gefiltert werden: persönliche Biografie, Be-
rufsbiografie, Krankheitsgeschichte, institutionelle Biografie (z.B. Umzüge). 

̇ Planung: Für jede Kennzahl (z.B. 3 - „Wohnen“) und die entsprechenden Unterthemen (hier 
z.B.: „Zubereitung von Mahlzeiten“) füllen die BezugsmitarbeiterInnen ein eigenes Planungs-
Formular aus. Dieses sieht unter den Überschriften  

- Ist-Situation (Ressourcen und Probleme)  
- Hilfebedarf  
- Ziele (kurz-, mittel- und langfristig)  
- Maßnahmen  
Platz für freie Texte vor. In einer Übersicht können dann die Planungen, sortiert nach den ein-
zelnen Kennzahlen (z.B. „Geld“ oder „Medizin“) aufgelistet werden.  

Auch alle anderen Einträge in die Kernformulare, die sich auf die gleiche Kennzahl beziehen, können 
durch eine Filterfunktion nach Kennzahlen geordnet werden, so dass sie zusammenfassend eingese-
hen werden können. Diese Funktion ermöglicht eine schnelle Übersicht zu einem Thema und soll 
auch das Erstellen von Berichten, z.B. Sozialberichte an die Kostenträger erleichtern.  
Filterfunktionen können auch in Bezug auf definierte Zeiträume aktiviert werden, und es ist eine 
Aufstellung aller Einträge einzelner Arbeitsbereiche möglich, also z.B. eine Anzeige aller Einträge aus 
dem Wohnbereich, aus der Ergotherapie o.ä.  
Viele Formulare bieten die Möglichkeit des „Durchschreibens“ in andere, z.B. kann ein Eintrag einer 
medizinische Maßnahme direkt in das Verlaufsformular oder ein Vermerk zum Arbeitsplatzwechsel 
direkt in die Berufsbiographie durchgeschrieben werden.  
 
Wer die jeweiligen Texte lesen und bearbeitbar darf, wird über ein Berechtigungssystem gesteuert. 
Die KlientInnen und ggf. ihre gesetzlichen BetreuerInnen können wie bisher auf Wunsch ihre eigene 
Akte einsehen – bis auf wenige, klar definierte Ausnahmen (z.B. diagnostische, therapeutische 
Daten).  
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Das Dokumentationssystem kann um zusätzliche Formulare zu verschiedenen Themen erweitert 
werden, beispielsweise liegen eine NutzerInnenbefragung, die in einem Arbeitsbereich entwickelt 
wurde und ein Fragebogen zu den Wohnbedürfnissen der Klienten vor. Auch der HMB-Verfahren ist 
als Formular im System vorhanden.  
Seit der Einführung des EDV-Systems trifft sich eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Bereichen 
einmal pro Monat, um die Arbeit mit dem System auszuwerten und zu begleiten. Schwierigkeiten, 
Wünsche, Ideen und weitere Planungsschritte werden dort besprochen.  
Veränderungen in Bezug auf die konkrete Arbeit im Alltag oder den Verlauf der Betreuungsplanung, 
die sich durch die Implementierung des Systems ergeben, sind z.Zt. noch nicht zu beurteilen, da die 
Einführungsphase gerade abgeschlossen ist und jetzt erst die Routine beginnt.  
 
 
 
3.6.3 Rehistorisierende Qualitätsentwicklung (SUSANNE BURKHARDT, KRISTINA KRAFT) 
 

Quellen:  
̇ BURKHARDT, SUSANNE/SCHULZ, KRISTINA: Rehistorisierende Qualitätsentwicklung: Eine individu-

elle kompetenzorientierte Hilfebedarfsplanung mit Menschen, die als schwer geistig behindert 
bezeichnet werden. In: Zur Orientierung 2/99: 35-36 

̇ Telefonat mit KRISTINA KRAFT (geb. SCHULZ) am 29.5.01 
 
 
In der Diakonischen Behindertenhilfe Lilienthal haben SUSANNE BURKHARDT UND KRISTINA KRAFT (geb. 
SCHULZ) einen Ansatz zur Hilfeplanung entwickelt, der stark diagnostisch orientiert ist und sich auf 
Entwicklungstheorien der materialistischen Behindertenpädagogik bezieht. Sie nennen ihr Konzept 
„Rehistorisierende Qualitätsentwicklung“ – eine Kombination aus der Methode der rehistorisierenden 
Diagnostik (JANTZEN/LANWER-KOPPELIN 1996), die Bedingungen und Entwicklungen der Vergangenheit 
beleuchtet, die zu einem besseren Verständnis der aktuellen Lebenssituation des Klienten beitragen 
sollen und dem Hinweis auf zukünftige Entwicklungen in Bezug auf die Qualität der Arbeit.  
Die Autorinnen haben den Anspruch, von Personen mit den schwersten Beeinträchtigungen auszuge-
hen, deren spezifischer Bedarf an Hilfen ihrer Ansicht nach in vielen Instrumenten nicht zufriedenstel-
lend erfasst wird.  
 
Die Themenbereiche für die Hilfeplanung stammen aus einem Entwurf der Fachverbände der 
Behindertenhilfe in Baden-Württemberg (1997) und werden von den Autorinnen jeweils in 5 Hilfebe-
darfsstufen beschrieben. Dabei steht die Stufe 5 („sehr hoher Hilfebedarf“) immer am Anfang, „um die 
mögliche Entwicklung von einer Stufe auf die nächste Stufe anzudeuten“ (35). Die aktuellen Kompe-
tenzen der Nutzer weisen also auf die nächste – niedrigere – Hilfebedarfsstufe, die „Zone der 
nächsten Entwicklung“ hin.  
Exemplarisch beschreiben sie ihr Vorgehen anhand des Themas Kommunikation (S. 35):  

̇ Auf Stufe 5 besteht ein sehr hoher Hilfebedarf, der darin liegt, die „individuellen Kommunikati-
onsmöglichkeiten“ eines Menschen „noch zu entschlüsseln“, da die bisherigen Äußerungen 
„nicht ohne weiteres wahrnehmbar und verstehbar“ sind.  

̇ Stufe 4 beschreibt einen hohen Hilfebedarf bei Menschen, die „individuelle Kommunikations-
mittel“, z.B. Gebärden, gebrauchen, „die aber noch zu konventionalisieren sind“.  

̇ Auf Stufe 3, der einem mittleren Hilfebedarf entspricht, sind Kommunikationsmittel konventio-
nalisiert, es besteht aber „ein regelmäßiger Unterstützungsbedarf“.  

̇ Stufe 2 beschreibt einen geringen Hilfebedarf, bei dem es um den Ausdruck „der eigenen 
emotionalen Befindlichkeit“ geht und „Assistenz, Beratung und emotionale Absicherung“ benö-
tigt wird, um Krisen zu bewältigen.  
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̇ Stufe 1 beschreibt einen sehr geringen Hilfebedarf, da die Person mit ihren kommunikativen 
Fähigkeiten im Alltag derzeit gut zurechtkommt, jedoch ist für weitere Entwicklungen ein Hilfe-
bedarf anzunehmen.   

 
Bisher liegt kein vollständige ausgearbeitetes Instrument vor, da das Arbeitsprojekt zur Zeit nicht 
weiter verfolgt wird. Zum methodischen Vorgehen (Wer ist für die Durchführung verantwortlich? 
Welche Kompetenzen werden dafür benötigt? Wie werden die Nutzer beteiligt? etc.) liegen somit 
keine weiteren Informationen vor.  
BURKHARDT/KRAFT gehen davon aus, dass mit der Zuordnung zu einer Hilfebedarfsstufe „eine 
Vorausschau auf weitere Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet“ wird, weil das „nächsthöhere Kompe-
tenzniveau“ (S. 35) sichtbar wird. Welcher konkrete Bedarf an Unterstützung sich daraus ableiten lässt 
und inwieweit sich aus der Analyse des „Ist-Zustandes“ Ziele und Maßnahmen ergeben, ist aus dem 
Konzeptentwurf noch nicht zu entnehmen. 
Im Sinne der Nutzerorientierung ist die Frage nach der Beteiligung der jeweiligen Person an der 
Beschreibung ihrer Kompetenzen zu stellen, und ob die Weiterentwicklung von Fähigkeiten in 
bestimmten Lebensbereichen für diese Person persönlich sinnvoll und erstrebenswert ist.  
 
Der Ansatz dieses Konzeptes ist für die Analyse der aktuellen Lebenssituation eines Menschen 
interessant, da Kompetenzen nicht an vorhandenen Alltagsanforderungen (z.B. im Bereich der 
Selbstversorgung und Haushaltsführung) gemessen werden, sondern sich eng auf eine Entwicklungs-
theorie und ein diagnostisches Konzept beziehen. Die Beschreibung des Kompetenzniveaus soll dazu 
beitragen, das Verhalten eines Menschen vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte zu verstehen 
und mit ihm gemeinsam weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken, die seine Handlungsfähig-
keit erweitern.  
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4. Empfehlungen für die Konzipierung und Umsetzung  

der Hilfeplanung in Einrichtungen der Behindertenhilfe 
 
Generell sollte dringend zwischen Individueller Hilfeplanung als pädagogischem Instrument und 
formalen Verfahren, die für Verwaltung und Kostenträger eine grobe Bedarfsschätzung ermöglichen, 
getrennt werden (s. Kapitel 2). D.h., dass z.B. das HMB-Verfahren für eine erste, ungefähre Erfassung 
und Einschätzung innerhalb einer Einrichtung oder als grober Überblick über einen regionalen Bereich 
genutzt werden kann, sowie zur Darstellung von finanziellem Bedarf der Einrichtung beim Kostenträ-
ger – es dient aber nicht dazu, wirkliche, individuelle Bedarfslagen zu erfassen und persönliche 
Unterstützungsleistungen für einzelne Nutzer zu planen. 
In einigen Einrichtungen der Behindertenhilfe sind bereits pädagogisch ausgerichtete Konzepte 
entwickelt worden, die ausdrücklich auf eine nutzer- und lebensweltorientierte Planung, die Verbesse-
rung der Lebensqualität der Nutzer und ihre Integration in das regionale Umfeld zielen und metho-
disch auf ein hohes Maß an Beteiligung durch die Nutzer angelegt sind (s. Kapitel 3). Diese Konzepte 
und Materialien und die damit verbundenen Praxiserfahrungen sollten als Basis für die Diskussion 
zum Thema Hilfeplanung genutzt werden.  
Die folgenden Empfehlungen beziehen sich somit nicht mehr auf eine grundsätzliche Neu-Entwicklung 
von Hilfeplanungskonzepten, sondern greifen Problemfelder der Konzipierung und Umsetzung auf, die 
durch die Analyse der vorhandenen Materialien und in Gesprächen mit Fachleuten aus der Praxis 
deutlich wurden. Diese betreffen 

̇ notwendige Ergänzungen in Bezug auf inhaltliche Aspekte von Hilfeplanungsinstrumenten; 
̇ offene Fragen in Bezug auf verschiedene Methoden der Hilfeplanung; insbesondere die Aspek-

te der Einbeziehung und Interessenvertretung der Nutzer und der institutions-unabhängigen 
Planung, aber auch praktische Fragen zur Gestaltung der Instrumente, der Dokumentation und 
Evaluation; sowie   

̇ Überlegungen zu den Rahmenbedingungen von Einrichtungen, in denen die Ergebnisse der 
Hilfeplanung in individuelle, flexible und verlässliche Unterstützungsleistungen im Alltag der 
Nutzer umgesetzt werden sollen.  

 

 
Empfehlungen zu den Inhalten der Hilfeplanung  

 
Die Auswahl der Themen für die Hilfeplanung bedarf in vielen Konzepten der Ergänzung, um eine 
individuelle Sichtweise auf den Bedarf an Unterstützung bereits in der Planungsphase zu verankern. 
In Stichworten (detaillierter s. Kapitel 1 und 2) sind hierfür zu nennen:  

̇ Das Thema Wohnen: Als zentraler Lebensbereich eines Menschen sollten im Rahmen der 
Individuellen Hilfeplanung sowohl die objektiven Wohnbedingungen als auch die individuelle 
Zufriedenheit, zukünftige Möglichkeiten der Veränderung und persönliche Wünsche und Vor-
lieben intensiv erkundet werden, wobei der Betrachtungsrahmen sich nicht auf die derzeit in 
Anspruch genommene Einrichtung begrenzen darf. Wohnen bedeutet in besonderem Maße 
Privatheit, Entspannung und „Dasein“, so dass - bei aller notwendigen Förderung – der Wohn-
bereich der Nutzer nicht nur unter dem Aspekt des Ausbaus von Kompetenzen gesehen wer-
den darf, sondern vielmehr in Bezug auf die Entwicklung eines eigenen Lebensstils und die 
selbstbestimmte Gestaltung des Privatlebens.  

̇ Das Thema Arbeit/Beschäftigung: Auch hier geht es um die Zufriedenheit der Nutzer mit 
dem derzeitigen Angebot und darum, ggf. andere Möglichkeiten kennen zu lernen, das den ei-
genen Interessen und Fähigkeiten entspricht. Im Sinne des Zwei-Milieu-Prinzips sollte der Ar-
beits-/ Beschäftigungsbereich getrennt vom Wohnbereich einer Einrichtung bearbeitet werden. 
Wenn jedoch bislang kein adäquates Angebot zur Arbeit oder Beschäftigung für die Nutzer zur 
Verfügung steht, fällt dem Wohnbereich – oder im günstigsten Fall externen Beratern – die 
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Aufgabe zu, eine Bedarfsanalyse hierfür vorzunehmen und konkrete Unterstützungsmaßnah-
men zu planen.  

̇ Das Thema Selbstbestimmung: Ein Bedarf an Unterstützung, um eigene Meinungen zu 
entwickeln, Wahlmöglichkeiten zu nutzen, über Regeln zu verhandeln, seine Rechte durchzu-
setzen u.ä.. wird bislang nur in wenigen Konzepten erhoben, muss aber als Themenbereich in 
der Hilfeplanung vorhanden sein. Hierbei ist zum einen nach dem Bedarf an praktischer Unter-
stützung im Alltag in Bezug auf die Wahrnehmung von Wahlmöglichkeiten und Entscheidun-
gen, außerdem nach Möglichkeiten der Selbstvertretung in den Einrichtungen, aber auch nach 
dem Bedarf an Bildungsangeboten zu fragen, welche die Aneignung von Wissen und Kompe-
tenzen in diesem Bereich ermöglichen. 

̇ Das Thema soziale Beziehungen und Netzwerke: Soziale Kontakte, Unterstützung durch 
andere Menschen in emotionaler, kognitiver oder praktischer Hinsicht und die Integration in 
Gruppen/Nachbarschaften/Gemeinden sind für die Lebensqualität zentral und sollten in der Hil-
feplanung darum auch intensiv bearbeitet werden – ein zentrales Ziel pädagogischen Handelns 
ist die „gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft“ (SGB IX, § 4 (1), 4). Um den 
Bedarf an Unterstützung beim Ausbau und Erhalt sozialer Kontakte herauszufinden, stellt die 
gemeinsame Analyse des individuellen Netzwerkes eine gute methodische Hilfe dar; diese soll-
te sowohl in quantitativer (Anzahl, Häufigkeit der Kontakte) als auch in qualitativer Hinsicht er-
folgen (individuelle Bedeutung der Kontakte, professionelle/private Beziehungen u.ä.), mit dem 
Ziel, positive Kontakte zu erhalten und das Netzwerk zu erweitern. 

̇ Das Thema Kommunikation: Der Bedarf an Unterstützung für die Nutzer in Bezug auf Kom-
munikation sollte mehr als bisher in den Blickpunkt rücken, da er eng mit dem Themenfeld „so-
ziale Beziehungen“ verflochten ist und große Bedeutung für die Interessenvertretung und 
Wahrnehmung eigener Rechte hat; nicht zuletzt auch für die aktive Beteiligung der Nutzer am 
Hilfeplanungsprozess.  

̇ Das Thema Psychisches Wohlbefinden: In vielen Hilfeplanungskonzepten wird überwiegend 
nach psychischen Erkrankungen und „problematischen“ Verhaltensweisen gefragt, aber ge-
nauso wichtig sind Fragen zu allgemeinen psychosozialen Faktoren, z.B. ob die Nutzer Aner-
kennung und Wertschätzung erfahren, ob sie einsam sind, ob sie sich in ihrem Umfeld zugehö-
rig fühlen, mit ihrem Leben insgesamt zufrieden sind, Sorgen haben u.ä.   

 
Bei bestimmten Problemlagen der Nutzer (z.B. gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Umbruch- und 
Krisensituationen, hohem Pflegebedarf, herausfordernden Verhaltensweisen u.ä.) sind im Rahmen 
der Hilfeplanung über die grundlegenden, allgemeinen Themen hinaus diese speziellen Bedarfsla-
gen zu analysieren und darauf abgestimmte Unterstützungsleistungen zu planen. Hierfür ist ggf. eine 
fachliche Beratung der Nutzer, Mitarbeiter und Angehörigen erforderlich.  
 
Für Menschen mit einem sehr hohen Hilfebedarf (schwerer geistiger und/oder körperlicher 
Beeinträchtigung) müssen überdies besondere Bedarfslagen berücksichtigt werden - einige allgemei-
ne Themen bedürfen einer vertieften, individuell ausgerichteten Analyse (BECK 1998b). Dies gilt 
zunächst für das Thema Kommunikation, da hier in vielen Situationen ein besonderer Bedarf darin 
bestehen wird, eine Person zu haben, die einen Dialog aufbauen und halten kann, so dass individuelle 
Bedürfnisse besser erkannt und kommunikative Signale gedeutet werden können. Bei der Frage nach 
Selbstbestimmung muss die erhöhte soziale Abhängigkeit in Bezug auf die Ausgangslage der Nutzer 
berücksichtigt werden: Welche Wahlmöglichkeiten hat der Nutzer im Alltag tatsächlich und wie können 
diese erweitert werden? Wie werden Vorlieben, Ablehnung und Wünsche deutlich und welche 
Konsequenzen ergeben sich daraus für die Gestaltung der Unterstützungsleistungen? Wer achtet 
darauf, dass die Interessen der Nutzer durchgesetzt werden?  
Diese Fragen sind nicht abstrakt zu beantworten, sondern stellen sich im konkreten, alltäglichen 
Kontakt mit den Nutzern. Das heißt auch, dass die notwendige Unterstützung bei der Pflege und 
Mobilität unter diesen Gesichtspunkten betrachtet wird: Auf einer soliden fachlichen Basis, die ggf. 
durch entsprechende Fortbildung und Beratung zu gewährleisten ist, geht es um Hilfeleistungen, die in 
die pädagogische Arbeit integriert sind und somit immer Aspekte der Kommunikation, Mitbestimmung 
und Erweiterung der eigenen Handlungsmöglichkeiten enthalten. Die Gestaltung der Hilfeleistungen 
(z.B. beim Essen oder Anziehen, bei der Körperpflege, der Lagerung usw.) wirkt sich entscheidend 
auf das Wohlbefinden der Nutzer aus und legt somit auch die Basis für weitere Aktivitäten.  
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Psychosoziale Bedürfnisse der Nutzer nach Teilhabe, Anerkennung durch andere, Austausch, 
Anregung usw. sind intensiv zu erkunden – in Bezug auf den Wohnbereich, den Bereich Ar-
beit/Beschäftigung, der einen Milieuwechsel bietet, und die Integration in den Stadtteil/die Region.  
 
Generell gilt für die Individuelle Hilfeplanung, dass persönlich bedeutsame Themen der Nutzer in 
jedem Fall aufzunehmen sind, auch wenn sie sich vielleicht zunächst noch nicht ganz klar formulieren 
lassen oder „quer“ zu den gefragten Inhalten der eingesetzten Instrumente liegen. Die in den 
Konzepten aufgeführten Themenbereiche sind nie „vollständig“ und darum stets durch individuelle 
Aspekte zu ergänzen.  
 
 
Empfehlungen zu methodischen Fragen der Erhebung und Planung  

 
̇ Zentraler Aspekt der methodischen Fragen bei der Hilfeplanung ist die Beteiligung der Nut-

zer, die in den Einrichtungen bislang sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Zukünftig ist eine 
größere Verbindlichkeit der Beteiligungsformen notwendig, um die Rechte der Nutzer zu si-
chern. Als Mindeststandard für die Durchführung einer Hilfeplanung muss die Anwesenheit der 
betroffenen Person bei der Erhebung sowie in allen Gesprächen/Konferenzen, in denen Ent-
scheidungen getroffen werden, gelten. Wie viel Gewicht ihren Wünschen, Einstellungen und 
Zielen zukommt und ob diese auf der Handlungsebene konkret umgesetzt werden, ist zur Zeit 
abhängig von der Wahl des Hilfeplankonzepts der Einrichtung und den Grundeinstellung der 
MitarbeiterInnen bzw. der Leitung.  

̇ Wie sich die Position der Nutzer im Hilfeplanungsprozess tatsächlich darstellt, sollte drin-
gend empirisch untersucht werden. Hier gibt es noch viele ungeklärte Fragen: In welcher Form 
werden die Nutzer im Hilfeplanungsprozess beteiligt? Gelingt es, gleichberechtigte Gesprächs-
situationen herzustellen? Wie wird mit unterschiedlichen Meinungen umgegangen? Wer setzt 
sich durch und warum? Das Thema Nutzerbeteiligung betrifft damit Kernfragen der Mit- und 
Selbstbestimmung und die Machtstrukturen innerhalb der Alltagspraxis der Behindertenhilfe, 
denen sich die Einrichtungen stellen müssen. So konnte HERRMANN-WOITAS (2001) in einer 
Begleituntersuchung zur Einführung der „Integrierten Behandlungs- und Reha-Planung“ in psy-
chiatrischen Übergangseinrichtungen zeigen, dass der Grad der Partizipation der Klienten, die 
Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit oder die Möglichkeit, die eigene Meinung durchzuset-
zen, von den Mitarbeiter und den Klienten teilweise sehr unterschiedlich eingeschätzt wird.  

̇ Für Nutzer, die ihre Anliegen nur mit Schwierigkeiten selbst formulieren und vertreten können, 
sollte eine Unterstützungsperson darauf achten, dass die Beteiligten sich an die Person di-
rekt wenden und sie einbeziehen, dass ihre Meinung gehört, verstanden und dokumentiert 
wird. Es gilt darüber hinaus, Methoden der Unterstützten Kommunikation für den Hilfepla-
nungsprozess einzusetzen, um die Möglichkeiten der Nutzer zur aktiven Stellungnahme zu er-
weitern; ggf. ist hierzu eine fachliche Beratung zu nutzen, da Mitarbeiter, Nutzer und ihre An-
gehörigen vielfach nur unzureichend über alternative Kommunikationsmittel und geeignete 
Hilfsmittel (Bildkarten, Gebärden, Talker etc.) informiert sind.  
Wenn Nutzer aufgrund der Schwere ihrer Beeinträchtigung gar nicht für sich selbst sprechen 
können und ihre Wünsche nur schwer zu ermitteln sind, sollte ein Fürsprecher während der 
Gespräche auf ihre Reaktionen achten und sich ggf. stellvertretend für sie zu Wort melden. Alle 
Beteiligten sollten zudem versuchen, die Perspektive dieser Person einzunehmen und ihre Bei-
träge direkt an sie zu wenden. Trotz dieser methodischen Bemühungen werden besonders bei 
Menschen mit einem hohen Hilfebedarf, die nicht für sich selbst sprechen können, viele Fragen 
offen bleiben. Diese sollten in der Dokumentation zur Hilfeplanung festgehalten werden, und in 
Form von „Arbeitshypothesen“ in die weitere Arbeit mit den Nutzern eingehen. Das heißt, dass 
zu der entsprechenden Fragestellung systematisch und über einen längeren Zeitraum ver-
schiedene Alternativen angeboten werden und beobachtet und dokumentiert wird, wie zufrie-
den die Nutzer damit sind und ob sie ihre Handlungsmöglichkeiten durch die Angebote erwei-
tern konnten.  

̇ Die Vor- und Nachteile von Organisationsmodellen, in denen externe oder interne Mitarbeiter 
für die Hilfeplanung eingesetzt werden, sollten im Hinblick auf die Sicherung der Interessen 
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der Nutzer und den Anspruch einer institutions-unabhängigen, individuellen Planung genau 
analysiert und diskutiert werden. Eine Bewertung der Modelle muss dabei zuerst unter päda-
gogischer, fachlicher Perspektive erfolgen. Daran anschließend können dann weitere arbeits-
organisatorische und finanzielle Fragen geklärt werden.  

̇ Hilfeplanungs-Instrumente, Formulare u.ä. sollen als methodische Hilfe für die Gespräche 
mit den Nutzern flexibel einsetzbar sein, um den unterschiedlichen Lebenslagen und Interes-
sen der Nutzer gerecht zu werden. Ein Modul-System ist darum einem geschlossenen Hand-
buch vorzuziehen, damit der Situation entsprechend einzelne Themen bearbeitet und die Un-
terlagen dann fortlaufend ergänzt werden können. Denkbar ist auch eine Aufteilung in einen 
allgemeinen Teil für grundlegende Themen (Alltagsgestaltung, Wohnen, soziale Beziehungen 
etc.) und spezielle Teile, die nur bei Bedarf eingesetzt werden, z.B. in Bezug auf Ar-
beit/Beschäftigung, ambulante Betreuung, Kinder und Jugendliche, besonderen Pflegebedarf, 
psychische Krankheit und Krisen u.ä.  

̇ In sprachlicher und gestalterischer Hinsicht sollten Materialien zur Hilfeplanung „barrierefrei“ 
sein, um die aktive Beteiligung der Nutzer zu ermöglichen. D.h. dass sowohl für die Dokumen-
tation der Hilfeplanung als auch in den Gesprächen mit den Nutzern Bezeichnungen gewählt 
werden, die sie ohne „Übersetzung“ durch andere verstehen können (hilfreich ist hier das Wör-
terbuch für leichte Sprache, „Wir vertreten uns selbst!“ 2001) und dass bei Bedarf Symbole, 
Piktogramme etc. zusätzlich zur Schrift eingesetzt werden.  

̇ Um eine qualitative Erkundung der aktuellen Lebenssituation, der Wünsche und Pläne der 
Nutzer zu ermöglichen, sind offene Fragen zu jedem Themenbereich notwendig. Viele derzeit 
vorhandene Instrumente legen ihren Schwerpunkt auf die breite Erhebung von Daten zur Be-
schreibung des „Ist-Standes“, indem diverse Themenbereiche und Unterpunkte im Sinne einer 
„Bestandsaufnahme“ – häufig in Form von geschlossenen Rastern - beleuchtet werden. Von 
zentraler Bedeutung für die Individuelle Planung von Unterstützungsmaßnahmen ist jedoch die 
Entwicklung von Zielen, die über die jetzige Situation hinaus in die Zukunft weisen. Die Erarbei-
tung der Ziele wird in vielen Konzepten jedoch noch nicht befriedigend gelöst; oft wird implizit 
angenommen, dass sich Ziele direkt aus der Erhebung der aktuellen Lebenssituation der Nut-
zer – oder, noch enger gefasst: aus ihren momentan gezeigten Kompetenzen - ableiten lassen. 
Allgemeine Ziele pädagogischen Handelns (Integration in das Umfeld, Persönlichkeitsentwick-
lung, Ausbau der Selbstbestimmung usw.) und Ziele, welche die Nutzer selbst für ihr Leben 
haben, geraten durch diese Vorgehensweise aus dem Blick. Häufig werden zudem im Verhält-
nis zur Breite der Bedarfserhebung nur wenige Ziele formuliert, die dann zu allgemein gehalten 
sind („Selbstständigkeit fördern“, „Mobilität erweitern“ u.ä.) und aus denen sich nicht ableiten 
lässt, welche Handlungsschritte notwendig sind. Überdies ist zu klären, ob die geplanten Un-
terstützungsleistungen tatsächlich zu dem festgelegten Ziel passen und somit dem Bedarf des 
einzelnen Nutzers in diesem Bereich entsprochen wird.  
Insgesamt sollte die Entwicklung von Zielen sowohl in der Praxis als auch in der Theorie der 
Behindertenpädagogik intensiver als bisher bearbeitet werden. Dabei ist auch zu berücksichti-
gen, dass im Sinne der personalen Orientierung in der Hilfeplanung vielfach die Veränderung 
der behindernden Bedingungen des Umfeldes ein notwendiges Ziel sein muss, damit die Nut-
zer ihre persönlichen Ziele überhaupt verfolgen können.  

̇ Mit der Einführung der Individuellen Hilfeplanung sind auch Fragen der Dokumentation des 
Planungsprozesses und der geleisteten Unterstützungsmaßnahmen verknüpft. Die Dokumen-
tation soll für alle Beteiligten transparent machen, ob, wann und wie die geplanten Hilfen tat-
sächlich geleistet wurden – andererseits aber so wenig Zeitaufwand wie möglich erfordern.  
Die Einrichtungen gehen zur Zeit sehr verschiedene Wege – von handschriftlicher Dokumenta-
tion in Wohngruppen-Heften, über Einträge in bewohnerbezogene Ordner bis zum Einsatz um-
fassender EDV-Systeme, so dass sich mit der Einführung der Hilfeplanung in der Behinderten-
hilfe erneut die Frage nach einheitlichen Standards der Dokumentation stellt.  
Da die Dokumentation der Hilfeplanung und der konkreten Arbeit mit den Nutzern eine Viel-
zahl, teils sehr persönlicher, Daten enthalten kann, muss der Datenschutz verbindlich geregelt 
werden - innerhalb der Einrichtung/der Wohngruppe und außerhalb. Der Verbleib der Doku-
mentation und die Zugriffsrechte sind eindeutig zu regeln, gerade auch im Hinblick auf EDV-
gestützte Dokumentationssysteme, die untereinander vernetzt sind.  



̈ EMPFEHLUNGEN FÜR DIE KONZIPIERUNG DER HILFEPLANUNG  ________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 60

Die Weitergabe von Daten an Kostenträger wird bislang in der Praxis unterschiedlich gehand-
habt: Während manche Einrichtungen strenge Kriterien für die Weitergabe der Daten entwickelt 
haben, werden andernorts den Entwicklungsberichten die kompletten Planungsunterlagen bei-
gelegt. Hier sind für die Zukunft eindeutige, verbindliche Regelungen für alle Einrichtungen ge-
fordert.  

̇ Die Evaluation der Individuellen Hilfeplanung wird in den meisten Konzepten nur „am Rande“ 
behandelt und auch in der Praxis sehr unterschiedlich gehandhabt. Zu fordern ist eine verbind-
liche Evaluation der erbrachten Leistungen, die fortlaufend entsprechend den unterschiedlichen 
Zeitrahmen der Ziele und Leistungen durchgeführt wird, und deren Ergebnisse die Basis für die 
weiteren Angebote legen. Festgelegte Ziele und Maßnahmen müssen im Dialog mit den Nut-
zern, den „Abnehmern“ der Dienstleistungen, auf ihre Richtigkeit und Passung hin überprüft 
werden - ggf. mit Hilfe von systematischer Beobachtung und externen Beratern. Gemeinsam 
muss geklärt werden, ob der Umfang der konkret geleisteten Unterstützung ausreichend oder 
zu hoch war und dem Nutzer damit zu wenig zugetraut wurde. Auch Form und Inhalt der Hilfe-
leistung sind zu bewerten und die Rolle der Person, die sie angeboten hat. Zentral ist die Fra-
ge, ob die Wünsche und Interessen der Nutzer im Hilfeplanungsprozess und bei der Gestal-
tung der Unterstützungsleistungen berücksichtigt wurden, ob die Ziele, die für die Nutzer wich-
tig sind, erreicht wurden, ob sich ihre Lebensqualität positiv entwickelt hat und ob sie mit den 
Leistungen der Einrichtung zufrieden sind.  

 
 
Empfehlungen zu den Rahmenbedingungen der Individuellen Hilfeplanung  

 
Für die erfolgreiche Implementation der Individuellen Hilfeplanung und die Umsetzung der jeweiligen 
Ergebnisse in den Alltag der Nutzer sind verschiedene Ebenen zu betrachten:  

̇ Die Mitarbeiter der Einrichtung, welche die Nutzer direkt unterstützen,  
̇ die Leitung der Einrichtung und 
̇ verschiedene Faktoren, die über die einzelne Einrichtung hinaus gehen, z.B. gesetzliche For-

derungen, finanzielle Vorgaben oder die Kooperation verschiedener Einrichtungen untereinan-
der.  

 
Um die Hilfeplanung flexibel auf die einzelnen Nutzer auszurichten, Unterstützungsbedarf zu erkennen 
und Hilfeleistungen zu planen, ist ein guter Ausbildungsstand der Mitarbeiter Voraussetzung: 
Zunächst geht es um Fachwissen, d.h. um fundierte Kenntnisse zu verschiedenen Formen von 
Beeinträchtigungen, um pädagogische und therapeutische Konzeptionen, um Wege der verstehenden 
Diagnostik u.ä. Darüber hinaus können spezifische Kompetenzen nötig sein, die durch gezielte 
Fortbildungen erworben werden müssen, z.B. in der Arbeit mit Nutzern, die selbstverletzende 
Verhaltensweisen zeigen oder einen hohen Bedarf an Pflege haben. Präferenzen zu entwickeln, 
Möglichkeiten auszuwählen und diese Entscheidung auszudrücken erfordert gerade bei Menschen, 
die einen sehr hohen Hilfebedarf haben, u.U. einen langen Lernprozess, der durch gut ausgebildete 
Mitarbeiter unterstützt werden muss.  
Darüber hinaus sind für die Durchführung der Hilfeplanung auch methodische Kompetenzen notwen-
dig, die in den Einrichtungen vermittelt werden müssen, z.B. die Moderation von Planungskonferen-
zen, Gesprächsführung und die Formulierung von Zielen.  
Generell ist für die Umsetzung einer nutzerorientierten Hilfeplanung und die Erbringung von individuell 
gestalteten Unterstützungsleistungen eine Grundhaltung der Mitarbeiter gefordert, die von Respekt 
gegenüber den Nutzern geprägt ist, ihre Selbstbestimmung fördert und Reflexionsfähigkeit gegenüber 
dem eigenen Handeln und der eigenen Rolle voraussetzt.  
 
Der Leitungsebene der Einrichtungen kommt damit die Aufgabe zu, den Bereich der Personalent-
wicklung sehr genau zu beleuchten. Die Mitarbeiter müssen Gelegenheit haben, notwendige 
Qualifikationen zu erwerben und fachlich kompetente Beratung zu verschiedenen Themen in 
Anspruch zu nehmen (z.B. Kommunikationsförderung, Selbstbestimmung, Netzwerkförderung etc.), 
damit sie auf spezielle Bedürfnisse der Nutzer eingehen können. Wenn die individuellen Hilfepläne in 
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der Alltagspraxis konsequent umgesetzt werden, sind Organisationsformen, Zuständigkeiten und 
Abläufe immer mehr an den tatsächlichen Bedarf der einzelnen Nutzer anzupassen. Diese strukturelle 
Veränderungen müssen durch die Leitungsebene unterstützt und begleitet, ggf. auch initiiert werden. 
Dies betrifft u.a. die Frage des flexibleren Personaleinsatzes (Nutzer-bezogene Dienstpläne, freie 
Wahl von persönlichen Assistenten durch die Nutzer u.ä.), die Einführung und Weiterentwicklung 
eines Hilfeplanungskonzeptes, die Organisation von individuellen Unterstützungsleistungen in 
Zusammenarbeit mit anderen Anbietern, die Öffentlichkeitsarbeit im Hinblick auf die Regionalisierung 
u.a.. Die Individuelle Hilfeplanung ist also in der Qualitätsentwicklung und -sicherung der Einrichtung 
zu verankern.  
 
Die Kooperation von Einrichtungen untereinander stellt ein dringendes Erfordernis dar. Obwohl ganz 
offensichtlich ein großer Bedarf an Informationen über geeignete Hilfeplanungskonzepte, organisatori-
sche und methodische Fragen der Hilfeplanung und die Umsetzung gesetzgeberischer Forderungen 
besteht, ist ein Austausch in Bezug auf vorhandene Materialien, Kompetenzen und Erfahrungen mit 
verschiedenen Modellen der Hilfeplanung kaum gegeben. Eine weitergehende Kooperation zwischen 
Einrichtungen, um ein differenziertes Angebot von Dienstleistungen aufzubauen, besteht bislang nur 
in Einzelfällen, z.B. im Bereich der Freizeitgestaltung oder Erwachsenenbildung.  
Individuelle Hilfeplanung ist aber generell mit sozialraumbezogenem Handeln und Sozialplanungskon-
zepten für regionale Bedarfslagen zu verknüpfen (BECK 2002) – auch mit Blick auf die allgemeine 
Zielsetzung des SGB IX und dessen Forderungen in Bezug auf Kooperation und Koordination (SGB 
IX, § 10). Als langfristiges Ziel sind Unterstützungsleistungen verschiedener Einrichtungen in der 
Region aufeinander abzustimmen, um dem Wunsch- und Wahlrecht der Nutzer (SGB IX, § 9) zu 
entsprechen.  
 
Als Grundlage für die zukünftige Gestaltung der Hilfeplanung wäre eine Ausarbeitung fachlicher 
Standards für den Planungsprozess, die Umsetzung und Evaluation wünschenswert. Gegenüber den 
formalen Anforderungen der Verwaltung und der Kostenträger an die Gestaltung der Hilfeplanung 
sollten von Seiten der Behindertenhilfe eigene, pädagogische Positionen und Ziele formuliert werden. 
Hierbei sollten die Einrichtungen durch die DHG und andere Verbände unterstützt werden. 
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